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EDITORIAL

Wir haben uns entschlossen, dieses Heft unter das Motto „Rechts-
staat“ zu stellen. Rechtsstaat und Menschenrechte haben mich vor 
über 50 Jahren dazu bewegt, Jurist zu werden. Nicht als Unternehmer, 
sondern als Menschenrechtsaktivist, der die Welt verbessern wollte. 
Der Weg zu einer gerechten Welt, in der Menschenrechte respektiert 
werden, ist jedoch dorniger als erwartet. Der Rechtsstaat ist ein zent-
raler Schritt auf diesem Weg.

Die Verwirklichung des Rechtsstaates – sei es in Österreich, der EU 
oder global – ist ein großes Unterfangen. Denn es geht nicht nur um 
formale juristische Strukturen, sondern auch um eine Gesellschaft, in 
der Gerechtigkeit angestrebt und verwirklicht wird. Rechtsstaatlich-
keit bedeutet Schutz und faire Lösungen für alle. Ohne Menschen-
rechte gibt es keine Gerechtigkeit. Unsere Kanzlei hat das Privileg, seit 
vielen Jahren an zahlreichen führenden Fällen im europäischen Recht 
und seit 2014 auch im großen Umfang im internationalen Sanktio-
nenrecht mitzuwirken. Hierfür wurde 2022 ein eigenes Sanktions-
recht-Team aufgestellt. Wir wählen unsere Klienten sorgfältig aus, um 
sicherzustellen, dass unsere Werte gewahrt bleiben. Dieses Heft führt 
Sie durch einige ausgewählte und für uns wesentliche Beiträge, die 
von renommierten Gastautoren und unseren Partnern sowie Mitglie-
dern unseres Senior Expert Counsels verfasst wurden.

Maria Berger, ehemalige EuGH-Richterin, beleuchtet die verschie-
denen Rollen im europäischen Rechtsstaat und die Bedeutung von 
„Soft Powers“. Der Verfassungsexperte Heinz Mayer unterstreicht die 
Bedeutung des Verwaltungsrechts und der Richterausbildung in Ös-
terreich, während Irmgard Griss, ehemalige Präsidentin des Obers-
ten Gerichtshofes, die Wichtigkeit der gerichtlichen Unabhängigkeit 
betont, die sich gerade auch durch Kritik in einem Rechtsstaat ver-
bessern und entwicklen kann. Der Beitrag des ehemaligen Gouver-
neurs der Oesterreichischen Nationalbank Ewald Nowotny umreißt 
hochaktuelle wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragen im Kon-
text des Spannungsfeldes Finanzmärkte und Rechtsstaat, nicht zuletzt 
auch in Bezug auf Themen der Verteilungsgerechtigkeit und dem 
gleichberechtigten Zugang zur Justiz und politischen Entscheidungs-
trägern. 

Georg Stawa, Justizattaché für Süd-Ost-Europa an der Österreichi-
schen Botschaft in Belgrad, skizziert die beachtlichen Ergebnisse von 
Rechtsstaatlichkeitsreformen der Westbalkanstaaten im Kontext der 
EU-Beitrittsbemühungen. Klaus Steinmaurer, RTR-Geschäftsführer 
für den Fachbereich Telekommunikation und Post, erläutert die eu-
ropäische und globale Perspektive der Regulierungspolitik, insbeson-
dere die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen wirtschaft-

licher Macht und notwendiger Regulierung. Gerhard Jarosch, Leiter 
unseres internationalen Strafrechtsdepartments, gewährt Einblick in 
die internationale Zusammenarbeit von Strafverteidigern bei straf-
rechtlichen Ermittlungen. Unsere Anwaltskollegen aus unserer Kanz-
lei in Nordmazedonien erläutern die Bedeutung des Verfassungs-
gerichts beim Wachsen von neuen Demokratien in Südosteuropa, 
während unsere Kollegen in Bratislava die Chancen und Herausfor-
derungen des Rechtsstaates in der Slowakei und die Bedeutung des 
Verfassungsgerichts beleuchten. 

Schließlich beschreibt mein Kanzleipartner Philip Goeth unsere Er-
fahrungen im europäischen und internationalen Sanktionenrecht. 
Wir teilen eine besorgniserregende Analyse der aktuellen Rechts-
ordnung, sind aber bestrebt, den Rechtsstaat durch kleine, aber be-
deutende Schritte zu stärken. In meinem Beitrag behandle ich das 
Rechtsberatungs- und Vertretungsverbot im EU Sanktionenrecht als 
besonders eklatanten Einschnitt in europäische Grundfreiheiten und 
Menschenrechte, gegen den sich Kammern und Kollegen in ganz Eu-
ropa zurecht einsetzen.

Das zeigt: Anwälte sind nicht nur zum Geldverdienen da, sondern 
auch, um die Welt ein Stück besser zu machen. 

Ein Heft für den Rechtsstaat

Viel Freude beim Lesen!

Gabriel Lansky
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 F inanzmärkte gehören zu den am 
stärksten regulierten Märkten. Das 
betrifft den Bankenbereich, wo es 
vor allem um eine ausreichende 
Sicherung von Eigenkapital und 

Liquidität geht, den Bereich der Börsen und 
Wertpapieraufsicht und den Bereich Zah-
lungsverkehr, wo Sicherheit und Effizienz 
im Vordergrund stehen. All diese Regelun-

gen beruhen auf gesetzlichen Grundlagen 
und sind einem rechtsstaatlichen Rahmen 
einzuordnen.

Bedeutsam ist hier zunächst der Aspekt 
von Rechtsstaatlichkeit als Standortfaktor. 
Effizientes wirtschaftliches Handeln setzt 
generell stabile und berechenbare Rahmen-
bedingungen voraus. Entsprechend ist daher 

etwa Sicherheit in Bezug auf „Rule of Law“ 
ein wichtiges Kriterium für die Aufnahme 
eines Staates in die EU (wobei sich freilich 
in manchen Fällen die langfristige Sicherung 
als nicht einfach erwies). Gerade im Finanz-
bereich ist das Vorhandensein einer effizien-
ten Regulierung und einer entsprechenden 
Gerichtsbarkeit ein wichtiges Kriterium für 
die Aufnahme eines Staates in die Euro-

Finanzmärkte sind von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung – 
sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Es besteht daher ein erhebliches 
gesamtstaatliches Interesse, die langfristige Stabilität von Finanzmärkten sowie auch 
den rechtsstaatlichen Rahmen zu sichern. 

Von Ewald NOWOTNY

Rechtsstaat
Finanzmärkte und

© unsplash.com
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päische Wirtschafts- und Währungsunion 
(Euro-Zone).

Im Bereich der Finanzmärkte ist deshalb die 
Regulierungsintensität deutlich höher als in 
den meisten Bereichen der Realwirtschaft. 
Ökonomisch betrachtet geht es hier um das 
Problem der „asymmetrischen Information“. 
Denn für Nachfrager von Finanzleistungen 
ist es nicht oder nur sehr aufwendig möglich, 
die tatsächliche wirtschaftliche Stabilität der 
jeweiligen Anbieter „von außen“ zu erfassen 
und die entsprechenden Risken zu erkennen. 
Es bedarf daher einer zentralen Institution für 
Information und Überwachung, um das für 
eine funktionierende Marktwirtschaft zent-
rale Informationsgleichgewicht herzustellen. 

Im Bereich der Banken und Versicherungen 
ist es als Reaktion auf die verheerenden Kri-
sen in der Zwischenkriegszeit – beginnend 
mit dem „New Deal“ in den USA und nach 
1945 generell auch in Europa – zu einem 
intensiven Netzwerk von Regulierungen ge-
kommen. Mit der „neoliberalen Wende“ ab 
Mitte der 1970er Jahre erfolgte danach welt-
weit eine Politik der „De-Regulierung“, ver-
bunden mit einer gewaltigen Expansion der 
Finanzindustrie. Aus der Sicht vieler Ökono-
men war diese Entwicklung ein wesentlicher 
Faktor für die dramatische weltweite Finanz-
krise ab 2008, wo nur durch das rasche und 
koordinierte Vorgehen der Notenbanken eine 
neue Weltwirtschaftskrise verhindert werden 

konnte. Als Lehre aus dieser Finanzkrise kam 
es dann zu einer weltweiten Phase der „Re-
Regulierung“, insbesondere in Form der in-
ternational erarbeiteten „Basel Regelungen“. 
Und in der Tat sind Banken heute weltweit 
in Bezug auf die Höhe von Eigenkapital und 
Liquidität wesentlich besser gerüstet, als dies 
in der Vergangenheit der Fall war. Dies kann 
freilich Probleme nicht völlig ausschließen, 
aber wie der dramatische Fall der Credit Su-
isse zeigte, sind solche Probleme heute we-
sentlich rascher bewältigbar.

Regulierung beruht letztlich stets auf gesetz-
lichen Grundlagen und hat den Ansprüchen 
auf Rechtsstaatlichkeit zu entsprechen. Da-
bei ist die Frage der Intensität der rechtlichen 
Eingriffe vielfach umstritten. Regulierung ist 
für die jeweilige Einzelbank mit Kosten ver-
bunden und entsprechend individueller Nut-
zenmaximierung werden sich Finanzunter-
nehmen vielfach gegen Regulierungsschritte 
wehren. Finanzunternehmen bzw. ihre Ver-
bände werden daher versuchen, auf den Ge-
setzgebungsprozess entsprechend Einfluss 
zu nehmen. Am Beispiel USA hat sich etwa 
gezeigt, dass inzwischen der Finanzsektor in 
Bezug auf Lobbying- und Spendenaufwen-
dungen an der Spitze aller Branchen steht. 
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist dagegen 
zentral, dass Banken und auch Versicherun-
gen angesichts ihrer engen Verflechtung mit 
der Gesamtwirtschaft vielfach „too big to 
fail“ sind. Dies führt dann letztlich zu einer 

kostenlosen staatlichen Garantie für „sys-
temrelevante“ Institute. Andererseits gibt es 
auch ein erhebliches gesamtwirtschaftliches 
Interesse an adäquater Finanzierungsleistung 
für private und staatliche Investitionen durch 
die Kreditwirtschaft. Es geht daher insgesamt 
um sehr komplexe gesamtwirtschaftliche 
Kosten-Nutzen-Abwägungen, was wieder-
um zu Spannungen mit formalen Aspekten 
der Rechtsstaatlichkeit führen kann.

GELD ALS WAFFE EINSETZEN 

Besondere Herausforderungen ergeben sich 
im Finanzbereich aus dem Zusammentref-
fen von rechtsstaatlichen Prinzipien mit 
Rechtsbereichen des Straf- und des Steuer-
rechtes. Dies gilt etwa für die zunehmende 
Bedeutung des Kampfes gegen Geldwäsche 
als einem zentralen Element internationaler 
Kriminalität. Im politischen Bereich wächst 
der Einsatz von „Geld als Waffe“ in Form 
von Sanktionen bezüglich Zahlungsverkehr 
und anderen Finanzaktivitäten. Gerade das 
Abstellen auf den Finanzsektor hat sich viel-
fach als effizientes Mittel zur Durchsetzung 
legitimer politischer Ziele erwiesen – dies 
kann aber auch zu rechtsstaatlichen Span-
nungen in Bezug auf Schutz der Privatsphä-
re, etwa hinsichtlich Anonymität und Daten-
schutz führen.

Eine besondere Problematik ergibt sich im 
Bereich der Besteuerung. Dies betrifft nicht 

© unsplash.com
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nur Formen der illegalen Steuerhinterzie-
hung, sondern auch Formen der formal 
legalen, meist international konstruierten 
„Steuergestaltung“. Ein interessantes Bei-
spiel der enormen Bedeutung der rechtlichen 
Infrastruktur sind die Entwicklungen, die 
sich nach dem Ende des britischen Empire 
im Finanzbereich ergeben haben. Nicht zu-
letzt unter dem Einfluss internationaler Be-
rater hat sich eine Vielzahl entsprechender 
kleiner Staaten und Territorien den Zugang 
zum englischen Rechtssystem erhalten und 
gleichzeitig eine Politik extrem niedriger 
Besteuerung internationaler Aktivitäten ver-
folgt. Dies gilt etwa für die „Crown Depen-
dencies“ wie Guernsey, British Oversee Ter-
ritories wie die Cayman Islands oder formal 
unabhängige Staaten wie die Bahamas. All 
diese Staaten werden benützt für ein steuer-
sparendes „wealth management“, sodass in 
der einschlägigen Literatur bereits von einem 
„second empire of tax havens“ gesprochen 
wird. Von den geschätzten 8,7 Billionen US-
Dollar, die offshore in Steueroasen gehalten 
werden, sind nach Studien etwa die Hälfte 
auf Gebietskörperschaften mit Verbindung 
zum englischen Rechtskreis zurückzuführen.

Auch andere Staaten und Regionen setzen 
auf eine Strategie des aggressiven Steu-
erwettbewerbs. Sei es innerhalb der EU 
wie Niederlande und Irland, aber auch in 
US-Bundesstaaten wie Delaware oder Ne-
vada. Verbunden mit einer weitgehend 
umgesetzten (und ökonomisch sinnvollen) 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs führt 
diese Entwicklung zu einer massiven Un-
gleichbehandlung zwischen finanzmächti-
gen Unternehmen und Individuen, die über 
entsprechende Beratung verfügen, und der 

Mehrheit der übrigen Steuerpflichtigen. 
Selbst wo formal rechtsstaatliche Kriterien 
erfüllt werden, beinhaltet dies, dass zentrale 
grundrechtliche Anforderungen an Gleich-
behandlung verletzt werden.

„Rule of Law“ würde in diesem Kontext 
dann nicht eine umfassende Sicherung von 
demokratischen Strukturen und Freiheits-
rechten bedeuten, sondern nur die weitge-
hend uneingeschränkte Sicherung von Ei-
gentumsrechten. Damit verbunden besteht 
in dieser Konstellation auch eine massive 
Einschränkung der faktischen Souveränität 
demokratisch gewählter Entscheidungsgre-
mien, wo nicht das Urteil der Wähler, son-
dern der von Spezialinteressen bestimmten 
Finanzmärkte entscheidend ist. Von wirt-
schaftsliberaler Seite wird dies auch be-
grüßt als wirksames Gegenmittel gegenüber 
„verantwortungslosen Wählermehrheiten“. 
Es impliziert aber jedenfalls, dass für einen 
weiten Bereich von wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Entscheidungen de facto 
nicht das grundrechtlich zentrale allgemei-
ne und gleiche Wahlrecht gilt, sondern eine 
Form von neuem „Kurienwahlrecht“ ent-
sprechend der sehr ungleichen wirtschaftli-
chen Machtverteilung. Dabei besteht aller-
dings die Gefahr, dass wichtige öffentliche 
Aufgaben etwa im Bildungs- und Sozialbe-
reich nicht erfüllt werden können oder nur 
über den Weg höherer öffentlicher Verschul-
dung. In der wirtschaftspolitischen Praxis 
ist bei Berücksichtigung der gegebenen 
Strukturen freilich jede Regierung gut be-
raten oder sogar gezwungen, die Macht der 
Finanzmärkte zu berücksichtigen. In diesem 
Sinn ist ja wohl auch die nicht unumstritte-
ne Begriffsprägung der früheren deutschen 

Kanzlerin Angela Merkel von der „markt-
konformen Demokratie“ zu verstehen.

In Zeiten einer (speziell für die „reichen 
Staaten“) langen Periode von Frieden und 
Wirtschaftswachstum hat sich die Bedeu-
tung und Ungleichheit der Verteilung des 
Finanzvermögens auf internationaler und 
nationaler Ebene massiv erhöht. Dies wird 
zunehmend auch als Problem für die gesell-
schaftliche Akzeptanz und die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Wirtschaftssystems gesehen. Entsprechend 
der notwendigen internationalen Perspekti-
ve gibt es eine Reihe von Initiativen zu Kor-
rekturen des internationalen Finanzsystems. 
Im Rahmen der OECD wurden eher zag-
hafte Ansätze unternommen, um steuerliche 
Mindeststandards in Bezug auf die Höhe 
der Unternehmenssteuern einzuführen. Die 
bisherigen Ergebnisse dieser Bemühungen 
sind allesamt nicht sehr überzeugend. So-
mit bleibt das Dilemma bestehen, dass ein 
funktionierender Rechtsstaat von zentraler 
Bedeutung ist für das Funktionieren der Fi-
nanzmärkte – eine von Sonderinteressen ge-
leitete Ausgestaltung des Rechtsstaates aber 
zu einer Aushöhlung wesentlicher demokra-
tischer Grundrechte führen kann.  n

Dr. EWALD NOWOTNY
ist Ökonom, studierte Rechtswissenschaften,  
habilitierte in Volkswirtschaftslehre/Finanzwissen-
schaften (Linz) und begann seine Karriere an der 
TH Darmstadt (Lehrstuhl für Finanzwissenschaft). 
Danach war er o. Univ. Prof. und Vorstand des 
Institutes für Finanzwissenschaften an der Uni 
Linz (1974-1981), SPÖ-Mandatar (1978-1999), 
o. Univ. Prof. an der WU Wien (1981-2008), später 
deren Vizerektor. Weitere Führungsfunktionen 
waren u.a. Gouverneur der Oesterreichischen 
Nationalbank, P.S.K. Verwaltungsrat, BAWAG-
Generaldirektor und Präsident der Österreichi-
schen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE).
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 W ie Olaf Scholz treffend for-
mulierte, erleben wir eine 
Zeitenwende, welche eine 
fundamentale Neuord-
nung der geopolitischen 

und geoökonomischen Verhältnisse be-
dingt. In diesem Kontext versucht Europa, 

seine Interessen und Werte mithilfe um-
fassender Maßnahmenpakete zu schützen, 
wobei allerdings zunehmend individuelle 
Rechte und Freiheiten eingeschränkt wer-
den. Diese neue Realität hat die Übernah-
me von Mandaten – sei es für bestimmte 
Mandantengruppen, Klienten russischer 

Herkunft oder im Zusammenhang mit spe-
ziellen Produkten und Dienstleistungen 
– zu einem anspruchsvollen Hindernislauf 
gemacht. Am Ende des Tages geht es zwar 
weiterhin um fachkundige Beratung, doch 
bewegen wir uns auf einem Terrain, auf dem 
grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien 

im europäischen Sanktionenrecht
Beratungs- und Vertretungsverbot

Juristen, die in dem festen Glauben ausgebildet wurden, dass das Recht auf 
qualifizierte rechtliche Vertretung einer der Grundpfeiler unserer rechtsstaat-
lichen Ordnung ist, stehen plötzlich vor einer neuen Realität. Denn es gibt im 
EU-Sanktionenrecht Verordnungen, die eine Ausübung des Anwaltsberufs 
erheblich einschränken und in einigen Fällen sogar direkt verbieten. 

Von Gabriel LANSKY

© unsplash.com
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in Frage gestellt werden. Die restriktiven 
Maßnahmen der EU basieren auf Beschlüs-
sen unter der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union (GASP) und 
werden durch in der gesamten EU unmit-
telbar anwendbare Verordnungen des Rates 
verabschiedet. Dazu gehören unter ande-
rem die Verordnung (EU) Nr. 269/2014, 
die individuelle Sanktionen betrifft sowie 
die Verordnung (EU) Nr. 833/2014, die 
sektorale Sanktionen regelt. Beide Verord-
nungen beinhalten Bestimmungen, die eine 
Ausübung des Anwaltsberufs erheblich ein-
schränken und in einigen Fällen sogar di-
rekt verbieten.

Die Verordnung 833/2014 enthält insbe-
sondere ein direktes Berufsverbot für An-
wälte und Juristen: Der berüchtigte Artikel 
5n Absatz 2 untersagt es, juristische Dienst-
leistungen direkt oder indirekt für die rus-
sische Regierung sowie für in Russland 
ansässige juristische Personen, Organisa-
tionen oder Einrichtungen zu erbringen. 
Ausgenommen hiervon sind die Vertretung 
in Gerichts-, Verwaltungs- oder Schieds-
gerichtsverfahren sowie die Anerkennung 
und Vollstreckung von Gerichtsentschei-
dungen in den EU-Mitgliedstaaten. Darü-
ber hinaus gibt es bestimmte Ausnahmen, 
beispielsweise für humanitäre Zwecke, 
Aktivitäten zur Förderung der Demokra-
tie in Russland oder die Sicherstellung der 
kritischen Energieversorgung der Union. 
Diese Ausnahmen decken jedoch nur eine 
begrenzte Anzahl von Fällen ab. In der 
Praxis bedeutet dies, dass Juristen keine 
russischen Unternehmen beraten oder ver-
treten dürfen, selbst wenn diese nicht sank-
tioniert sind, solange es sich beispielsweise 
um eine Kauftransaktion und nicht um ein 
Gerichtsverfahren handelt. Ab dem 30. Sep-
tember 2024 wird sich dieses Verbot auch 
auf russische Gesellschaften erstrecken, die 
im Besitz von westlichen Unternehmen 
sind oder von diesen kontrolliert werden. 
So können dann österreichische Rechtsan-
wälte beispielsweise keine Beratung mehr 
für eine zu 100 % russische Tochtergesell-
schaft einer österreichischen Firma leisten, 
wenn es um deren Geschäfte innerhalb der 
EU oder weltweit geht.

Die genaue Definition dessen, was der Rat 
unter der „Regierung Russlands“ versteht, 
bleibt oft vage. Anwälte müssen daher ei-

genständig beurteilen, inwieweit sie Leis-
tungen für eine deutsche Firma erbringen 
dürfen, die indirekt teilweise im Besitz eines 
russischen Staatsunternehmens ist. Um sich 
abzusichern und Vorwürfen wegen mögli-
cher Sanktionsumgehung zu entgehen, leh-
nen viele Rechtsanwälte solche Fälle grund-
sätzlich ab. Dies führt jedoch dazu, dass die 
Garantie der Rechtsberatung gemäß Artikel 
47 der EU-Grundrechtecharta (GRC) nicht 
mehr uneingeschränkt gewährleistet ist. 
Diese Unklarheiten haben in Deutschland 
auch Notare dazu veranlasst, sich betroffen 
zu fühlen, weshalb sie zunehmend die no-
tarielle Begleitung von Transaktionen für 
russische, nicht sanktionierte Unterneh-
men verweigern. Dies verschärft die wirt-
schaftliche Unsicherheit im europäischen 
Binnenmarkt erheblich, ohne jedoch einen 
Beitrag zur Beendigung des anhaltenden 
Krieges zu leisten.

Darüber hinaus greifen beide Verordnun-
gen das Anwaltsgeheimnis an: Obwohl das 
Vertraulichkeitsprinzip der Kommunika-
tion zwischen Anwalt und Klient gemäß 

der GRC gewahrt bleiben sollte, sind alle 
natürlichen und juristischen Personen ver-
pflichtet, den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Wohn- 
oder Geschäftssitz haben, Informationen zu 
übermitteln, die die Umsetzung der Verord-
nungen erleichtern. Während die Verord-
nung 269/2014 zumindest Beispiele für die 
Art der zu übermittelnden Informationen 
nennt, wie etwa Daten zu eingefrorenen 
Vermögenswerten, bleibt die Verordnung 
833/2014 diesbezüglich unklar. Insbeson-
dere ist fraglich, ob Anwälte verpflichtet 
sind, Verstöße gegen die Verordnungen zu 
melden, was de facto eine „Whistleblowing-
Pflicht“ darstellen würde.

Eine weitere Hürde für Juristen stellt die 
Abwicklung der Bezahlung ihrer Leistun-
gen dar. Wenn eine Person in der Verord-
nung 269/2014 gelistet ist, werden ihre 
Vermögenswerte eingefroren. Anwaltsleis-
tungen sind jedoch unter den Ausgaben 
aufgeführt, für die die nationale zuständige 
Behörde eine Freigabe von Vermögenswer-
ten erteilen kann. Rechtsanwälte müssen 

© unsplash.com
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der zuständigen nationalen Behörde (in Ös-
terreich etwa der Nationalbank) detailliert 
darlegen, warum, in welchem Umfang und 
für welche Leistungen sie welche Honorare 
in Rechnung stellen. Es besteht also grund-
sätzlich eine Rechtfertigungspflicht der An-
wälte darüber, warum Klienten bereit sind, 
entsprechende Zahlungen zu leisten.

Die vom Rat eingeführten Einschränkun-
gen für den juristischen Beruf werden auf 
europäischer Ebene leider nur schleppend 
thematisiert. Ein Beispiel dafür ist ein Vor-
abentscheidungsersuchen eines deutschen 
Gerichts an den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH), das eine Klage deutscher Immo-
bilienkäufer betrifft. Ein deutscher Notar 
hatte sich geweigert, an einer Grundstück-
stransaktion mit einem russischen Ver-
käuferunternehmen mitzuwirken. Gene-
ralanwältin Laila Medina stellte in ihren 
Schlussanträgen in diesem Fall (C-109/23) 
fest, dass der Begriff der Rechtsberatungs-
dienstleistungen in der Verordnung 833 

nicht hinreichend klar definiert ist. Ihrer 
Ansicht nach weisen die Tätigkeiten eines 
Notars bei der Beurkundung eines Immo-
bilienkaufvertrags nicht das notwendige 
beratende Element auf, um unter das Ver-
bot zu fallen. Das Verbot der Beurkundung 
eines solchen Kaufvertrags, ohne dass ein 
Verbot für in Russland ansässige juristische 
Personen besteht, ihr rechtmäßig erworbe-
nes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darü-
ber zu verfügen oder es zu vererben, würde 
zu einer unzulässigen Beschränkung der 
Eigentumsrechte gemäß Artikel 17 Absatz 
1 GRC („Eigentumsrecht“) in Verbindung 
mit Artikel 52 Absatz 1 GRC („Tragweite 
und Auslegung der Rechte und Grund- 
sätze“) führen.

Darüber hinaus haben mehrere europäi-
sche Anwaltskammern und Berufskolle-
gInnen Nichtigkeitsklagen vor dem Gericht 
der Europäischen Union (EuG) gegen den 
Rat erhoben.1 Sie argumentieren, dass die 
Regelungen des Artikels 5n das Anwalts-

geheimnis und die Garantie der Rechtsbe-
ratung verletzen und dass der Rat bei der 
Verabschiedung dieser Maßnahmen gegen 
die Begründungspflicht und das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip verstoßen hat. Bis 
diese Verfahren jedoch abschließend ent-
schieden und die Regelungen entweder 
präzisiert oder aufgehoben werden, bleibt 
der Rechtsschutz im europäischen Raum 
unzureichend. 

Ist es wirklich notwendig, dass das europäi-
sche Recht solche Grenzen überschreitet? Es 
scheint vielmehr, dass ein erheblicher Teil 
dieser Entwicklung auf Populismus zurück-
zuführen ist, der die Gesetzgebung vorange-
trieben hat, ohne dabei die fundamentalen 
Prinzipien der Grundrechte ausreichend zu 
berücksichtigen. Wir, die das europäische 
Recht anwenden, müssen aktiv gegen derar-
tige „Tabubrüche“ eintreten und auf die Wi-
derherstellung einer auf den europäischen 
Grundrechten und Freiheiten basierenden 
Rechtsstaatlichkeit pochen.        n

Managing Partner 
GABRIEL LANSKY
ist seit über drei Jahrzehnten als Rechtsanwalt 
tätig und berät zahlreiche namhafte Klienten aus 
Wirtschaft und Politik in österreichischen und in-
ternationalen Angelegenheiten. Auch außerhalb 
Österreichs hat sich Gabriel Lansky als Unterneh-
mensanwalt, Strafverteidiger und Lobbyist einen 
Namen gemacht. Er ist als Rechtsanwalt in Wien, 
Bratislava und Budapest zugelassen und vertritt 
dort die Interessen seiner Mandanten. Zu seinen 
Klienten zählen Banken, Energie- und Infrastruk-
turversorger, Medienunternehmen, Verlage und 
öffentliche Institutionen, aber auch namhafte 
Privatpersonen und Regierungen.
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 V ielleicht muss ich zu Beginn 
gleich darauf hinweisen, dass 
ich mich als früherer Richter 
und nach einer langen Zeit im 
Justizministerium samt mit 

Freude wahrgenommener internationaler 
Aktivitäten als Vertreter der rechtsstaatli-
chen Praxis verstehe. Die dritte Staatsge-
walt legt grundsätzlich Wert darauf, einen 
unabhängigen Beitrag zum sozialen Ge-
sellschaftsfrieden und zur Rechtssicher-
heit als Grundlage für eine prosperierende 
Wirtschaft zu leisten. Aber wir sind leider 
zu wenig (Justiz-) Politiker. Der außenpo-
litische Kontext „EU-Erweiterung“ erfährt 
daher in den nächsten Zeilen eine bewuss-
te Replik primär aus Sicht der justiziellen 
Praxis. Mit justiz-politischen Anmerkun-
gen, vor allem dort, wo es emotional gar 
nicht anders geht. Auch die politischen 
Zerreißproben zwischen der europäischen 
Annäherung und nationalistisch-popu-
listischer Folklore, der eindeutig wirt-
schaftlich-europäischen Realität, sozialer 
Verschränkung des Balkan mit Ottakring 
und Düsseldorf, Erweiterungsversprechen 
samt politisch-kritischer Distanz, gemein-
samer europäischer Außenpolitik und dem 
Nachhall jugoslawischer Blockfreien-
Tradition sind hier aus fachlicher Sicht 
nicht zu kommentieren. Sie bilden die 
Leuchtfeuer eines im Hintergrund stetig 
stattfindenden technischen Prozesses der 
EU-Annäherung. 

Aber welche Kriterien für diese „EU-An-
näherung“ sind denn technisch eigentlich 
zu erfüllen? Die Staats- und Regierungs-
chefs der EU haben 1993 bei ihrem Tref-
fen in Kopenhagen drei Voraussetzungen 
für einen Beitritt zur Europäischen Union 
formuliert. Diese sogenannten „Kopen-

hagener Kriterien“ beinhalten das „politi-
sche Kriterium“ (Institutionelle Stabilität, 
demokratische und rechtsstaatliche Ord-
nung, Wahrung der Menschenrechte sowie 
Achtung und Schutz von Minderheiten), 
das „wirtschaftliche Kriterium“ funkti-
onsfähiger Marktwirtschaft und Wettbe-
werbstauglichkeit und das „Acquis-Krite-
rium“, also die Übernahme des gesamten 
gemeinschaftlichen Rechts bzw. des „ge-
meinschaftlichen Besitzstandes“ (Acquis 
communautaire).

Und was heißt das praktisch im Bereich 
des Rechtsstaats? Die Einrichtung eines 
skandinavischen finanziell tatsächlich un-
abhängigen Richterrats? Die Einführung 
des französisch-reformierten Strafprozes-
ses? Die Übernahme der österreichischen, 
sehr effizienten Verfahrensautomation? 
Die Errichtung niederländischer, bür-

gerfreundlicher Großgerichte? Die sehr 
kurze Verfahrensdauer Tschechiens als 
Maßstab? Das Kopieren virtueller Ge-
richte Portugals? Im Bereich der Justiz 
fehlen – weil kaum Kompetenzen an die 
Gemeinschaft und ihre Behörden übertra-
gen wurden – weitgehend „europäische, 
allgemein gültige Standards“. Auch wenn 
sie politisch missverständlich ständig apo-
strophiert werden.

Der Europäische Rechnungshof hat jeden-
falls im Jänner 2022 in seinem Sonder-
bericht mit dem Titel „EU-Unterstützung 
für die Rechtsstaatlichkeit in den Staaten 
des westlichen Balkans“ festgestellt: Trotz 
Bemühungen bestehen weiterhin grund-
legende Probleme zu EU Außenhilfspro-
jekten – das Prüfergebnis war nebenbei 
bemerkt „etwas durchwachsen“, die öster-
reichischen Projektbeteiligungen wurden 

Werden die „Westbalkan-Staaten“ die 
Voraussetzungen eines fundierten Rechts-
staats je erfüllen? Ein unerwarteter Blick 
auf Richter:innen im bosnischen Homeoffice, 
albanische Reformfreude und staatsanwalt-
schaftliche Schlichtheit zwischen Podgorica 
und Ottakring. 

Ein Gastbeitrag von Georg Stawa, 

Justizattaché für Süd-Ost-Europa an der 

Österreichischen Botschaft in Belgrad.

zum Rechtsstaat?
Der Westbalkan am Weg
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aber lobend erwähnt – die Rechtsstaatlich-
keit definiert und in der Sache selbst erläu-
tert wie folgt:

Die „vom Europarat (!) definierte“ Rechts-
staatlichkeit1 sei einer der gemeinsamen 
Werte der Mitgliedstaaten der EU, veran-
kert in Artikel 2 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union. Die EU-Unterstützung 
für Rechtsstaatlichkeit in den Staaten des 
westlichen Balkans habe zwar zu Refor-
men in technischen und operativen Berei-

chen (z.B. Verbesserung der Effizienz der 
Justiz, Entwicklung einschlägiger Rechts-
vorschriften) geführt, jedoch aufgrund 
unzureichenden politischen Willens nur 
begrenzte Fortschritte bei den grundle-
genden rechtsstaatlichen Reformen in der 
Region gebracht: Anhaltende Probleme 
bestünden etwa bei der Unabhängigkeit 
der Justiz oder im Hinblick auf Machtkon-
zentration, politischer Einflussnahme und 
Korruption, welche bis dato nicht behoben 
wurden.2

Dem fügt die EU-Kommission im Rechts-
staatlichkeitsbericht 2024 beim Länderka-
pitel Montenegro hinzu:3

„Das Justizsystem Montenegros durch-
läuft derzeit eine intensive Reformphase, 
die die Verabschiedung und Überarbeitung 
eines umfangreichen Gesetzespakets um-
fasst, um systemische Probleme der Un-
abhängigkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit von Justiz und Staats-
anwaltschaft anzugehen und eine weitere 

1 Es gibt keine offizielle EU-Definition der Rechtsstaatlichkeit. Lt. Europarat sind das „alle öffentlichen Handlungen innerhalb der vom Gesetz  
vorgegebenen Grenzen, in Übereinstimmung mit den Werten der Demokratie und der Grundrechte und unter der Kontrolle unabhängiger und  
unparteiischer Gerichte“. Die Rechtsstaatlichkeit umfasst sechs Grundprinzipien, die vom Europäischen Gerichtshof und dem Europäischen  
Gerichtshof für Menschenrechte anerkannt wurden.

2 Allgemein zu den Westbalkan-Staaten wird bemerkt: In mehreren Studien wurde festgestellt, dass die meisten Regierungen in der Region in  
den letzten zehn Jahren autoritärer geworden sind, obwohl sie formale Fortschritte in Richtung EU-Mitgliedschaft gemacht haben (Verbindung  
von formellem Bekenntnis zu Demokratie und europäischer Integration mit informellen autoritären Praktiken). Auch die Korruption gibt in allen  
Ländern der Region weiterhin Anlass zur Sorge. Transparency International berichtet, dass die Strafjustiz häufig nicht in der Lage ist, Korruptionsfälle  
auf hoher Ebene wirksam zu untersuchen, zu verfolgen und zu bestrafen. Die Regierungen in der Region haben viele Gesetze erlassen, die Vettern- 
wirtschaft begünstigen, was sich u. a. in der Vergabe privilegierter Verträge, Industriemonopole und die Beschäftigung schlecht qualifizierter  
Beamter, die Korruption ermöglichen, niederschlägt.

3 „2024 Rule of Law Report“ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/
annual-rule-law-cycle/2024-rule-law-report_en

© unsplash.com
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Angleichung an europäische und internati-
onale Standards zu erreichen – einschließ-
lich einer im Mai verabschiedeten neuen 
Strategie zur Justizreform 2024–2027.“ Da 
kommt das von Österreich und in Zusam-
menarbeit mit Italien abgewickelte Projekt 
„European Rule of Law III – (EUROL III)“ 
ins Spiel: Insgesamt wurden 2,5 Millionen 
Euro an EU-Geldern zur Korruptions-
bekämpfung, zum verbesserten Zugang 
zum Recht, in die Reorganisation der Ge-
richtsbarkeit, die Festigung des Vertrauens 
und letztlich auch in Demokratie und den 
Rechtsstaat investiert. Zusätzlich erfolgte 
eine Straffung der Gerichtslandkarte ent-
lang objektiver Kennzahlen und nach dem 

Vorbild gelungener Reformen in der Slo-
wakei oder Kroatien. Damit und mit neu 
gefundener Dynamik konnte Montenegro 
die „Interim Benchmarks“ im Rahmen des 
EU-Erweiterungsprozesses erfolgreich 
erfüllen. Plus: Unter neuer unaufgeregter 
Leitung hat die Sonderstaatsanwaltschaft 
(zur Korruptionsbekämpfung) begonnen, 
„einfach ihren Job zu machen“, so dass der 
eine oder andere Bürgermeister und Poli-
zeikommandant sein Büro bereits mit der 
U-Haft getauscht hat. Und das geht auch 
– übrigens seit mehr als zehn Jahren ohne 
Weisungsrecht des Justizministers. Es gilt 
aber auch frühere Fortschritte bei der Jus-
tizreform nicht rückgängig zu machen: So 

war Montenegro das erste Land in Zentral- 
und Südost-Europa, das Gerichtspräsiden-
ten auf eine Zeit von höchstens zweimal 
fünf Jahren bestellte. So gelangen jüngere, 
hoffentlich dynamischere Jahrgänge ins 
leitende Amt, der Zeitablauf garantiert 
dabei eine „natürliche Durchlüftung“ des 
Systems.

Serbien wiederum unterzog sich bedeuten-
der Reformen: In den letzten drei Jahren 
wurde im Rahmen eines vorbildlich inklu-
siven Prozesses und in Zusammenarbeit 
mit der Venediger Kommission die Justiz-
verfassung reformiert, Anfang des Jahres 
2022 per Referendum verabschiedet und 
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den Einfluss der Politik aus den leitenden 
Justizgremien entfernt. Serbien hat daher 
momentan am Papier die modernste Jus-
tizverfassung Europas inklusive einer seit 
Jahren bestehenden unabhängigen Gene-
ralstaatsanwaltschaft. Es müsse laut Be-
wertung der Kommission aber der politi-
sche Druck auf die Justiz reduziert (Kommt 
uns dieses Argument nicht bekannt vor?), 
ein elektronisches Fallverwaltungssystem 
implementiert und die Korruption auf ho-
her Ebene wirkungsvoller bekämpft wer-
den. Wobei sich die Frage stellt, was das 
konkret heißen soll: Sind für die Erfüllung 
dieses Kriteriums eine bestimmte Anzahl 
von rechtskräftigen Monaten an Freiheits-
strafe gegen Minister und Staatssekretäre 
zu verhängen oder zählen Bürgermeister 
auch? Und warum nicht einen Fokus auf 
die mittlere Korruption der Spitalsmana-
ger und Katasterbeamten legen? Davon 
hätte die Bevölkerung wesentlich mehr als 
von einem getauschten Minister. Brüssel 
ist manchmal unergründlich oder zumin-
dest bewusst (?) unscharf. Es soll ja po-
litischer Verhandlungsspielraum für später 
verbleiben.

Der Zivilprozess wird übrigens zuerst 
verschlankt und danach digitalisiert. Ein 
in Europa leider beinahe einmaliges Er-
eignis richtig erkannter Reihenfolge von 
Reformpriorität. Österreich beteiligt sich 
an den Reformen aktiv in Arbeitsgrup-
pen, bringt österreichische Referenzen in 
Vorträgen und Workshops ein (Sachver-
ständigenrecht, Kampf gegen häusliche 
und sexuelle Gewalt), versteht sich über 
die Botschaft in Belgrad als Reformkom-
munikator und implementiert das Modell 
der Opferschutzvereine im Rahmen ei-
nes europäischen Konsortiums (6,5 Mio. 
EU-Gelder, 0,5 Mio. Euro davon ADA-
Mittel). Letzteres widmet sich auch einer 
effizienten Korruptionsvermeidung und 
-bekämpfung.

Albanien und Nordmazedonien wollen 
endlich ihre Beitrittsverhandlungen be-
ginnen können – und hinter den Kulissen 
wurde schon erfolgreich vorgearbeitet. 
Österreich wickelt das albanische Vet-
ting Projekt IMO ab: Das rechtsstaat-
lich wichtigste Projekt in Südost-Europa 
überprüft die Vermögensverhältnisse von 

Richter:innen und Staatsanwält:innen auf 
Plausibilität und liefert auch rasch greif-
bare Ergebnisse: Bisher haben 62 Prozent 
der Überprüfungsdossiers zu Entlassun-
gen, Rücktritten oder Beendigung des 
Mandats geführt. Zusätzlich werden von 
den Kontrollorganen entlassene Richter 
von der Sonderstaatsanwaltschaft straf-
rechtlich verfolgt. Ein Sonder-Gericht hat 
unter anderem die Vermögenswerte eines 
ehemaligen Generalstaatsanwalts sowie 
zweier ehemaliger Verfassungsrichter und 
eines ehemaligen Richters des Obersten 
Gerichtshofs beschlagnahmt.

Bilateral mannigfache Kontakte zur Jus-
tizreform runden das Engagement ab. 
Und die albanische Korruptionsstaatsan-
waltschaft SPAK wird mittlerweile von 
allen politischen Parteien gleichmäßig at-
tackiert. Einen schöneren Beweis für ein 
erfolgreiches und unerschrockenes Vor-
gehen im Rahmen des Gesetzes kann es 
nicht geben. Und Nordmazedonien kann 
immerhin ein Justizmanagement entlang 
von öffentlichen und wirkungsorientierten 
„Key-Performance-Indicators“ vorweisen, 
ein Fortschritt mit Seltenheitswert in Eu-
ropa.

Bosnien-Herzegowina als jüngster EU-
Beitrittskandidat ist überraschenderweise 
das Land mit den besten Justizdaten: Be-
reits zwei Wochen nach Beginn der Covid-
Pandemie wusste das Justizmanagement, 
dass zweitinstanzliche Richter:innen im 
Homeoffice produktiver arbeiten als bei 
Gericht. Daraus lassen sich Rückschlüs-
se für den zukünftigen Betrieb und die 
Organisation der Gerichte ableiten. Auch 
wollen sich die Kolleg:innen in Sarajewo 
nach US-Vorbild der spannenden Frage 
widmen, ob man mit Künstlicher Intelli-
genz den Ausgang eines Zivilverfahrens 
prognostizieren kann. Österreich mahnt 
dazu wesentliche Reformen im Rechts-
staatlichkeitsbereich ein, unterstützt die 
Jugend und Zivilgesellschaft und bietet 
technische Kooperationen an. Man könnte 
hier noch über das in der Region unglück-
lich implementierte „Plea Bargaining“ 
lamentieren. Oder das realpolitisch prakti-
sche, rechtsstaatlich aber schwer bedenk-
liche Sanktionenregime und die damit 
verbundene Wiedereinführung der Kame-

raljustiz schreiben. Was nämlich im US-
Bundesstaat Wisconsin funktioniert, kann 
in Bosnien-Herzegowina kontraproduktiv 
sein, ich hoffe die Ukraine liest mit.

FAZIT

Der Weg ist noch lang, aber die Zukunft 
des Westbalkans liegt jedenfalls in der Eu-
ropäischen Union. Die Umsetzung rechts-
staatlicher Reformen als Voraussetzung 
für ein langfristiges Wirtschaftswachstum 
und die Stabilität in der Region ist dabei 
aber unabdingbar. Schön, dass die Jus-
tizreformer in der Region immer wieder 
mit „kleinen aber feinen“ innovativen 
Ansätzen und Ideen überraschen. Manch-
mal auch als neue europäische Referenz, 
jedenfalls aber zur Schaffung „regionaler 
rechtsstaatlicher Standards“, wo es sonst 
noch keine gibt. Österreich ist dabei ein 
sehr aktiver und vor Ort gern gesehener 
europäischer Partner. Und bereits heute ist 
die Zusammenarbeit der Justiz-Behörden 
„europäischer“ als man es vermuten wür-
de. Und die Verwandten in Ottakring? Sie 
können in Zukunft gerichtliche Ansprüche 
in der alten Heimat hoffentlich rasch und 
korruptionsfrei durchsetzen sowie den 
Prozessgewinn vor Ort rechtssicher rein-
vestieren.  n

BR OStA Mag. GEORG STAWA
war Richter, lange Zeit (als Abteilungsleiter 
und Generalsekretär) im BMJ tätig und ist nun 
als „Justizattaché für SO-Europa“ dem BMEIA 
dienstzugeteilt und an die Österreichische 
Botschaft in Belgrad entsandt. Er ist langjähriger 
Experte in Justizreformfragen, Vortragender 
und Mitglied der Kommission für die Effizienz 
der Justiz des Europarats (CEPEJ), deren 
Präsident er auch war.
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 W enn jemand in einem au-
toritären Staat angeklagt 
wird etwa wegen Korrup-
tion oder Spionage – zwei 
gleichermaßen beliebte 

Anschuldigungen gegen Andersdenkende, 
Aufmüpfige oder sonstige Unangepasste, 
dann geht es oft schnell und die Verurtei-
lung ist so gut wie sicher. In einem Rechts-
staat hingegen kann es lange dauern, bis ein 
Verfahren beendet ist. Das Ergebnis ist offen 
und gilt im Übrigen für Verfahren aller Art, 
nicht nur für Strafverfahren. Als besonders 
störend wird beispielsweise die lange Ver-
fahrensdauer im Fremdenwesen empfun-
den. Dabei wird immer wieder beanstandet, 
dass auch Kriminelle als vorgeblich Schutz-
suchende ohne Schwierigkeiten einreisen 
können, es aber – wenn überhaupt – nur 
nach genauer Prüfung des Einzelfalls mög-
lich ist, sie außer Landes zu schaffen.

Die Dauer und der offene Ausgang von Ver-
fahren sind ein wesentlicher Unterschied 
zwischen einem Rechtsstaat und einem 
Staat, der sich möglicherweise auch Rechts-
staat nennt, damit aber nicht das auf demo-
kratischem Weg geschaffene Recht meint. 
Recht hat hier, wer die Macht hat. Und das 

ist das autoritäre Regime. Das macht natür-
lich vieles einfacher. Denn wenn man sich 
nicht lange damit aufhalten muss, was wirk-
lich passiert ist und ob Freiheitsrechte oder 
andere Rechte verletzt werden, dann ist das 
Urteil schnell gesprochen. Es gibt auch kei-
ne langwierigen Rechtsmittelverfahren.

Dies führt zur berechtigten Frage, ob der 
Rechtsstaat den aktuellen Herausforderun-
gen unserer Zeit gewachsen ist. Herausfor-
derungen, die vor allem durch die Klimak-
rise, die Migrationskrise und die veränderte 
Sicherheitslage geprägt sind. So sind es oft 
aufwendige Genehmigungsverfahren, die 
durchlaufen werden müssen, wenn etwa 
Windräder, Stromleitungen, Pumpspeicher-
kraftwerke oder andere Einrichtungen für 
die Erzeugung, den Transport und die Spei-
cherung alternativer Energieformen errich-
tet werden sollen. Bei der Migrationskrise 
kommt zur großen Zahl von Schutzsuchen-
den und Migrant:innen erschwerend hinzu, 
dass versucht wird, den Zustrom mit den 
Mitteln des Asylrechts zu regeln. Weil das 
Asylrecht dem individuellen Schutz dient, 
verlangt dies immer eine genaue Prüfung 
des Einzelfalls. Denn die Sicherheit ist nicht 

Schwächen und Stärken
Der Rechtsstaat –

Was muss geschehen, damit die Justiz als wichtigste 
Säule des Rechtsstaats vertrauenswürdig bleibt? Sie 
muss sich als lernende und selbstreflektierende 
Organisation begreifen und bereit sein, Kritik als 
Anstoß für Verbesserungen zu nehmen.

Von Irmgard GRISS

© unsplash.com
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nur durch den Krieg in unserer Nachbar-
schaft bedroht. Auch im Landesinneren hat 
sich inzwischen die Sicherheit bzw. das sub-
jektive Sicherheitsgefühl durch terroristi-
sche Anschläge und Auseinandersetzungen 
zwischen rivalisierenden Gruppen verschie-
dener Herkunft verschlechtert. Auch hier 
kann der Rechtsstaat – jedenfalls gefühlt – 
einem wirksamen Schutz im Wege stehen.

Das kann den Wert des Rechtsstaats in den 
Augen mancher mindern. Dabei wird oft 
übersehen, dass es individuelle Freiheit nur 
in einem Rechtsstaat gibt. Entstanden ist der 
Rechtsstaat zum Schutz der Rechte des Ein-
zelnen gegenüber dem Staat. Doch seine Be-
deutung geht weit darüber hinaus. In einem 
Rechtsstaat gilt nicht das Recht des Stärke-
ren. Vor dem Gesetz sind alle gleich, ob sie 
nun viel oder wenig besitzen oder welche 
Position sie auch immer innehaben. Dem 
auch wirklich gerecht zu werden, ist leich-
ter gesagt als getan. In einem Rechtsstaat 
muss es daher einen ständigen Prozess der 
Selbstreflexion geben. Das gilt für Gerichte 
und Staatsanwaltschaften, es gilt aber auch 
für die Angehörigen der rechtsberatenden 
Berufe. Wird die Aufgabe erfüllt, Rechte zu 
schützen und zu wahren? Sind die Gleich-
heit vor dem Gesetz und das rechtliche Ge-
hör mehr als nur schöne Schlagworte?

Wer sich etwa mit einem Rechtsproblem 
an einen Rechtsanwalt wendet, sollte sich 
sicher sein, dass eine gute Lösung für ihn 
und nicht ein gutes finanzielles Ergebnis 

für den Anwalt im Vordergrund steht. Bei 
Gericht sollten Rechtssuchende mit einem 
fairen Verfahren und einer nachvollzieh-
baren Entscheidung rechnen können und 
nicht fürchten müssen, dass sich das Ver-
fahren durch Richterwechsel, Organisati-
onsmängel oder schiere Arbeitsvermeidung 
verzögert. In vielen Fällen könnten Verfah-
ren rascher abgewickelt werden. Oft liegt es 
an den knappen Ressourcen. Das trifft vor 
allem für staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungsverfahren zu, die sich manchmal über 
Jahre erstrecken. Für die Beschuldigten ist 
eine überlange Verfahrensdauer eine nicht 
zu akzeptierende Zumutung. Dass die lange 
Verfahrensdauer ein Milderungsgrund sein 
kann, ist wohl nur ein schwacher Trost. 

Die Digitalisierung hilft, Arbeitsschrit-
te zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
In meiner Zeit am Obersten Gerichtshof 
haben wir begonnen, Entscheidungen 
elektronisch zuzustellen. Vorher konnte 
es passieren, dass eine Entscheidung im 
Rechtsinformationssystem veröffentlicht 
wurde, bevor die Parteien sie erhalten hat-
ten. Denn der Akt wanderte über das Ge-
richt der zweiten Instanz zum Erstgericht 
und erst das Erstgericht stellte die Entschei-
dung zu. Der leichte Zugriff auf digitali-
sierte Vorentscheidungen und juristische 
Literatur kann aber auch dazu verführen, 
Entscheidungen mit Zitaten zu überfrach-
ten. Damit wird ein wesentlicher Zweck 
einer Entscheidung verfehlt. Entscheidun-
gen sollen Unrecht bewusst machen und 

sie sollen Verhalten prägen, um künftige 
Rechtsverstöße zu verhindern. Dazu müs-
sen sie verständlich sein. Das sind sie nur 
dann, wenn die wesentlichen Erwägungen 
klar und nachvollziehbar dargelegt werden. 
Weniger ist hier oft mehr.

FAZIT

Der Rechtsstaat ist für unser Leben in Frei-
heit zu wichtig, als dass seine Schwächen 
hingenommen werden dürften. Denn sie 
könnten als Vorwand für „Reformen“ die-
nen, die ihn in Wahrheit schwächen. Was 
muss also geschehen, damit die Justiz als 
wichtigste Säule des Rechtsstaats vertrau-
enswürdig ist und bleibt? Die erste Vor-
aussetzung ist neben der Selbstreflexion 
die Bereitschaft, Kritik nicht als eine Art 
„Majestätsbeleidigung“ zurückzuweisen, 
sondern sich ernsthaft damit auseinander 
zu setzen. Die Justiz muss sich als lernen-
de Organisation begreifen. Sie muss bereit 
sein, Kritik als Anstoß für Verbesserun-
gen zu nehmen. Und sie muss aus Fehlern 
lernen und darf Schwachstellen nicht aus 
falsch verstandener Solidarität ignorieren 
oder zu kaschieren versuchen. Nicht Selbst-
gefälligkeit, sondern Selbstreinigungskraft 
muss ihr Selbstverständnis prägen.   n 

Hon.-Prof. Dr. IRMGARD GRISS, LL.M. 
studierte Rechtswissenschaften an der Uni-
versität Graz und International Legal Studies  
an der Harvard Law School. Von 2007 bis  
2011 war die ehemalige Höchstrichterin und 
spätere Bundespräsidentschafts-Kandidatin  
als OGH-Präsidentin und von 2008 bis 2016  
als VfGH-Ersatzmitglied tätig. Von November 
2017 bis Oktober 2019 war Irmgard Griss Ab-
geordnete zum Österreichischen Natio- 
nalrat. | Bild: © C. Stadler/BWAG
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 N ur wenige Wochen nach den 
Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 verabschiedete der 
US-Kongress den „USA/Patri-
ot Act“, eine ohne eingehende 

Vorbereitung erfolgte Überarbeitung des 
Polizeirechtes des Landes, die die Befugnisse 
der US-Regierung zur Überwachung ihrer 
Bürger erheblich erweiterte und gleichzeitig 
Kontrollmechanismen wie richterliche Auf-
sicht, öffentliche Rechenschaftspflicht und 
die Möglichkeit, behördliche Durchsuchun-
gen vor Gericht anzufechten, einschränkte. 
Diese Entwicklungen wurden in den Medi-
en sowie von Bürgerrechtsorganisationen,1 
und – zumindest in den ersten Jahren nach 
dem 11. September – auch von europäischen 
Regierungen,2 heftig kritisiert. Es ist aus eu-
ropäischer Sicht nicht allzu weit hergeholt, 
die sicherheitspolitische Bedeutung der rus-
sischen Invasion in die Ukraine, die am 24. 
Februar 2022 begann, mit dem 11. Septem-
ber in den USA zu vergleichen. 

Als Reaktion auf die Invasion hat die EU 
mittlerweile 14 Sanktionspakete gegen rus-
sische natürliche und juristische Personen 
verhängt. Dabei wurden mehr als 1.800 In-
dividuen und 473 juristische Personen in die 
Sanktionenliste der EU aufgenommen. Die 
konsolidierte Verordnung, mit der sektorale 

Sanktionen verhängt wurden, umfasst zum 
Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrages 
mehr als 300 Seiten und es ist davon auszu-
gehen, dass noch weitere Sanktionspakete 
dazu kommen werden. Um diese Flut von 
Regelungen überhaupt erzeugen zu können, 
hat der Rat der Union ab Februar 2022 seine 
Befugnisse zur Verhängung von Sanktionen 
erheblich erweitert. Dabei wurde ein nahezu 
unbegrenzter Ermessensspielraum für die 
Verhängung von Sanktionen geschaffen, der 
die Messlatte für die Rechenschaftspflicht 
des Rates materiell herabsenkt. 

Diese weitreichenden Befugnisse des Rates 
werfen verschiedene materielle Fragen in 
Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit auf, die für 
jeden, der die Werte und Verfassungsgrund-
sätze der EU hochhält, besorgniserregend 
sind. Gerade weil es im Kampf mit Russland 
um den Schutz dieser Werte geht, sollten 
diese nicht dem Motto „Der Zweck heiligt 
die Mittel“ zum Opfer fallen. 

PROBLEME IM ZUSAMMENHANG 
MIT DEM GRUNDSATZ DER 
GEWALTENTEILUNG 

Von Bedeutung ist diesbezüglich zunächst, 
dass das EU-Sanktionsrecht in einem Verfah-
ren geschaffen wird, das mit dem Grundsatz 

der Gewaltenteilung, einem der Grundpfei-
ler der Rechtsstaatlichkeit, in einem starken 
Spannungsverhältnis steht. Im Gegensatz zu 
anderen Rechtsakten der Union (insbeson-
dere Verordnungen und Richtlinien in Be-
reichen außerhalb der Außenpolitik) schafft 
der Rat im Falle der EU-Außenpolitik, zu 
der auch die Verhängung von Sanktionen ge-
hört, die zugrundeliegenden Rechtsnormen 
(GASP-Beschlüsse, Durchführungsverord-
nungen) selbstständig und ohne Involvierung 
anderer Organe. Weder die Kommission noch 
das EU-Parlament sind wesentlich am diesem 
Normgebungsprozess beteiligt. Während 
dieses Ergebnis des Vertrags von Lissabon 
für sich alleine betrachtet bereits problema-
tisch erscheint, fungiert der Rat nicht nur als 
Normgeber, der die sogenannten „Sanktions-
kriterien“ schafft (nach denen Einzelpersonen 
und Unternehmen sanktioniert werden kön-
nen), sondern er wendet in der Folge auch 
seine eigenen Regeln an, indem er konkret 
entscheidet, wer sanktioniert werden soll und 
wer nicht. Dies geschieht durch Beschlüsse 
und Verordnungen, mit denen die Sanktions-
listen erweitert werden, die der Verordnung 
EU 269/2014 und dem jeweils zugrundelie-
genden GASP-Beschluss beigefügt sind.

Doch damit nicht genug: Wenn bestimmte 
Entscheidungen des Rates über die Verhän-

Die Achtung der Rechtsstaatlichkeit ist auch in Konfliktzeiten von größter Bedeutung. 
Wird diese durch die ausufernde EU-Sanktionspraxis als Reaktion auf die russische 
Invasion in die Ukraine zu einem bloßen Schlagwort degradiert?

Von Philip GOETH

im Lichte der Rechtsstaatlichkeit 
EU-Sanktionen gegen Russland

1 Siehe z. B. ACLU, Surveillance Under the USA/PATRIOT Act, https://www.aclu.org/documents/surveillance-under-usapatriot-act.
2 Siehe z.B. Thimm, From Exception to Normalcy, The United States and the War on Terrorism 

https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2018RP07_tmm.pdf, Seite 38.
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gung von Sanktionen gegen Einzelpersonen 
erfolgreich vor Gericht angefochten werden, 
geht der Rat sogar so weit, die Rechtspre-
chung der Gerichte außer Kraft zu setzen 
und unerwünschte Ergebnisse der Gerichts-
verfahren zu „korrigieren“. Es ist daher keine 
Übertreibung, wenn gesagt wird, dass der 
Rat im Falle des Sanktionsrechts nicht nur 
als Gesetzgeber und Exekutive fungiert, son-
dern sich sogar über die Autorität der Uni-
onsgerichte stellt. Dass eine derartig über-
mächtige Stellung eines einzigen Organs im 
Widerspruch zum Grundsatz der Gewalten-
teilung und damit zur Rechtsstaatlichkeit 
steht, liegt auf der Hand. 

PROBLEME BEI RECHTSSICHERHEIT 
UND VORHERSEHBARKEIT VON 
VERWALTUNGSHANDELN

Des Weiteren bestehen materielle Probleme 
im Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
Rechtssicherheit und der Vorhersehbarkeit 
von Verwaltungshandeln. Nach ständiger 
Rechtsprechung muss eine Norm, die einem 

staatlichen Organ ein Ermessen einräumt, 
sicherstellen, dass „der Umfang und die 
Modalitäten der Ausübung eines solchen 
Ermessens im Hinblick auf das in Rede ste-
hende legitime Ziel hinreichend deutlich 
festgelegt sind, um dem Einzelnen ange-
messenen Schutz vor Willkür zu gewäh-
ren“.3 Andernfalls wäre die jeweilige Behör-
de in der Lage, willkürliche Entscheidungen 
zu treffen, was dem Rechtsstaatsprinzip 
zuwiderläuft. Dass diverse zentrale Bestim-
mungen des EU-Sanktionsrechts nicht mit 
diesem Grundprinzip vereinbar sind, wird 
deutlich, wenn man sich das Sanktionskrite-
rium des Art. 3(1)(f) der Verordnung (EU) 
269/2014 des Rates (das „(f) Kriterium“) vor 
Augen hält. Der Wortlaut dieses Kriteriums 
ist extrem weit gefasst und umfasst jede Per-
son, die die Russische Föderation „materiell 
oder finanziell unterstützt“ oder die von ihr 
„profitiert“. Wörtlich genommen ist der Rat 
nach diesem Kriterium befugt, jede Person 
auf der Erde zu sanktionieren, die von der 
Nutzung russischer natürlicher Ressourcen 
„profitiert“ sowie jede Person, die Russland 

„materiell unterstützt“, indem sie etwa eine 
politische Partei wählt, die sich gegen die 
Unterstützung der Ukraine ausspricht, und 
ähnliches mehr. 

In der gleichen unbeschränkten Weise um-
fasst das Sanktionskriterium des Art. 3(1)
(g) der Verordnung 269/2014 (das „(g) Kri-
terium“) „in Russland tätige führende Ge-
schäftsleute ..., oder Geschäftsleute, ... die 
in Wirtschaftssektoren tätig sind, die für die 
Regierung der Russischen Föderation eine 
wesentliche Einnahmequelle darstellen“. Da-
mit werden sämtliche einfachen „Geschäfts-
leute“, soweit sie nur in Wirtschaftssektoren 
tätig sind, die für die russischen Staatsein-
nahmen relevant sind, in das Fadenkreuz 
des Rates, Sanktionen zu verhängen, gerückt. 
Der Text des (g) Kriteriums ist das Ergebnis 
einer Überarbeitung der Sanktionskriterien, 
die der Rat im Juni 2023 vorgenommen hat 
und die darauf abzielt, die Befugnisse des 
Rates im Vergleich zu dem ohnehin bereits 
nahezu unbegrenzten Ermessensspielraum, 
der in den im Februar 2022 erlassenen 

3 Gerichtshof der Europäischen Union, T-138/07, Schindler, 13. Juli 2011, ECLI:EU:T:2011:362, Randnr. 99. 
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Rechtsakten enthalten war, noch weiter aus-
zubauen. Die neue Möglichkeit des Rates, 
praktisch jede in der russischen Wirtschaft 
tätige Geschäftsperson zu sanktionieren, hat 
dabei den Grundsatz der Vorhersehbarkeit 
massiv weiter ausgehöhlt.  

Die durch das (f) und durch das (g) Krite-
rium geschaffenen Unsicherheiten werden 
durch die Kombination mit dem Begriff 
„verbunden“, wie er im letzten Absatz von 
Artikel 3 Absatz 1 VO (EU) 269/2014 ent-
halten ist („sowie der mit ihnen verbunde-
nen natürlichen oder juristischen Personen, 
Einrichtungen oder Organisationen“), noch 
vertieft. Diese Klausel sieht vor, dass jede 
Person, die mit einer Person „verbunden“ 
ist, die z.B. von Russland „profitiert“ oder 
die eine Geschäftsperson ist, die in die russi-
sche Wirtschaft involviert ist, vom Rat in die 
EU Sanktionenliste aufgenommen werden 
kann. Mit dieser Kombination der Sankti-
onskriterien könnte fast jeder Mensch auf 
die EU Sanktionsliste gesetzt werden, vom 
Sprachlehrer eines die Ukrainehilfe ableh-
nenden US-Republikaners über das Zim-
mermädchen eines Mitarbeiters eines rus-
sischen Supermarktes bis zum Friseur eines 
russlandfreundlichen Bloggers in China. Im 
Verein mit den bereits extrem weit gefassten 
(f) und (g) Kriterien werden mit dem Kri-
terium der „Verbundenheit“ im Grunde alle 
Grenzen aufgehoben, die dem Rat bei der 
Verhängung von Sanktionen gegen beliebige 
Personen gesetzt sind. 

Dies schafft eine extrem weitreichende Be-
fugnis, willkürliche Entscheidungen zu tref-
fen, ohne jede Rechenschaftspflicht. Und 
genau das ist auch, was der Rat für sich in 
Anspruch nimmt: Wie sich in verschiedenen 
Gerichtsverfahren gezeigt hat, ist der Rat 
der Auffassung, dass er lediglich nachweisen 
muss, dass die betreffende Person unter ei-
nes der extrem weit gefassten Sanktionskri-
terien fällt (z.B. dass die sanktionierte Person 
mit einer in russischen Wirtschaftssektoren 
tätigen Geschäftsperson „verbunden“ ist), 
damit die Sanktionierung der betreffenden 
Person rechtmäßig ist. Und sollte der oder 
die Betroffene sodann die Frage aufwerfen, 
warum er oder sie in die Liste aufgenommen 
wurde, während Hunderte Millionen ande-
re, die diese Kriterien auch erfüllen würden, 
nicht aufgenommen wurden, so erklärt der 
Rat lediglich, dass er nicht verpflichtet ist, 

jede Person zu sanktionieren, die unter die 
Sanktionskriterien fällt bzw. dass er ebenso 
wenig verpflichtet ist, eine Begründung für 
seine Entscheidungen zu liefern, die darüber 
hinausgeht, dass die betreffende Person eben 
die Sanktionskriterien erfüllt. Regelungen, 
die solche willkürlichen Entscheidungen er-
möglichen, sind so weit vom Grundsatz der 
Rechtssicherheit entfernt, wie es eine Rechts-
norm nur sein kann. 

GEISELNAHME VON 
FAMILIENMITGLIEDERN 
DURCH SIPPENHAFTUNG 

In dem Bestreben, jede denkbare Person 
nach Belieben sanktionieren zu können, 
ging der Rat in der Zwischenzeit sogar so 
weit, die sanktionsrechtliche Haftung von 
Familienangehörigen für die (angeblichen) 
Vergehen ihrer nahen Verwandten fest-
zuschreiben, was nur als „Sippenhaftung“ 
bezeichnet werden kann. Diese besonders 
verwerflichen Regelungen wurden vom Rat 
ebenfalls im Juni 2023 in das (g) Kriterium 
eingefügt. Seither ist der Rat ermächtigt, 
„unmittelbare Familienangehörige“, die von 
einer sanktionierten Person profitieren, zu 
sanktionieren. Diese Erweiterung stellt eine 
Reaktion des Rates auf diverse Urteile des 
EuG in „Verbundenheits-Fällen“ dar, die für 
den Rat verloren gingen, da das Gericht eine 
alleine auf einer familiären Beziehung zu 
einer gelisteten Person beruhende „Verbun-
denheit“ als nicht mit den Sanktionskriteri-
en im Einklang beurteilte. Um dieser Judi-
katurlinie zuvorzukommen und die damit 
verbundenen „Delistings“ zu neutralisieren, 
wurde eine primär auf Familienmitglieder 
zugeschnittene neue Sanktionsermächti-
gung geschaffen, die zwischenzeitlich auch 
mehrfach angewendet wurde. 

Dass eine solche Rechtsetzung, die nichts 
weniger bewirkt, als die Rechtsprechung der 
Unionsgerichte auszuhebeln, höchst prob-
lematisch ist, wurde bereits erwähnt. Noch 
problematischer sind jedoch die Auswir-
kungen dieser geänderten Bestimmungen 
auf Familienangehörige, gegen die der Rat 
nunmehr aufgrund seiner erweiterten Be-
fugnisse vorgeht. Ein Lehrbuchbeispiel, an 
dem sich dies in aller Deutlichkeit beobach-
ten lässt, ist der Fall von Alexander Pumpy-
ansky. Alexander, ein Schweizer Bürger, und 
sein Vater Dimitry Pumpyansky, ein ehema-

liger russischer Industrieller, wurden Anfang 
März 2022 mit Sanktionen belegt. Die Sank-
tionen gegen Alexander Pumpyansky wur-
den im November 2023 vom EuG aufgeho-
ben, da keine „Verbindung“ zwischen Vater 
und Sohn (über ein Verwandtschaftsverhält-
nis hinaus) bestand. Trotz dieses eindeutigen 
(und endgültigen) Befunds des EuG sankti-
onierte der Rat den Sohn im März 2024 er-
neut als Familienmitglied seines Vaters, ohne 
dass Beweise dafür vorgelegt wurden, dass er 
von ihm profitierte. Damit wird Alexander 
Pumpyansky de facto in Sippenhaftung ge-
nommen, weil er der Sohn seines Vaters ist 
– einen Status, den er nicht ändern kann.

Diese Sippenhaftung erinnert an die dun-
kelsten Zeiten der Geschichte und entspricht 
eher der Rechtskultur von Ländern wie 
Nordkorea oder dergleichen als jener von 
entwickelten Demokratien. Es gibt schlicht-
weg kein stichhaltiges Argument, das es 
rechtfertigen könnte, dass der Rat willkür-
lich Personen aufgrund einer familiären Be-
ziehung zu einem Familienmitglied ins Vi-
sier nimmt – dies insbesondere dann, wenn 
die Gerichte bereits entschieden haben, dass 
es keine (sonstige) Verbindung zwischen den 
beiden Familienmitgliedern gibt. Der Rat 
der Union sollte solche Maßnahmen nicht 
gutheißen, geschweige denn diese betreiben 
– sie sind das genaue Gegenteil von Rechts-
staatlichkeit und gehen mit erheblichen per-
sönlichen Konsequenzen der Betroffenen 
einher. Wobei dieser Befund noch dadurch 
verschlimmert wird, dass all diese Manö-
ver des Rates nicht das geringste Potenzial 
aufweisen, die Entscheidungsfindung des 
Kremls hinsichtlich seiner Kriegsführung 
in der Ukraine zu beeinflussen. Mit anderen 
Worten: Wir entwürdigen unsere Rechtskul-
tur, ohne damit am Ende irgendeinen Nut-
zen zu erzielen. Dass solche Maßnahmen 
das Europa des 21. Jahrhunderts prägen, er-
scheint höchst fragwürdig. 

WIE STEHT ES UM DIE 
GERICHTLICHE ÜBERPRÜFUNG? 

Angesichts der extrem weit gefassten De-
finition der Sanktionskriterien sollte man 
meinen, dass die Unionsgerichte nicht viel 
zu überprüfen haben, wenn restriktive Maß-
nahmen angefochten werden. Schließlich 
sollte es für den Rat nicht allzu schwierig 
sein, nachzuweisen, dass jemand „ein in 
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russischen Wirtschaftssektoren tätiger Ge-
schäftsmann“ oder ähnliches ist. Tatsächlich 
erfolgten jedoch in einer ganzen Reihe von 
Verfahren erfolgreiche Anfechtungen, selbst 
in so prominenten Fällen wie Aven, Frid-
man, Pumpyansky, Rashevsky und anderen. 
Dies liegt daran, dass das EuG vom Rat ver-
langt, sicherzustellen, dass die Gründe für 
die Aufnahme in die Sanktionenliste und 
die zugrundeliegenden Beweise eine aktuel-
le Tätigkeit der betreffenden Person belegen 
und sich nicht auf Umstände beziehen, die 
Jahre vor der Aufnahme in die Sanktionen-
liste zurückliegen. 

Wie aus den Begründungen der jeweiligen 
gerichtlichen Niederlagen des Rates hervor-
geht, hat der Rat nicht einmal dieses absolute 
Minimum an Rechenschaftspflicht erfüllt. 
Die ‚Beweise‘, auf die sich die Entscheidun-
gen des Rates über die Aufnahme in die 
Liste stützen, bestehen häufig aus veralteten 
Boulevardzeitungsartikeln oder anonymen 
Blogs. Aufgrund dieser mangelhaften Vor-
arbeit enthalten viele Sanktionsbeschlüsse 
grobe Fehldarstellungen, falsche Tatsachen-
behauptungen und Ungereimtheiten und 
werden durch keinerlei Beweise gestützt. 
Um diesen offensichtlichen Mangel an Sub-
stanz zu ‘beheben‘, hat der Rat dem EuG 
zuletzt willkürliche Zusammenstellungen 
über die russische Wirtschaft vorgelegt, da-
runter verschiedene Auszüge aus Büchern, 
Zeitschriften und Veröffentlichungen von 
NGOs und öffentlichen Einrichtungen. Die-
ses Material hat in der Regel rein gar nichts 
mit der Position der sanktionierten Person 
zu tun und bestätigt nur die Überheblichkeit 
des Rates beim Erlass von Sanktionen und 
dessen Nichtachtung der von den Gerichten 
gesetzten Standards. 

„PERPETUUM MOBILE“ 
RECHTSWIDRIGER SANKTIONEN 
MACHT ENTSCHEIDUNGEN DER 
EU-GERICHTE UNWIRKSAM

An sich sollte man erwarten, dass die oben 
erwähnten gerichtlichen Erfolge einiger pro-
minenter russischer Geschäftsleute den Rat 
motivieren sollten, seinen Kurs zu ändern 
und die oberflächliche Vorgehensweise bei 
der Verletzung von Grundrechten der sankti-
onierten Personen zu korrigieren. Tatsächlich 
kann der Rat jedoch aufgrund bestimmter 
verfahrenstechnischer Umstände ungestraft 

genau so weitermachen wie bisher – und tut 
dieses auch ungeniert. Symptomatisch ist in 
dieser Hinsicht der Fall von Dimitry Pum-
pyansky, der seine Sanktionierungen vom 
September 2022, März 2023 und September 
2023 erfolgreich vor dem EuG angefochten 
hat. Dabei wurde vom EuG zwar festgestellt, 
dass Dimitry Pumpyansky 18 Monate lang 
unrechtmäßig gelistet war, jedoch konnte die 
letzte Sanktionsverhängung (von Mitte März 
2024) aufgrund der verfahrensrechtlichen 
Rahmenbedingungen des Gerichts nicht in 
das kürzlich zu Gunsten von Dimitry Pum-
pyansky entschiedene Verfahren einbezo-
gen werden. Obwohl Dimitry Pumpyansky 
in Luxemburg erfolgreich Nichtigkeitsklage 
geführt hat und am 26 Juni 2024 seine Sank-
tionierungen bis Mitte März 2024 aufgeho-
ben wurden, bleibt er dennoch weiterhin auf 
Grundlage derselben Kriterien und Beweise 
auf der EU Sanktionenliste. 

Die Praxis der EU, die Sanktionen alle 
sechs Monate erneut zu verhängen, führt 
in Verbindung mit langwierigen Gerichts-
verfahren in der Regel dazu, dass trotz 
erfolgreicher Anfechtung die zuletzt ver-
hängten Sanktionen aufrecht bleiben. Auf 
diese Weise entsteht ein „Perpetuum mobile 
rechtswidriger Sanktionen“, ein verfahrens-
technischer „Frankenstein“, der zu einer 
fast vollständigen Unwirksamkeit der Ent-
scheidungen der EU-Gerichte führt. Diese 
Praxis, die dem Rat wohlbekannt ist, unter-
gräbt den Rechtsschutz in Europa und ver-
deutlicht eine systembedingte Schwäche der 
Grundrechtsgarantien im Sanktionenrecht, 
insbesondere im Hinblick auf Artikel 47 der 
Grundrechtecharta, der ein Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf einräumt. 

FAZIT

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, 
dass die Sanktionspraxis des Rates im Zu-
sammenhang mit dem russischen Krieg in 
der Ukraine im starken Spannungsverhält-
nis mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung 
und dem Prinzip der Rechtssicherheit steht. 
Darüber hinaus bestehen wesentliche Prob-
leme in Bezug auf den Rechtsschutz und die 
Grundrechte, insbesondere in Bereichen, in 
denen der Rat die Rechtsprechung der EU-
Gerichte außer Kraft setzt – sei es, dass er, 
wenn Fälle verloren werden, nach Belieben 
die anwendbaren Sanktionskriterien än-

dert, um die von den Gerichten definierten 
Standards auszuhebeln oder indem er ein-
fach nach den gleichen Kriterien die gleiche 
(rechtswidrige) Sanktion wiederverhängt. 
Dem Rechtsschutz suchenden Individuum 
bleibt in diesem Fall nur mehr, immer wie-
der Klage zu führen, mit dem Ergebnis trotz 
erfolgreicher Nichtigerklärung durch die 
Gerichte doch nie von der EU Sanktionsliste 
herunterzukommen. 

Nach nunmehr mehr als zwei Jahren inten-
siver Beschäftigung in praktisch allen we-
sentlichen Bereichen des Sanktionenrechtes 
besteht aus meinem Blickwinkel kein Zweifel 
daran, dass durch diese Praxis die Rechts-
staatlichkeit in der EU – bedauerlicherwei-
se – zu einem bloßen Schlagwort degradiert 
wird. Das Ergebnis dieser Positionierung ist 
schlichtweg die Antithese der Rechtsstaat-
lichkeit – ein Zustand, in dem willkürliche 
Entscheidungen nach absolutem und unein-
geschränktem Ermessen getroffen werden, 
Gesetzgebung und Exekutive in einer Hand 
vereint sind, Sippenhaftung herrscht und die 
Effektivität des gerichtlichen Rechtschutzes 
de facto ausgeschaltet wird. 

Solche Entwicklungen schaden nicht nur 
jenen, die davon unmittelbar betroffen sind. 
Vielmehr handelt es sich um ein schleichen-
des Gift, das das Potenzial hat, mittelfristig 
die gesamte Rechtskultur der Union zu infilt-
rieren – und von dem man leider annehmen 
muss, dass dies letztlich alle europäischen 
Bürger zu spüren bekommen werden.   n

Univ.Doz. MMag. Dr. PHILIP GOETH, LLM 
ist Rechtsanwalt (Österreich), Barrister (Eng-
land & Wales) sowie beeideter Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater. Als LGP Partner vertritt 
er seit April 2022 in einigen bedeutenden 
Fällen sanktionierte Personen vor dem EuG. 
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 I n Artikel  2 EUV heißt es: „Die Wer-
te, auf die sich die Union gründet, 
sind die Achtung der Menschenwür-
de, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 

der Menschenrechte einschließlich der Rechte 
der Personen, die Minderheiten angehören. 
Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten … ge-
meinsam …“. Mit dem Verhältnis des Uni-
onsrechts zum Verfassungsrecht der Mit-
gliedstaaten befasst sich dagegen Artikel  4 
Abs 2 EUV: „Die Union achtet die Gleichheit 
der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und 
ihre jeweilige nationale Identität, die in ihren 
grundlegenden politischen und verfassungs-
mäßigen Strukturen einschließlich der regi-
onalen und kommunalen Selbstverwaltung 
zum Ausdruck kommt … “.

1. RECHTLICHE ASPEKTE

Diese beiden zentralen Bestimmungen des 
Vertrags über die Europäische Union ver-
deutlichen sehr anschaulich, welche Para-
meter bei der juristischen Auslegung und 
Anwendung des Rechtsstaatlichkeitsprin-
zips zu berücksichtigen sind. Mangels einer 
genaueren Definition auf primärrechtlicher 
Ebene ist der Gehalt des unionsrechtlichen 
Rechtsstaatsprinzips im Wege der Rechts-
vergleichung aus den mitgliedstaatlichen 
Verfassungen abzuleiten. Dies bedingt, dass 

nur deren kleinster gemeinsamer Nenner 
als Kern des unionsrechtlich Gebotenen an-
gesehen werden kann. Diesem Kern kommt 
die Rolle von Mindestanforderungen oder 
von „roten Linien“1 zu, die von den Mit-
gliedstaaten nicht unter- bzw. überschritten 
werden dürfen2. Eine darüber hinausgehen-
de unionsrechtliche Homogenisierungs-
befugnis der rechtsstaatlichen Systeme der 
Mitgliedstaaten könne aus den Verträgen 
nicht abgeleitet werden3. 

Die Einbettung des Werts der Rechtsstaat-
lichkeit in eine Reihe von anderen Werten 
wirft auch die Frage auf, inwieweit Rechts-
staatlichkeit unter Berufung auf andere 
Werte relativiert werden kann und inwie-
weit diese anderen Werte die Rechtsstaat-
lichkeit auf formelle Aspekte reduziert. 
Kann eine Abschaffung oder Lahmlegung 
eines Verfassungsgerichts, die durch eine 
formal einwandfreie parlamentarische Ge-
setzgebung oder gar durch eine Volksab-

Weil sich der Rechtsstaat nicht selbst 
verteidigen kann, braucht es wertebewusste 
politische Institutionen und ein gesellschaftli-
ches Umfeld, die seine Funktionsfähigkeit ab-
sichern. Sind es auf europäischer Ebene vor 
allem übertriebene Souveränitätskonzepte der 
Mitgliedstaaten, wird der Rechtsstaat auf natio-
naler Ebene durch Populismus und autokra-
tische Tendenzen zunehmend gefährdet.

Von Maria BERGER

1 von Bogdandy, Tyrannei der Werte? Herausforderungen und Grundlagen einer europäischen Dogmatik systemischer Defizite in ZaöRV – Zeitschrift für  
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Band 79 (2019), 503, 542.

2 Aber selbst diese restriktive Sicht ging Polen und Ungarn im Verfahren zu Nichtigerklärung der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 – Allgemeine  
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Europäischen Union noch zu weit, s EuGH, Urteil v.16.2. 2022, ECLI:EU:C:2022:98

3 Schroeder, The European Union and the Rule of Law – State of Affairs and Ways of Strengthening in Schroeder (Hrsg), Strengthening the Rule of Law in  
Europe (2016), 1, 11. Etwas weiter gehend: Levits, Die Europäische Union als Wertegemeinschaft in Jaeger (Hrsg), Europa 4.0? Die EU im Angesicht  
politischer und technologischer Herausforderungen (2018) 239, 246f

Rechtsstaatlichkeit als Wert
der Europäischen Union
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stimmung erfolgte, mit dem unionsrecht-
lichen Wert der Demokratie gerechtfertigt 
werden? Beinhaltet der Wert der Rechts-
staatlichkeit auch die Achtung der Men-
schenrechte oder „nur“ prozedurale und 
institutionelle Aspekte des Rechtsschutzes 
und die Gewaltenteilung? 

2. POLITISCHE  
HERANGEHENSWEISE

Der Wert der Rechtsstaatlichkeit ist nicht 
nur Gegenstand der juristischen Ausle-
gung. Nicht nur der EuGH, auch die po-
litischen Organe der Union haben sich in 
unterschiedlichen Zusammenhängen mit 
der Reichweite dieses Wertes zu befassen. 
Sei es im Zusammenhang mit Erweiterun-

gen (Art 49 EUV) oder im Zuge von sog. 
Art 7 Verfahren. Hier haben die antragsbe-
rechtigten Institutionen, Kommission und 
Parlament oder die Mitgliedstaaten zu be-
gründen, warum sie die „eindeutige Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der in 
Art 2 genannten Werte sehen“. Der Rat hat 
das Vorliegen einer solchen Gefahr festzu-
stellen. Im Fall von Polen und Ungarn hat 
der Rat das so gründlich und widerwillig 
vorbereitet, dass selbst nach der politischen 
Wende in Polen das Verfahren gegen Un-
garn nicht zum Abschluss gebracht werden 
konnte. Dadurch konnte das „window of 
opportunity“ zwischen dem Wegfall eines 
drohenden polnischen Vetos und dem Auf-
tauchen eines möglichen slowakischen Ve-
tos nicht genutzt werden. 

Auch die weiteren unionsrechtlichen Inst-
rumente zur Verteidigung hängen vom En-
gagement der politischen Institutionen ab. 
Vertragsverletzungsverfahren gegen einen 
Mitgliedstaat müssen von der Kommission 
beim EuGH eingeleitet werden. Diese war 
dabei vor allem im Fall von Polen manch-
mal sehr zögerlich und musste vom Parla-
ment dazu gedrängt werden, obwohl der 
EuGH schon vorher den Boden für syste-
mische Vertragsverletzungsverfahren mit 
Bezug zu Art 2 und 19 Abs 1 UAbs 2 EUV 
aufbereitet hat4. 

Sehr oft suchen die politischen Institutio-
nen eher informelle, unverbindliche For-
men, um sich mit auftauchenden Rechts-
staatsproblemen in den Mitgliedstaaten zu 

Eine Sitzung der großen Kammer des Gerichtshofs der Europäischen Union | © Gerichtshof der Europäischen Union 

4 EuGH, 27.02.2018, C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117.
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beschäftigen. Als einer dieser Versuche ist 
der von der Kommission 2014 vorgestell-
te neue „EU-Rahmen zur Stärkung des 
Rechtsstaatsprinzips“5 zu nennen. 

Die darin enthaltene Definition des Rechts-
staatsprinzips, die auf einer Zusammenfas-
sung der Rechtsprechung des EuGH beruhte, 
ging dem Rat zu weit. Diese Rechtsprechung 
sei überwiegend in wettbewerbsrechtlichen 
Fragestellungen ergangen und beziehe sich 
daher nur auf die rechtsstaatlichen Anforde-
rungen an die Unionsorgane und könne da-
her nicht auf die Mitgliedstaaten übertragen 
werden6. Diese allein seien für die Ausge-

staltung des Rechtsstaats auf nationaler Ebe-
ne zuständig. Der Rat schuf dann als Gegen-
stück einen sog. Rechtsstaatlichkeitsdialog, 
der vorsah, dass im Rat „Allgemeine Ange-
legenheiten“ einmal im Jahr eine Debatte 
über einzelne rechtsstaatsrelevante Themen 
stattzufinden hatte7. Beide Instrumente ko- 
existierten mehr oder minder friedlich, 
beiden war kein großer Erfolg beschieden. 
Das Parlament bemühte sich dann durch 
den Vorschlag für einen „EU-Mechanismus 
für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Grundrechte“ um eine gemeinsame Vorge-
hensweise der Unionsorgane und um wirk-
samere Mechanismen8. 

2.1. RECHTSSTAATLICHKEITSBERICHTE

Die Kommission griff nach anfänglicher 
Ablehnung der Vorschläge des Parlaments 
dann zumindest einige Ideen auf und dies 
führte zu den nun seit 2020 jährlich von 
der Kommission vorgelegten Rechtsstaat-
lichkeitsberichten. Diese Berichte enthalten 
Kapitel zu allen Mitgliedstaaten und nicht 
nur zu den „üblichen Verdächtigen“. Span-
nend an diesen Berichten ist aber insbeson-
dere, dass sie nicht nur die Unabhängigkeit 
der Gerichte, deren Qualität und Effizienz 
beleuchten, sondern auch das Engagement 
in der Korruptionsbekämpfung, die Plura-

5 Europäische Kommission, 11.3.2014, COM (20149 final)
6 Schroeder, The European Union and the Rule of Law – State of Affairs and Ways of Strengthening in Schroeder (Hrsg), Strengthening  

the Rule of Law in Europe (2016), 1, 20.
7 Rat der Europäischen Union, 27.5.2014, Mitteilung an die Presse (16936/14), 3362. Tagung des Rates Allgemeine Angelegenheiten, 21. Mai 2014
8 Europäisches Parlament, Entschließung (P8_TA(2016)0409) vom 25.10.2016.

Didier Reynders, Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit mit Roberta Metsola, Präsidentin der europäischen Parlaments | © Europäische Union 



1 | 2024 LGP news  23

IM FOKUS

Hon.-Prof. Dr. MARIA BERGER, 
Bundesministerin a.D.
ist Senior Expert Counsel bei LANSKY, 
GANZGER, GOETH + partner. Die promovierte 
Juristin ist Ansprechpartnerin für Fragen 
zu europarechtlichen Themen. Zuletzt war 
Maria Berger als Richterin am Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) (2009-2019) tätig. Zuvor 
war sie Abgeordnete des Europäischen Par-
laments (November 1996 – Januar 2007 und 
Dezember 2008 – Juli 2009) und Mitglied des 
Rechtsausschusses. Ihre Tätigkeit als Bundes-
ministerin für Justiz übte sie 2007 und  
2008 aus.

Das Rechtsstaatsprinzip aus EuGH-Sicht
Die Rechtsstaatlichkeit setzt voraus, dass jedwede öffentliche Gewalt innerhalb des geltenden 
Rechts im Einklang mit den Werten der Demokratie und der Achtung der Grundrechte, wie in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: Charta) und in anderen an-
wendbaren Rechtsinstrumenten niedergelegt, unter der Kontrolle unabhängiger und unpartei-
ischer Gerichte ausgeübt wird. Sie setzt insbesondere voraus, dass die Grundsätze der Rechtmä-
ßigkeit [(Urteil vom 29. April 2004, Kommission/CAS Succhi di Frutta, C 496/99 P, EU:C:2004:236, 
Rn. 63)], die einen transparenten, rechenschaftspflichtigen, demokratischen und pluralistischen 
Gesetzgebungsprozess voraussetzt, der Rechtssicherheit [(Urteil vom 12. November 1981, 
Meridionale Industria Salumi u. a., 212/80 bis 217/80, EU:C:1981:270, Rn. 10)], des Verbots der 
willkürlichen Ausübung von Hoheitsgewalt [(Urteil vom 21. September 1989, Hoechst/Kommis-
sion, 46/87 und 227/88, EU:C:1989:337, Rn. 19)], des wirksamen Rechtsschutzes einschließlich 
des Zugangs zur Justiz durch unabhängige und unparteiische Gerichte [(Urteile vom 27. Februar 
2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C 64/16, EU:C:2018:117, Rn. 31, 40 und 41, so-
wie vom 25. Juli 2018, Minister for Justice and Equality [Mängel des Justizsystems], C 216/18 PPU, 
EU:C:2018:586, Rn. 63 bis 67)] sowie der Gewaltenteilung [(Urteile vom 22. Dezember 2010, DEB, 
C 279/09, EU:C:2010:811, Rn. 58, vom 10. November 2016, Poltorak, C 452/16 PPU, EU:C:2016:858, 
Rn. 35, und vom 10. November 2016, Kovalkovas, C 477/16 PPU, EU:C:2016:861, Rn. 36)] einge-
halten werden [(Mitteilung der Kommission mit dem Titel ‚Ein neuer EU-Rahmen zur Stärkung 
des Rechtsstaatsprinzips‘, COM(2014) 158 final, Anhang I)]. 

lität der Medien und andere institutionelle 
Begleitfaktoren unter die Lupe nehmen. 
Dadurch rücken erstmals auch zentrale 
politische Hindernisse für einen funktio-
nierenden Rechtsstaat in die europäische 
Aufmerksamkeit. In den Berichten zu Ös-
terreich waren dies insbesondere das Amts-
geheimnis, die Intransparenz und Einseitig-
keit der Vergabe von Regierungsinseraten, 
der mangelhafte Schutz von Journalisten 
gegen körperliche Angriffe und Drohun-
gen – vor allem in Form von sog. SLAPP-
Klagen – und das mangelnde Engagement 
bei der Korruptionsbekämpfung. Diese Be-
richte führen in den meisten Mitgliedstaa-
ten zumindest zu politischen Diskussionen 
und damit üben sie, wenn auch rechtlich 
unverbindlich, doch einen gewissen Druck 
auf die jeweiligen Regierungen aus. 

2.2. WERTE GEGEN GELD

Bei den hartnäckigen Rechtsstaatsverwei-
gerern konnten natürlich auch diese Be-
richte nichts bewirken. Deshalb entschloss 
sich die Kommission, bei diesen Staaten 

dort den Hebel anzusetzen, wo es wirklich 
weh tut, nämlich beim Geld. Zusätzlich 
dazu, dass sie die Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Ungarn und Polen mit Buß-
geld-Zahlungen absicherte, legte sie auch 
den Entwurf für eine Verordnung (EU, Eu-
ratom) 2020/2092  – Allgemeine Konditio-
nalitätsregelung zum Schutz des Haushalts 
der Europäischen Union vor9. 

Der Entwurf stand im Ministerrat immer 
wieder vor dem Scheitern und konnte nur 
durch eine strenge Beschränkung auf die 
Zwecke des Schutzes des EU-Haushalts 
gerettet werden. Eine erste Anwendung 
erfolgte gegenüber Ungarn. Ob dieses Ins-
trument letztendlich erfolgreich sein wird, 
wird auch von seiner konsequenten Anwen-
dung durch Rat und Kommission abhän-
gen. Die Entscheidung der Kommission, 
einen Teil der vor Ungarn zurückgehalte-
nen Förderungsmittel, doch auszuzahlen, 
deutet nicht auf eine solche konsequente 
Anwendung hin. Einen Verdienst hat diese 
Verordnung aber jedenfalls: Sie enthält zum 
ersten Mal eine rechtsverbindliche Definiti-

on des Rechtsstaatsprinzips, wenn auch nur 
auf sekundärrechtlicher Ebene.

Denn Art.  2 dieser Verordnung lautet na-
mentlich:

„Rechtsstaatlichkeit“ bezeichnet den in Ar-
tikel  2  EUV verankerten Wert der Union. 
Dieser umfasst die Grundsätze der Recht-
mäßigkeit, die transparente, rechenschafts-
pflichtige, demokratische und pluralistische 
Gesetzgebungsverfahren voraussetzen, der 
Rechtssicherheit, des Verbots der willkür-
lichen Ausübung von Hoheitsgewalt, des 
wirksamen Rechtsschutzes  – einschließlich 
des Zugangs zur Justiz – durch unabhängige 
und unparteiische Gerichte, auch in Bezug 
auf Grundrechte, der Gewaltenteilung und 
der Nichtdiskriminierung und der Gleich-
heit vor dem Gesetz. Die Rechtsstaatlichkeit 
ist so zu verstehen, dass auch die anderen 
in Artikel  2  EUV verankerten Werte und 
Grundsätze der Union berücksichtigt wer-
den.  n

9 ABl. 2020, L 433 I, S. 1, berichtigt in ABl. 2021, L 373, S. 94.
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Was machen 
Strafverteidiger in 

internationalen Causen?
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 A uskünfte über ein ausländi-
sches Bankkonto bekamen die 
Strafverfolgungsbehörden erst 
nach Monaten, wenn nicht so-
gar Jahren. Sogar ein Rechts-

hilfeersuchen in ein anderes EU-Land 
nahm die Postkutsche des diplomatischen 
Verkehrs in einer lange überkommenen 
Tradition. Das machte aber nicht nur 
die Führung eines internationalen Wirt-
schaftsstrafverfahrens beinahe unmöglich, 
darunter litten auch die Unternehmen, die 
– egal ob auf Opfer- oder Beschuldigtensei-
te – das Damoklesschwert eines Verfahrens 
lange über sich hängen hatten. Aber dann 
verstanden die Politiker, dass man hier na-
tionale, einzelstaatliche Grenzen überwin-
den muss, um die Kriminalisten bei ihrer 
Arbeit zu stärken, ohne dass dadurch die 
Souveränität aufgegeben werden muss.

Alleine in der EU wurden in wenigen Jah-
ren Netzwerke, Rechtsinstitute und rechtli-
che Werkzeuge geschaffen, die die Strafver-
folgung ins 21. Jahrhundert katapultierten. 

Die wichtigsten Maßnahmen darunter sind:

n	Das Europäische Justizielle Netzwerk 
(EJN), ein unbürokratisches Netz von 
Staatsanwälten und Richtern in allen 
Regionen der EU und darüber hinaus, 
das einen raschen Informationsfluss  
in einfacheren Fällen ermöglicht.

n	Die EU-Rechtshilfeagentur  
EUROJUST, die nicht nur in kom- 
plexeren Fällen die Ermittler in über  
50 Ländern miteinander vernetzt, 

sondern gerade in den heikelsten 
Fällen eine zentrale Koordination der 
verbundenen nationalen Verfahren 
ermöglicht.

n	Das Joint Investigation Team (JIT), 
das von EUROJUST eingesetzt werden 
kann, um die Ermittlungsergebnisse 
in einem Land sofort als zulässiges 
Beweismittel in einem anderen zu 
verwenden.

n	Der Europäische Haftbefehl,  
der die alte langwierige Auslie- 
ferung von Untersuchungshäft- 
lingen auf wenige Wochen, mit- 
unter Tage verkürzt hat.

n	Die Europäische Ermittlungs- 
anordnung, die dazu führt, dass  
ein Gerichtsbeschluss etwa für  
eine Hausdurchsuchung ohne  
wesentliche inhaltliche Prüfung  
in einem anderen Land vollzogen 
werden kann.

Eine vollständige Liste wäre schon in-
nerhalb der EU noch länger, dazu kom-
men ähnliche Entwicklungen in anderen 
Erdteilen wie ein an die EU-Vorbilder 
angelehntes Netzwerk in Süd-Ost-Asien 
(SEAJUST) und ein durch die Globali-
sierung auch in der Ausbildung der Juris-
ten schwindendes Misstrauen gegenüber 
anderen Jurisdiktionen. Weltweite Orga-
nisationen wie die International Asso-
ciation of Prosecutors, die International 
Police Association oder viele spezialisier-
te Netzwerke bewirken eine immer besser 
funktionierende Kooperation der Straf-
verfolger.

Und wie müssen Strafverteidiger darauf 
reagieren? Ganz gleich ob sie einen gro-
ßen Konzern wegen internationaler Beste-
chungsvorwürfe vertreten oder das Opfer 
eines CEO-Frauds in mehreren Ländern 
beraten: alleine die Bekanntschaft mit 
Rechtsanwälten in allen betroffenen Juris-
diktionen reicht längst nicht mehr aus. Ne-
ben der gründlichen Kenntnis der erwähn-
ten grenzüberschreitenden Rechtsinstitute 
braucht es ein tiefgehendes Verständnis der 
Unterschiede im materiellen Recht und in 
den prozessualen Vorschriften in den be-
teiligten Ländern. Nur weil man „Untreue“ 

auf Englisch übersetzen kann, muss man 
noch lange nicht verstanden haben, dass 
das gleichnamige Delikt jenseits der Gren-
ze auch dieselben Handlungen mit Strafe 
bedroht. Dazu kommt auch ein Grundver-
ständnis über die jeweiligen Rollenvertei-
lungen: Dominiert die Staatsanwaltschaft 
oder die Kriminalpolizei die Ermittlungen? 
Wie weit mischt sich das Gericht dabei ein 
oder ist es auf den bloßen Rechtsschutz 
beschränkt? Welche nationalen Behörden 
spielen in der grenzüberschreitenden Ko-
operation die bedeutendste Rolle? Wer ist 
in allen beteiligten Ländern der beste An-
sprechpartner bei den Behörden?

Um der modernisierten grenzüberschrei-
tenden Strafverfolgung gegenüber professi-
onell und sachkundig auftreten zu können 
haben wir bei LGP mit der International 
Criminal Law Unit Experten mit langjähri-
ger EU-weiter und globaler Erfahrung und 
dazu ein weltweites Netzwerk von Straf-
rechtlern und Ermittlern aufgebaut, das so-
wohl in der Strafverteidigung als auch bei 
der Vertretung von Opfern in komplexen 
Fällen weiß, was zu tun ist. n

Mag. GERHARD JAROSCH 
ist Senior Legal Expert bei Lansky, Ganzger, 
Goeth + partner (LGP) und leitet dort die  
Abteilung für Internationales Strafrecht. In  
mehr als 25 Jahren in der österreichischen 
Justiz war er unter anderem für internatio-
nale Verfahren, organisierte Kriminalität und 
Wirtschaftsstrafsachen zuständig. Zuletzt hatte 
er den Posten des Ersten Staatsanwaltes der 
Staatsanwaltschaft Wien inne. Daneben war 
er Präsident der weltweiten Vereinigung der 
Staatsanwälte (IAP) und vertrat Österreich  
vier Jahre als Nationales Mitglied bei der  
EU-Rechtshilfeagentur EUROJUST.

Noch vor kurzem 
war jede strafrechtliche 
Ermittlung, die über die 
eigenen Landesgrenzen 
gehen sollte, eine 
Schreckensvorstellung 
für Kriminalpolizisten 
und Staatsanwälte. 

Von Gerhard JAROSCH
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 E in Nebenprodukt der digitalen 
Transformation, wie wir sie zu-
mindest die letzten zwei Jahr-
zehnte erlebt haben, war immer 
auch das Bild des “Gläsernen Bür-

gers”, des drohenden Überwachungsstaates. 
Mit dem Aufkommen von General Purpo-
se Transformer Modellen (GPT`s) haben 
sich diese Bilder noch weiter verstärkt – bis 
dahin, dass Technik generell die Macht 
übernehmen kann. Aber was haben diese 
dystopischen Bilder in unserem Kopf mit 
Rechtsstaatlichkeit und mit Regulierung 
zu tun? Warum ist es wichtig, sich darüber 
Gedanken zu machen? Warum haben wir 
es immer noch in der Hand, wie unsere Zu-
kunft aussieht? Und warum kann der Staat 
hier eine wichtige Rolle spielen, sodass die-
se technologische Revolution in unserem 
Sinne als Bürger bzw. als Menschen aus-
geht? Darüber möchte ich in den nächsten 
Zeilen ein paar Gedanken mit Ihnen teilen.

Zuerst einmal geht es darum, sich damit zu 
befassen, was Rechtsstaatlichkeit objektiv 

bedeutet und in welchem Verhältnis dazu 
Technologie ganz allgemein steht. Dann 
wollen wir uns mit der Frage auseinander-
setzen, wer zur Rechtssetzung berufen sein 
sollte und auf welchen Grundlagen dies zu 
erfolgen hat. Ergänzen will ich den The-
menkreis dann mit der Frage, ob klassische 
Gesetzgebungsprozesse noch ausreichen 
und warum gerade in einem so technolo-
giegetriebenen Umfeld wie heute Regulie-
rung die notwendige Ergänzung ist, um für 
alle ein rechtssicheres Umfeld zu schaffen. 
Denn damit wir uns als Menschen auch 
verwirklichen und unser Leben, so wie wir 
es wollen, führen können, sollte die Tech-
nologie idealerweise die dienende Rolle 
übernehmen und nicht, wie oft befürchtet, 
die führende.
 
1. WELCHE OBJEKTIVE  

BEDEUTUNG HAT DER BEGRIFF 
„RECHTSSTAATLICHKEIT“?

Das Rechtsstaatlichkeitsprinzip der öster-
reichischen Bundesverfassung bestimmt, 

dass die Bundesregierung, die Verwaltung 
und die Gerichte nur auf der Grundlage 
von Gesetzen tätig werden dürfen und nur 
das tun können, was in Gesetzen festge-
legt ist1. In der Österreichischen Bundes-
verfassung ist das explizit in Art 18 B-VG 
geregelt. Um die Einhaltung des Rechts zu 
organisieren sind dem Staat Zwangsmög-
lichkeiten eingeräumt, die er mit Hilfe von 
staatlichen Organen innerhalb besonderer 
Verfahrensregeln durchsetzen kann. Dabei 
handelt es sich um eine grundsätzlich rein 
formale Rechtsstaatlichkeit, die nichts aus-
sagt darüber, welcher staatlichen Rechts-
form sie unterliegt und auch nicht welchem 
Gerechtigkeitsbegriff sie folgt, da Gerech-
tigkeit keine Grundvoraussetzung darstellt. 
Der Rahmen für die Gesetzgebung ist im 
Wesentlichen die Verfassung, die wieder-
um im Kern einer abstrakten Grundnorm 
unterliegt. Rechtsstaatlichkeit sagt also im 
Grunde einmal nichts darüber aus, ob eine 
Rechtsordnung gerecht oder ungerecht ist, 
weil diese Wertung ausschließlich aus dem 
subjektiven Standpunkt einer bestimm-

Die ökonomische Macht von nichtstaatlichen globalen Tech-
Giganten sowie die Zunahme künstlicher generativer Intelligenz 

fordern unsere demokratische Rechtsordnung heraus. Kann ein aus 
europäischer Sicht koordiniertes zentrales Vorgehen sowohl auf 
der Gesetzgebungs- als auch auf der Regulierungsebene diesen 

aktuellen Risiken Einhalt gebieten? 

Ein Gastbeitrag von Klaus M. STEINMAURER, Geschäftsführer Telekom und Post bei der RTR-GmbH*

Rechtsstaatlichkeit und Regulierung
im digitalen Zeitalter

1 https://www.parlament.gv.at/verstehen/politischessystem/bundesverfassung/parlament#:~:text=Das%20rechtsstaatliche%20Prinzip%20der%20
Bundesverfassung,was%20in%20Gesetzen%20festgelegt%20ist.(07.06.2024)
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ten Gerechtigkeitsnorm heraus erfolgt2. 
Legt man dieses theoretische Fundament 
den Rechtsfragen, die sich heute im Zu-
sammenhang mit den sich rasant weiter 
entwickelnden technischen Möglichkeiten 
ergeben, zugrunde, sind viele neue Prob-
lemstellungen zu erkennen. Ein zentraler 
Punkt dabei ist vor allem die Tatsache, dass 
Technologie grundsätzlich universell ist 
und mangels einer generell zu verstehen-
den Objektivierbarkeit auch keiner weite-
ren Begründung bedarf, ob sie gerecht oder 
ungerecht ist.

2. IST TECHNOLOGIE  
RECHTLICH NEUTRAL?

Grundsätzlich ist Technologie daher aus 
rechtlicher Sicht neutral. Das bedeutet per 
se, dass Technologie weder gerecht noch 
ungerecht sein kann. Ihr Einsatz kann aber 
je nach Rechtsordnung gerecht oder unge-
recht sein, wobei hier im Sinne des posi-
tivistischen Rechtsverständnisses je nach 
zugrunde gelegter Gerechtigkeitsnorm zu 
unterscheiden ist, was aber nicht berechtigt 
zu bewerten, ob in einem Fall das Rechts-
staatlichkeitsprinzip erfüllt ist und im ande-
ren nicht. Denken Sie zum Beispiel an das 
Thema Social Scoring und Gesichtserken-
nung im öffentlichen Raum. Während das in 
der EU (heute noch) gemäß KI-Verordnung 
nicht als zulässig angesehen wird und mit 
den europäischen Werten nicht im Einklang 
steht, ist das in der chinesischen Rechtsord-
nung kein Problem mehr. Es geht dabei aber 
immer um die gleiche Technologie, die eben 
von der einen Gesellschaft als zulässig er-
achtet wird und daher zum Einsatz kommt 
und von der anderen eben nicht. Ein uni-
verselles Rechtsstaatlichkeitsprinzip kann es 
daher nicht geben, das bestimmt sich immer 
nach der jeweiligen Rechtsordnung. Die 
Technologie ist also neutral und es ist jeder 
Gesellschaft selbst überlassen, wie sie damit 
innerhalb des von ihr gewählten Rechtssys-
tems umgehen will. Soweit ich mich hier 
aber mit den offenen Fragestellungen befas-
se, werde ich meine weiteren Überlegungen 
einem westlich geprägten liberalen Rechts-
verständnis folgen lassen. 

3. WARUM BRAUCHEN WIR  
HEUTE TECHNOLOGIE, UM RECHT 
DURCHSETZEN ZU KÖNNEN?

Für die Rechtsdurchsetzung wird ange-
sichts der fortschreitenden Digitalisierung 
der Gesellschaft die Nutzung von digitalen 
Technologien immer wichtiger. Für einen 
solchen Einsatz bedarf es wiederum ent-
sprechender gesetzlicher Grundlagen, die 
nur aufgrund des unserer Rechtsordnung 
zugrundeliegenden verfassungsrechtlichen 
Rahmens erlassen werden dürfen. Eine ef-
fektive Rechtsverfolgung von vielen Delik-
ten, aber auch der Schutz unseres Staates 
sind nur mit entsprechenden technischen 
Hilfsmitteln möglich. Aber wenn wir deren 
Einsatz für staatliche Organe öffnen wollen, 
bedarf es einer strengen Abwägung mit den 
dann betroffenen Grundrechten wie Frei-
heit, Privatsphäre, Datenschutz, Meinungs-
freiheit und dergleichen. Hier das richtige 
Maß zu finden ist eine Kunst, die nicht ein-
fach ist und je weiter die technischen Mög-

lichkeiten sich entwickeln, desto schwerer 
wird es, eine klare Grenze zu ziehen, ohne 
unsere liberale staatliche Rechtsordnung 
und damit die Rechtsstaatlichkeit, wie wir 
sie kennen, auf das Spiel zu setzen. 

Es ist richtig, dass es zur effektiven Verbre-
chensbekämpfung effektiver technischer 
Mittel bedarf, mit denen unsere Polizei auf 
Grundlage der Gesetze arbeiten darf. Aber 
die Gefahr, dass der Punkt erreicht wird, 
wo der liberale Rechtsstaat in den Polizei-
staat kippen kann, wird durch den zuneh-
menden technischen Fortschritt ebenfalls 
immer größer. Halten Sie sich dabei nur die 
Ausnahmebestimmungen im AI Act vor 
Augen, wenn es um Einsatz von biomet-
rischer Erkennung und dergleichen geht. 
Wenn mit der Begründung der Notwendig-
keit des Einsatzes technischer Hilfsmittel 
die schleichende Verwässerung der in den 
europäischen Verträgen festgelegten Werte 
und damit auch unserer Verfassung einher-
geht, sollten wir darüber nachdenken, wie 

2 Vgl Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (1960), 201 „Daher kann jeder beliebige Inhalt Recht sein. Es gibt kein menschliches Verhalten,  
das als solches, kraft seines Gehalts, ausgeschlossen wäre, Inhalt einer Rechtsnorm zu sein.“

© unsplash.com
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es in Zukunft um die Rechtsstaatlichkeit be-
stellt sein wird. Es ist heute wichtiger denn 
je, sich in der öffentlichen Diskussion über 
technologische Möglichkeiten immer wie-
der vor Augen zu führen und die Frage zu 
stellen, wieviel kollektive Sicherheit die in-
dividuelle Freiheit, die uns allen sehr wich-
tig ist, verträgt. 

4. WELCHER  
RAHMENBEDINGUNGEN  
BEDARF ES?

Digitalisierung ist keine nationale Angele-
genheit, sie ist global. Technologie ist wie 
bereits erwähnt universell einsetzbar, un-
abhängig von der jeweiligen Staats- und 
Gesellschaftsform. Wenn wir daher über 
Rahmenbedingungen sprechen, dann müs-
sen wir uns dem Thema zumindest von 
einer europäischen Seite stellen, um wirk-
same Einhaltung gewährleisten zu können. 
Vor allem auch, um der immer größer wer-
denden Macht von global tätigen Playern 
etwas entgegenhalten zu können. Näheres 
dazu dann im folgenden Punkt. Mit ihrem 
„Digital Decade Program“3 hat die EK in 
umfassender Weise auf die mit der Digi-
talisierung einhergehenden Herausforde-
rungen reagiert und in den vergangenen 
fünf Jahren ein umfassendes Regelungspa-
ket verabschiedet, – zuletzt die KI Verord-
nung – mit dem Ziel, die Rechtssicherheit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft 
in Europa für alle Europäer:innen und die 
europäische Wirtschaft zu sichern und zu 
verbessern. Sie setzt dabei auf zwei Grund-
prinzipien: Zunächst einmal auf die Rechts-
harmonisierung durch verstärkte Erlassung 
von Verordnungen mit direkter Wirkung in 
allen Mitgliedsstaaten. Und in Ergänzung 
dazu auf ein umfassendes Regulierungskon-
zept, das einerseits auf dezentralen und zen-
tralen Regulierungsorganen basiert, wobei 
klar feststellbar ist, dass die gestaltende Zu-
kunft der Regulierung sehr wahrscheinlich 
in Europa liegen wird, der ausführende Teil 
auf nationaler Ebene. 

Und dass ist auch richtig so, denn nur mit 
einer starken europäischen Regulierungs-

kompetenz wird es gelingen können, im 
internationalen Wettbewerb Standards für 
faire und sozial ausgewogene Bedingungen 
zu setzen und auch das Rechtsstaatsprinzip 
europäischer Prägung hochzuhalten. Die 
Aufgabe der nächsten Europäischen Kom-
mission wird es dann sein, eine Konsoli-
dierung dieses Programmes vorzunehmen 
und insbesondere dafür zu sorgen, das der 
durch Digital Markets Act, Digital Service 
Act, GDPR und Artificial Intelligence Act 
(KI-Verordnung) vorgezeichnete Regulie-
rungsrahmen dort wo notwendig harmo-
nisiert und im Bereich der Rechtsdurchset-
zung europäisch und national angeglichen 
wird. Das aktuell bestehende Kompetenz-
Wirrwarr führt derzeit noch zu Rechtsun-
sicherheiten und ist für den Wettbewerb 
noch nicht optimal umgesetzt. Wichtig ist es 
dabei auch sicherzustellen, dass bei der An-
wendung von neuen Technologien im staat-
lichen Bereich nicht zu viele Ausnahmen 
gegenüber den ursprünglich beschlossenen 
Rechtsprinzipien gemacht werden und es 
dadurch zu einer Verwässerung der zu-
grunde gelegten Werte kommt, wie bereits 
oben ausgeführt. Gerade die Berücksichti-
gung bestimmter Werte auf supranationaler 
wie einzelstaatlicher Ebene ist in Hinblick 
auf das nachfolgend beschriebene Problem 
von besonderer Bedeutung, um glaubwür-

dig effektiv verhindern zu können, dass es 
zu einer weitestgehenden nicht staatlich le-
gitimierten faktischen Rechtssetzung durch 
global aktive private Unternehmen kommt, 
die heute bereits die Wirtschaftskraft einiger 
G7-Staaten übertreffen.

5. PLATTFORMEN ALS STAATEN –  
GEFAHR DES NICHT MEHR  
VORHANDENEN STAATLICHEN  
GEWALTMONOPOLS?

Alle theoretischen Abhandlungen zum 
Thema der Rechtsstaatlichkeit behandeln 
das Verhältnis des Staates zu seinen Nor-
munterworfenen. Die heute bestehende 
ökonomische Macht räumt aber nichtstaat-
lichen global tätigen Unternehmen mitt-
lerweile größere Einflussmöglichkeiten auf 
Gesellschaften ein, als Staaten sie je hatten. 
Das ist ein großes Problem und ist mit dem 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit grundsätz-
lich nicht vereinbar. Vielmehr macht es den 
Eindruck, als ob wir hier Gefahr laufen in 
Zeiten einer „digitalen“ Feudalherrschaft 
zurückzufallen. Das Verhalten einzelner 
maßgeblicher Proponenten dieser Platt-
formgiganten lassen da durchaus schon 
einmal Schlimmes ahnen. Problematisch ist 
dabei nicht nur die wirtschaftliche Macht 
dieser Unternehmen, sondern auch das 

3 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_de#digitale-
rechte-und-grundsätze

© unsplash.com
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teilweise ausgeprägte Sendungsbewusst-
sein einschließlich mangelnder Reflexions-
fähigkeit von diesen neuen „Feudalherren“. 
Ökonomische Macht gebündelt mit fehlen-
der demokratischer Legitimation und Kon-
trolle kann da rasch zu einem gefährlichen 
Gemisch werden, das im besten Fall dann 
etwas wie den „aufgeklärten Absolutismus“ 
von Josef II hervorbringt4. Gerade mit 
künstlicher generativer Intelligenz kommt 
es in diesem Zusammenhang zu einem ex-
ponentiellen Anstieg der Gefahren für die 
demokratische Rechtsordnung, wie wir sie 
kennen. Moritz Holzgraefe und Nils Ole 
Oermann setzen sich dazu in Ihrem aktuel-
len Buch „Digitale Plattformen als Staaten“ 
thematisch auseinander und analysieren 
dabei ausführlich, inwieweit die einzelnen 
Säulen des (demokratischen) Rechtsstaates 
bereits heute in Frage gestellt werden und 
wohin die Entwicklung geht5. Aus euro-
päischer Sicht kann nur ein harmonisier-
tes und koordiniertes zentrales Vorgehen 
auf allen betroffenen Ebenen sowohl auf 
Gesetzgebungsebene als auch auf Regulie-
rungsebene den daraus sich ergebenden 
potenziellen und tatsächlichen Risiken 
Einhalt gebieten.

6.  FAZIT ZUM ABSCHLUSS

Inwieweit die oben beschriebenen Verord-
nungen der EU, die im Zuge des Digital 
Decade Programm erlassen wurden und 
die daraus entstehende Regulierung ei-
ner (zumindest in unseren Jurisdiktionen) 
nicht erwünschten Entwicklung wirksam 
entgegentreten können, wird sich in den 
kommenden Jahren zeigen und auch von 
den allgemeinen politischen Entwicklun-
gen abhängen. Denn nur, wenn in der EU 
und ihren Mitgliedsstaaten im Innenver-
hältnis ein glaubwürdiges Konzept der 
Rechtsstaatlichkeit nach den vereinbarten 
Werten vertreten wird, kann es auch nach 
außen konsequent und wirksam umgesetzt 
werden. Vorsicht und Aufmerksamkeit so-
wie konsequentes und vor allem glaubwür-
diges Handeln im Zusammenhang mit dem 
Einsatz und der Bewertung neuer Techno-
logien auf allen politischen Ebenen ist das 
Gebot der Stunde. Allen Mitgliedsstaaten 
sei dabei angeraten, die EU hier tatkräftig 
zu unterstützen und eigene Interessen ein-
mal hintanzustellen, um nicht am Ende von 
digitalen Plattformen als den neuen Staaten 
ersetzt zu werden. Oder wie bereits 2013 

Eric Schmid und Jared Cohen von Google 
sagten „Wir sind nämlich überzeugt, dass 
in Zukunft auch virtuelle Staaten entstehen, 
die die virtuelle Landschaft der existieren-
den Staaten erschüttern werden“6.

Digitale Technologie folgt keinem be-
stimmten politischen Ziel, mit digitaler 
Technologie können aber politische oder 
ökonomische Interessen einzelner oder be-
stimmter Gruppen umgesetzt werden. Zum 
Guten, wie zum Schlechten. Es liegt in un-
serer Hand, Rechtsstaatlichkeit nach demo-
kratischen freiheitlichen Grundsätzen in 
Europa weiter zu schützen. n

* Anmerkung: Bei den in diesem Gastbeitrag 
gemachten Ausführungen und Meinungen 
handelt es sich um ausschließlich persön-
liche Gedanken des Autors, welche keine 
Behördenmeinung darstellen

4 „Alles für das Volk, aber nichts durch das Volk“, Regierungsprogramm Kaiser Josef II, https://www.habsburger.net/de/kapitel/ 
der-nuetzliche-kaiser-joseph-ii (09.06.2024)

5 Vgl Holzgraefe/Oermann, Digitale Plattformen als Staaten, Herder 2023, 12
6 Schmidt/Cohen, Die Vernetzung der Welt, 150
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 E s war ein dramatischer Aufschrei 
eines Höchstgerichts, wie es ihn 
zuvor in der 2. Republik nicht 
gegeben hat. Mit Erkenntnis vom 
14. Oktober 19871 warf der VfGH 

dem EGMR vor, seine Judikatur sei das Er-
gebnis einer „offenen Rechtsfortbildung“ 
und könne daher vom Verfassungsgerichts-
hof nicht nachvollzogen werden. Der VfGH 
warf auch die Frage auf, ob die Übertragung 
einer Befugnis zur Rechtsfortbildung an ein 
Konventionsorgan nicht eine Gesamtände-
rung der Bundesverfassung darstellen wür-

de. In der Sache ging es vor allem um die 
Auslegung der Begriffe „zivilrechtliche An-
sprüche“ und „strafrechtliche Anklage“ in 
Artikel 6 MRK. Im Ergebnis subsummierte 
der EGMR weite Teile des österreichischen 
Verwaltungsrechts unter diese Begriffe und 

forderte in dieser Angelegenheit eine Ent-
scheidung durch ein Gericht als Rechts- und 
Tatsacheninstanz. Dass diese Judikatur vor 
allem in Österreich, aber auch in Deutsch-
land, auf erheblichen Widerstand stieß, war 
naheliegend. Der EGMR berief sich für sei-

Die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat zwar 
zur Entlastung des Verwaltungsgerichtshofes geführt, 
den verwaltungsrechtlichen Rechtsschutz der Parteien 
aber erheblich geschmälert. Dazu trägt auch das Fehlen 
einer gesetzlich geregelten Grundausbildung für Ver-
waltungsrichter nach europäischen Standards bei.

Von Heinz MAYER

Rechtsstaat: Verwaltungsrecht
Vom europäischen zum nationalen

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg | © CherryX

1  VfSlg 11500
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ne Rechtsauffassung auf die Notwendigkeit 
einer autonomen Interpretation der MRK, 
die sich nicht an einer nationalen Rechts-
ordnung orientieren könne2. Ganz überra-
schend war diese Judikatur des EGMR frei-
lich nicht: In der Literatur zum Europarecht 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass 
sich im Recht der Europäischen Gemein-
schaften schon lange eine rechtsfortbilden-
de Auslegungspraxis etabliert hat. Sowohl 
der EuGH wie auch der EGMR sehen sich 
nach ihrem Selbstverständnis aufgerufen, 
dazu beizutragen, dass die Konventionen le-
bende Instrumente bleiben3. Dass mit einer 
solchen Auslegungspraxis die Rechtssicher-
heit erheblich beeinträchtigt wird, ist unbe-
streitbar.

Das Erkenntnis VfSlg 11500 hat die öster-
reichische Politik aufgeweckt. Es war klar, 
dass man auf die Dauer in einer derartigen 
Divergenz nicht weiterhin leben kann – dies 
vor allem auch deshalb, weil ja schon damals 
ein Beitritt zur Europäischen Union, zumin-
dest in großen Kreisen der politischen Ent-
scheidungsträger, angedacht war. Man hat 
daher zunächst im Verwaltungsverfahren 
unabhängige Verwaltungssenate eingerich-
tet, die den Tribunalbegriff des Artikel 6 Abs 
1 MRK entsprechen. Es handelte sich dabei 

zwar um Verwaltungsbehörden im Sinne 
des österreichischen Verfassungsrechts, 
aber eben auch um Tribunale im Sinne der 
europäischen Judikatur. Die geschilderte 
Entwicklung hat allerdings deutlich ge-
macht, dass der europäische Rechtsstaats-
begriff nicht mit dem Rechtsstaatsbegriff 
des nationalen Rechts gleichgesetzt werden 
kann. Der europäische Rechtsstaatsbegriff 
ist wesentlich unbestimmter, weil er eben 
auch die europäischen Gerichte als zur 
Rechtsfortbildung ermächtigt sieht. Unmit-
telbar anwendbares Unionsrecht gewährt 
daher nicht dieses Maß an Rechtssicherheit, 
die das nationale Recht gemäß Artikel 18 
B-VG gewähren muss. Artikel 18 B-VG hat 
nur dann eine Bedeutung, wenn österrei-
chische Normsetzungsorgane europäisches 
Recht umzusetzen haben. Diesfalls gilt der 
Grundsatz der doppelten Bindung. Die 
Umsetzung muss dem Unionsrecht entspre-
chen, zugleich aber auch die Bestimmtheit 
aufweisen, die Artikel 18 B-VG verlangt. 

Es war von Anfang an klar, dass die unab-
hängigen Verwaltungssenate nur eine Über-
gangslösung sein können. Nach langen Be-
ratungen, insbesondere zwischen Bund und 
Ländern, gelang es 2012 eine echte Verwal-
tungsgerichtsbarkeit 1. Instanz einzurichten. 

Die Fachwelt begrüßte diese Reform einhel-
lig und sah einen großen Fortschritt. Die Re-
formüberlegungen, die letztlich zur Schaf-
fung dieser Verwaltungsgerichte geführt 
haben, waren in erster Linie geprägt durch 
eine Auseinandersetzung zwischen Bund 
und Ländern, die neben dem Bund auch 
eine eigene Landesverwaltungsgerichtsbar-
keit bekommen wollten. Dies machte eine 
Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
Bundesverwaltungsgerichten und Landes-
verwaltungsgerichten erforderlich, was sich 
in komplizierten Regelungen niederschlägt. 
Bei der Neugestaltung hat man freilich einen 
wesentlichen Aspekt übersehen: Ein echter 
Fortschritt4 im Rechtsschutz kann nicht al-
lein durch organisatorische Neuregelungen 
bewirkt werden, sondern bedarf vor allem 
der Sicherstellung, dass ausreichend quali-
fizierte Richter die Verwaltungsgerichtsbar-
keit 1. Instanz wahrnehmen.

Dies ist bedauerlicherweise nicht gewähr-
leistet: Gemäß Artikel 134 Abs 3 B-VG 
genügt als Ernennungserfordernis der 
Abschluss des rechtswissenschaftlichen 
Studiums und eine über fünfjährige juris-
tische Berufserfahrung. Für die Mitglie-
der des Bundesfinanzgerichts genügt der 
Abschluss eines einschlägigen Studiums 

Der Gerichtshof der Europäischen Union in 
Luxemburg | © Gerichtshof der Europäischen Union 

Der Verfassungsgerichtshof der Republik 
Österreich in Wien | © VfGH/Achim Bieniek 

2 vgl Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention7 [2021] 35ff; Muzak, Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht6 [2020] 897ff
3 Mayer, ZfV 1988, 473 – hier: 480f 
4 vgl dazu z.B. Eberhard, Verwaltungsgerichtsbarkeit und Rechtsschutz JRP 2012 269; Bierlein, Gedanken zu den ersten fünf Jahren  

der Verwaltungsgerichtsbarkeit ÖJZ 2019, 448 
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und ebenso eine fünfjährige einschlägige 
Berufserfahrung. Eine besondere richterli-
che Ausbildung ist nicht vorgesehen. Eine 
weitere bedauerlichere Fehlleistung hat der 
Verfassungsgesetzgeber mit der Übergangs-
bestimmung des Artikel 151 Abs 51 Z 4 ge-
troffen5. Für die erstmalige Ernennung zum 
sonstigen Mitglied des Verwaltungsgerichts 
gelten die genannten Voraussetzungen für 
die Ernennung „als erfüllt“. Dies bedeutet, 
dass auch solche Personen ernannt werden 
konnten, die weder ein Studium noch eine 
entsprechende Berufspraxis aufgewiesen 
haben. Dabei muss man freilich auch sehen, 
dass die in dieser Weise ernannten „Richter“ 
möglicherweise über Jahrzehnte tätig sein 
werden. Der mit dieser Regelung geschaffe-
ne „Richter“ widerspricht in zentraler Wei-
se dem verfassungsrechtlichen Begriff des 
Richters: Nach herrschender Auffassung ist 
dem Begriff „Richter“ im verfassungsrecht-
lichen Sinn die „Rechtsgelehrtheit“ imma-
nent6. Dazu kommt, dass die erstmalige Er-
nennung der Verwaltungsrichter der Länder 
durch die Landesregierungen, der Richter 
der Bundesverwaltungsgerichte durch den 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bun-
desregierung zu erfolgen hatte, wobei diese 
Stellen an keinerlei Vorschläge bestehender 
richterlicher Organe gebunden waren. Die 
Ernennungen erfolgten so, wie in Österreich 
in derartigen Fällen üblich: Die politischen 
Parteien haben sich je nach ihrer Stärke die 
Auswahl der Bewerber nach Gutdünken 
vorbehalten, wobei die fachliche Qualifika-
tion jedenfalls nicht die Hauptrolle spielen 
musste. Die so ernannten Richter können 
noch Jahrzehnte im Amt sein. 

Ich möchte keineswegs den Eindruck er-
wecken, dass die Mehrzahl der Richter für 
dieses Richteramt unqualifiziert ist. Zahlrei-
che Entscheidungen zeigen, dass auch ganz 
ausgezeichnete Persönlichkeiten, sowohl 
bei den Bundes- wie auch bei den Landes-
gerichten, tätig sind. Es gibt aber auch eine 
erkleckliche Anzahl von Richtern, die diese 

Qualifikation sichtlich nicht aufweisen. Im 
Zusammenhang mit einer Neubesetzung 
im Bereich des Bundesverwaltungsgerichts 
konnte man im Jahr 2023 eine mediale Be-
richterstattung verfolgen, die gezeigt hat, 
dass Personen, die in hohem Maß unqualifi-
ziert sind, im Amt sind. Mit dieser Situation 
muss man leben. 

Dazu kommt ein weiterer Umstand: Mit 
der Einführung einer „mehrstufigen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit“ wollte der Ver-
fassungsgesetzgeber nicht nur das Rechts-
schutzsystem ausbauen, sondern auch eine 
„Entlastung des Verwaltungsgerichtshofes“ 
erreichen7. Dazu hat man zunächst einmal 
die Säumnisbeschwerde in ihrer bisherigen 
Form abgeschafft, was zur Folge hat, dass der 
Beschwerdeführer keine Sachentscheidung 
durch den Verwaltungsgerichtshof errei-
chen kann, sondern bloß eine Fristsetzung. 
Praktiker erzählen, dass dies zum Beispiel 
beim Bundesfinanzgericht dazu führt, dass 
Entscheidungen jahrelang verzögert wer-
den. Ein weiterer Schritt zur Entlastung des 
Verwaltungsgerichtshofes wurde mit dem 
sogenannten Revisionsmodell eingeführt. 
Dieses wurde im Kern dem OGH-Modell8 
nachgebildet, allerdings mit einer formalis-
tischen Hürde. In einer außerordentlichen 
Revision müssen die Gründe der Zulässig-
keit „gesondert“ ausgeführt werden9. Dies 
bedeutet, dass der Revisionswerber begrün-
det nicht nur die Verletzung seiner Rechte 
behaupten, sondern auch gesondert davon 
ausführen muss, warum die Revision zu-
lässig ist. Viele Senate des VwGH legen das 
Erfordernis der „gesonderten“ Darlegung 
extrem streng bis schikanös aus. Im Ergeb-
nis führt dies dazu, dass die Zulässigkeit 
außerordentlicher Revisionen nur selten be-
jaht wird. Dass die Praxis mit dieser an sich 
widersinnigen Regelung vielfach große Pro-
bleme hat, darf nicht verwundern. 

Verschärft wird die Situation dadurch, dass 
viele Verwaltungsrichter in hohem Maße 

geneigt sind, die Zulässigkeit der ordent-
lichen Revision auszuschließen und den 
Beschwerdeführer in die Notwendigkeit 
einer außerordentlichen Revision drän-
gen. Das bedeutet im Ergebnis: Hat man 
das Pech, mit einem Verwaltungsrichter 
konfrontiert zu sein, der rechtlich minder-
qualifiziert und geneigt ist, die Zulässigkeit 
ordentlicher Revisionen auszuschließen, ist 
die Chance, zu seinem Recht zu kommen, 
beim Verwaltungsgerichtshof minimal. Die-
se Regelungen mögen zwar eine Entlastung 
des Verwaltungsgerichtshofes bewirken, sie 
vermindern den Rechtsschutz der Parteien 
aber erheblich. Wer eine Entscheidung einer 
Verwaltungsbehörde bekämpft, weil er sie 
für rechtswidrig erachtet und an einen Ver-
waltungsrichter gerät, der die ordentliche 
Revision – aus welchem Grund auch immer 
– ausschließt, hat praktisch nur ganz wenig 
Chancen, beim Verwaltungsgerichtshof zu 
seinem Recht zu kommen.    n

em. o. Univ.-Prof. DDr. HEINZ MAYER
ist Senior Expert Counsel bei LGP. Der Verfas-
sungs- und Verwaltungsjurist ist emeritierter 
Professor an der Universität Wien – von 2006 
bis 2014 war er Dekan der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät. Er fungiert als Vorsitzender einer 
Kommission zum Schutz der Menschenrechte 
im Rahmen der Volksanwaltschaft und tritt 
regelmäßig als Experte für Verfassungsrecht in 
diversen Medien auf.

5 BGBl I 2013/114 
6 vgl Walter, Verfassung und Gerichtsbarkeit (1960) 53; Piska Rz 8 zu Artikel 86 B-VG in Korinek/Holoubek [Hrsg] Österreichisches Bundesverfassungsrecht
7 vgl 1618 BlgNR 24. GP 1
8 § 502 ZPO
9 § 28 Abs 3 VwGG 
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 I m Hinblick auf den Dualismus des 
Gerichtswesens sind die VAE ein 
einzigartiges Rechtssystem. Es gibt 
zwei getrennte Gerichtssysteme in-
nerhalb eines Landes: (i) die Gerich-

te der VAE („Mainland“ oder „Onshore“) 
sowie (ii) die Gerichte der freien Wirt-
schaftszonen (Gerichte des Dubai Interna-
tional Financial Centre (DIFC-Gerichte) 
und Gerichte des Abu Dhabi Global Market 
(ADGM-Gerichte).

AUSLÄNDISCHE 
ENTSCHEIDUNGEN VOR 
DEN MAINLAND-GERICHTEN

Im Jahr 2023 hat die Regierung der VAE 
das Verfahren zur Vollstreckung auslän-
discher Gerichtsentscheidungen mit dem 

Gerichtsurteilen in den VAE
Anerkennung und Vollstreckung von

Der Zugang zur Justiz als integraler 
Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit steht weltweit 

auf dem Prüfstand, wobei der Nahe Osten als 
Brennpunkt der Streitbeilegung ins Rampenlicht gerückt 

ist. Den Zugang zur Justiz bedeutet vor allem auch, 
dass eine Gerichtsentscheidung nicht nur erwirkt, 

sondern auch zeitnah und kosteneffizient vollstreckt 
werden kann. Können die VAE als aufstrebender 

Wirtschaftsstandort dies 
gewährleisten?

Von Anna ZEITLINGER und Elena BUROVA

© unsplash.com



34  LGP news 1 | 2024

IM FOKUS

Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Zi-
vilverfahren modernisiert. Die Gläubiger 
ausländischer Gerichtsentscheidungen 
müssen nicht mehr das erstinstanzliche 
Gericht anrufen, sondern können sich di-
rekt an den Vollstreckungsrichter wenden. 
Wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, er-
lässt der Vollstreckungsrichter innerhalb 
von fünf Werktagen einen Vollstreckungs-
titel im Eilverfahren. Zu den üblichen Ver-
sagungsgründen gehören die Unzuständig-
keit des ausländischen Gerichts, das die zu 
vollstreckende Entscheidung erlassen hat, 
die ausschließliche Zuständigkeit der Ge-
richte der VAE für die der Entscheidung 
zugrunde liegende Sache, Zustellungsmän-
gel, fehlende Rechtskraft sowie der Verstoß 
gegen die öffentliche Ordnung und die gu-
ten Sitten in den VAE.

Die Mainland-Gerichte der VAE können 
ausländische Gerichtsentscheidungen „un-
ter denselben Bedingungen vollstrecken, 
die das Recht dieses Landes für die Vollstre-
ckung emiratischer Entscheidungen vor-
sieht“ (Art. 222(1) FCPL), was dem Grund-
satz der Gegenseitigkeit entspricht. Ein 
ausländischer Gläubiger muss daher nach-
weisen, dass eine Gerichtsentscheidung in 
den VAE vor dem ausländischen Gericht 
genauso behandelt werden würde.

In den letzten Jahren haben die Mainland-
Gerichte eine relativ freundliche Haltung 
eingenommen und ausländische Urteile aus 
verschiedenen Ländern vollstreckt, auch 
wenn kein Abkommen besteht. Die engli-
schen Entscheidungen sind in dieser Hin-
sicht bemerkenswert, da es schwierig war, 

die Gegenseitigkeit zwischen zwei Ländern 
ohne Abkommen zu begründen. Im Jahr 
2022 erließ das Justizministerium der VAE 
ein Schreiben, in dem es die Gerichte der 
VAE darauf hinwies, dass die Bedingung 
der Gegenseitigkeit als erfüllt gilt, und folg-
te damit dem Präzedenzfall Lenkor Energy 
Trading DMCC v. Puri (2020) EWHC 75 
(QB), in dem der High Court des Verei-
nigten Königreichs die Vollstreckung eines 
Urteils der Gerichte von Dubai anordnete. 
Trotz der Unverbindlichkeit des Schreibens 
war dies ein ermutigender Schritt – die 
Gerichte in Dubai folgen derzeit der Emp-
fehlung des Ministeriums und vollstrecken 
weiterhin englischsprachige Urteile (z. B. 
Rechtssache Nr.  592 aus dem Jahr 2023, 
Entscheidung des Kassationsgerichtshofs 
von Dubai vom 25. Januar 2024).

HERAUSFORDERUNGEN 
BLEIBEN BESTEHEN

Mangels völkerrechtlicher Verträge werden 
jedoch nicht alle ausländischen Gerichts-
entscheidungen von den Mainland-Gerich-
ten der VAE gleich behandelt. Die VAE sind 
zwar Vertragspartei mehrerer wichtiger 
regionaler Übereinkommen (Riyadh Arab 
Convention for Judicial Cooperation, GCC 
Convention for the Execution of Judgments, 
Delegations and Judicial Notifications), im 
Verhältnis zur EU und vielen BRICS-Staa-
ten wie auch Russland besteht jedoch eine 
Lücke im internationalen Vertragsrahmen. 
Die VAE sind der Haager Konvention über 
die Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer gerichtlicher Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen, die seit dem  
1. September 2023 in Kraft ist, nicht beigetre-
ten. Die Haager Konvention gilt für die EU-
Mitgliedstaaten und wurde von Russland 
unterzeichnet. Aus praktischer Sicht wird es 
wahrscheinlich schwierig sein, die Gegensei-
tigkeit für die Vollstreckung russischer Ent-
scheidungen in den VAE nachzuweisen, was 
ebenso für die Vollstreckung emiratischer 
Entscheidungen in Russland gilt.

AUSLÄNDISCHE URTEILE VOR 
DEN DIFC-GERICHTEN

Die DIFC-Gerichte haben eine umfassende 
Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen. 

Die DIFC-Courts in Dubai
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Für alle Fälle, in denen eine Partei im DIFC 
tätig ist, sind sie grundsätzlich zuständig. 
Die Zuständigkeit der DIFC-Gerichte be-
ruht dabei auf dem „opt-in“-Prinzip: Die 
Parteien können sich unabhängig von ihrer 
Verbindung zum DIFC vor oder nach Ent-
stehung des Rechtsstreits durch Abschluss 
einer Gerichtsstandsvereinbarung dafür 
entscheiden, ihre Forderungen bei den 
DIFC-Gerichten einzureichen. 

Das DIFC-Gerichtsgesetz (Art. 24) er-
mächtigt das Gericht erster Instanz, jede 
Entscheidung eines ausländischen Gerichts 
anzuerkennen. Hierfür ist weder Gegensei-
tigkeit noch ein internationales Abkommen 
erforderlich, was die DIFC-Gerichte zu ei-
nem liberaleren Gerichtsstand macht als 
die Gerichte des Mainland.

WIE KANN EINE 
AUSLÄNDISCHE ENTSCHEIDUNG 
VOR DEN GERICHTEN DES DIFC 
VOLLSTRECKT WERDEN?

In der Praxis hat der liberale Ansatz der 
DIFC-Gerichte zur Schaffung eines zwei-
stufigen Mechanismus einer „Durchlauf-
jurisdiktion“ (conduit jurisdiction) für die 
Anerkennung und Vollstreckung ausländi-
scher Gerichtsentscheidungen geführt:

Schritt 1: Anrufung der DIFC-Gerichte zur 
„Ratifizierung“ einer ausländischen Ent-
scheidung und Erlangung einer lokalen 
DIFC-Gerichtsentscheidung.

Schritt 2: Anrufung der Mainland Gerich-
te der VAE zur Vollstreckung der lokalen 
DIFC-Gerichtsentscheidung, wenn sich der 
Vollstreckungsgegenstand (z.B. das Vermö-
gen des Schuldners) außerhalb des DIFC 
befindet.

In Fällen, in denen kein tatsächlicher Be-
zug zum DIFC besteht, wurde die „Durch-
laufjurisdiktion“ der DIFC-Gerichte als 
missbräuchliche Praxis zur Umgehung 
des strengeren Vollstreckungsverfahrens 
vor den Mainland-Gerichten der VAE in 
Frage gestellt. Der DIFC Court of Appeal 
hat jedoch in seinem Präzedenzfall DNB 
Bank ASA vs. (1) Gulf Eyadah (2) Gulf Na-
vigation diese Debatten beendet und das 

Argument zurückgewiesen, dass die Inan-
spruchnahme der Durchlaufjurisdiktion 
der DIFC-Gerichte einen Verfahrensmiss-
brauch darstelle.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang 
mit der Durchgangszuständigkeit der 
DIFC-Gerichte ist ein potenzieller Zustän-
digkeitskonflikt zwischen den DIFC-Ge-
richten und den Gerichten auf dem Festland 
der VAE, da beide für die Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen zuständig 
sein können. Ein spezielles Gremium (Judi-
cial Authority for Resolving Jurisdictional 
Conflicts between the DIFC Courts and the 
Judicial Bodies in the Emirate of Dubai) löst 
seit April 2024 solche Zuständigkeitskon-
flikte in Dubai: Ein etwaiger Konflikt wird 
nun zugunsten des Gerichts gelöst, an das 
sich der Gläubiger eines ausländischen Ge-
richtsentscheids zuerst gewandt hat.

FAZIT

Obwohl sich in den letzten Jahren viele eu-
ropäische und russische Unternehmen den 
VAE zugewandt haben, gibt es immer noch 
Lücken im Rechtsrahmen, die einer Verbes-

serung bedürfen. Eine dieser Lücken ist das 
Fehlen eines multilateralen Abkommens, 
das einerseits für die VAE und andererseits 
für die EU bzw. die BRICS-Staaten einen 
verbindlichen Rahmen darstellt. Vor dem 
Hintergrund des kürzlich erfolgten Beitritts 
der VAE zu den BRICS-Staaten könnte eine 
solche multilaterale Lösung im Rahmen des 
BRICS-Rechtsraums gefunden werden. Wie 
auch das jüngste BRICS Chief Justices Fo-
rum im Juni 2024 bestätigt, gibt es ein gro-
ßes Potenzial für den juristischen Austausch 
zwischen den BRICS-Ländern und einen 
breiten Konsens über die Förderung der jus-
tiziellen und legislativen Zusammenarbeit 
zwischen den teilnehmenden Ländern.

Die Regierung der VAE ist grundsätz-
lich offen für den Beitritt zu bilateralen 
und multilateralen Abkommen über die 
gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen. Für Praktiker bedeutet 
dies, sorgfältig zu prüfen, ob ein anwend-
bares Abkommen zwischen Entsende- und 
Empfangsstaat besteht, das die Vollstre-
ckung ausländischer Entscheidungen (im 
Gegensatz zur allgemeinen Rechtshilfe) 
abdeckt. n
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DAS VERFASSUNGSGERICHT: 
KONTROLLMECHANISMUS 
IM RECHTSSYSTEM ODER 
SCHWÄCHSTES GLIED?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Wahr-
nehmung verfassungsmäßiger Rechte 
durch natürliche und juristische Perso-
nen in Nordmazedonien durch Gesetzge-
bungs- oder Gesetzesänderungsverfahren 
behindert wird. Dies liegt daran, dass die 
ständige Weiterentwicklung der Gesetzge-
bung es unmöglich macht, Auswirkungen 
neuer Gesetze vorherzusehen. Natürliche 
und juristische Personen sind daher oft mit 
widersprüchlichen Auswirkungen auf ihre 
Grundrechte und -pflichten konfrontiert. 
Diese können jedoch mit verschiedenen 
Rechtsmitteln und Mechanismen vertei-
digt werden. Ein solcher Mechanismus 
ist beispielweise das Verfahren zur Ein-
reichung einer Initiative vor dem Verfas-
sungsgericht. Schließlich sollte jeder Bür-
ger in einer demokratischen Gesellschaft 
Zugang zur Justiz haben, der über Gerichte 
als legitime Hüter der Rechtsordnung allen 
Menschen offen steht. In der Verfassung 
der Republik Nordmazedonien sind die 
Grundrechte sowie die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte von na-
türlichen und juristischen Personen veran-
kert. Dementsprechend ist die Staatsgewalt 
in Legislative, Exekutive und Judikative 
unterteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DES 
VERFASSUNGSGERICHTS UND 
AUSWAHL DER RICHTER

Fälle vor dem Verfassungsgericht werden 
von insgesamt neun Richtern verhandelt, 
die ihre Entscheidungen mit Stimmen-
mehrheit treffen. Der Präsident des Ver-

fassungsgerichts wird von diesen Richtern 
für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt 
und kann nicht wiedergewählt werden. Die 
anderen Richter werden von der Republik 
Nordmazedonien aus einem Pool angese-
hener Juristen für eine Amtszeit von neun 
Jahren ernannt, ebenso ohne der Möglich-
keit einer Wiederwahl.

DAS VERFASSUNGSGERICHT 
IN NORDMAZEDONIEN

Im Laufe der Jahre hat sich das Verfas-
sungsgericht mehrfach für unzuständig 
erklärt, über zahlreiche eingereichte Initi-
ativen zur Anfechtung von Gesetzen, die 
nicht mit der Verfassung vereinbar sind, 
zu entscheiden. Dies hat in der Öffentlich-
keit den Eindruck erweckt hat, dass es das 
schwächste Glied im Justizsystem ist und 
sich an der Kippe befindet, als politischem 
Gremium und Justizorgan wahrgenommen 

zu werden. Als Entwicklungsland und EU-
Beitrittskandidat steht Nordmazedonien 
vor großen Herausforderungen. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Regierungs-
stellen Urteile der ordentlichen Gerichte 
respektieren und umsetzen. Daher ist es 
von entscheidender Bedeutung, die Kont-
rollfunktion des Verfassungsgerichts her-
vorzuheben, um die Rechtsstaatlichkeit 
wirksam aufrechtzuerhalten.

ZUSTÄNDIGKEIT DES 
VERFASSUNGSGERICHTS

Gemäß Artikel 110 ist das Verfassungsge-
richt der Republik Nordmazedonien für 
folgende Angelegenheiten zuständig: die 
Vereinbarkeit von Gesetzen mit der Verfas-
sung, die Vereinbarkeit von Tarifverträgen 
und anderen Regelungen der Verfassung 
und der Gesetze, Schutz der Freiheiten 
und Rechte des Einzelnen im Hinblick auf 

Nordmazedonien: Initiativen vor

Die Einreichung einer Initiative vor dem 

Verfassungsgericht in Nordmazedonien ist ein 

wichtiger rechtlicher Mechanismus zur Aufrecht-

erhaltung der Rechtsstaatlichkeit in einer de-

mokratischen Gesellschaft. Unser Büro in Skopje 

unterstützt Mandanten bei der Anfechtung von 

Gesetzen, Statuten und Vorschriften, die nicht 

mit der Verfassung vereinbar sind. 

Von Angela ANGJELOVSKA und Marko GUCHESKI

dem Verfassungsgericht einreichen
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Glaubens-, Gewissens-, Gedanken- und 
öffentliche Meinungsäußerungsfreiheit, 
die politische Vereinigungsfreiheit und die 
politische Betätigung sowie das Verbot der 
Diskriminierung von Bürgern aufgrund 
des Geschlechts, der Ethnie, der Religion 
oder der nationalen, sozialen oder politi-
schen Zugehörigkeit. Es entscheidet über 
Zuständigkeitskonflikte zwischen Legisla-
tive, Exekutive und Judikative, Zuständig-
keitskonflikte zwischen den Organen der 
Republik und den Einheiten der lokalen 
Selbstverwaltung, Zuständigkeit des Prä-
sidenten der Republik, Verfassungsmäßig-
keit der Programme und Satzungen der 
politischen Parteien und Bürgervereini-
gungen sowie über andere in der Verfas-
sung festgelegte Fragen.

PARALLELUNIVERSUM IM 
JUSTIZSYSTEM: DAS VERHÄLTNIS 
ZWISCHEN DEM VERFASSUNGS-
GERICHT UND DEN ORDENTLICHEN 
GERICHTEN

In der Regel werden Verfassungsgerichte 
als Institutionen verstanden, die sich vom 
regulären Justizsystem abheben und nicht 
mit den regulären Gerichten verbunden 
sind. Aufgrund dieser Positionierung wur-
de häufig von einer Dualität und Paralleli-
tät zwischen den Institutionen gesprochen: 
Verfassungsgerichte, die ausschließlich für 
die Gewährleistung der Verfassungsmäßig-
keit zuständig sind, und reguläre Gerichte, 
die für den Schutz der Rechtmäßigkeit und 
der individuellen Rechte zuständig sind. 
Diese Ansicht unterscheidet sich deutlich 
von einer modernen Auffassung der Ver-
fassungsgesetzgebung in Europa. Zwar 
räumt der Rechtsrahmen dem Verfassungs-
gericht beides ein, so dass es die Arbeit der 
ordentlichen Gerichte bei der Wahrung 
der Verfassungsmäßigkeit und dem Schutz 
der verfassungsmäßigen Rechte und Frei-
heiten überwachen und beeinflussen kann. 
In der Praxis haben sich die Mechanismen 
zur Überprüfung der Verfassung und zur 
Einreichung von Rechtsmitteln jedoch als 
völlig unwirksam erwiesen. Seit der Unab-
hängigkeit gibt es keine Aufzeichnungen 
darüber, dass eine Initiative, die eine Vor-

abfrage zur Verfassungsmäßigkeit eines 
Rechtsakts beinhaltet, von einem ordent-
lichen Gericht während eines laufenden 
Verfahrens dem Verfassungsgerichtshof 
vorgelegt wurde.

Die fehlende Interaktion zwischen dem 
Verfassungsgericht und den ordentlichen 
Gerichten hat zu einer geringen Anwen-
dung der Verfassungsbestimmungen ge-
führt, was einen unzureichenden Schutz 
der Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 
Darüber hinaus arbeiten die Gerichte 
aufgrund der starren Doppelstruktur, die 
einem modernen Anspruch von Recht wi-
derspricht, ohne externe Aufsicht durch 
das Verfassungsgericht, wodurch wieder-
um das Verfassungsgericht von der regulä-
ren Justiz isoliert ist.

DIE ROLLE DER VERFASSUNG 
NORDMAZEDONIENS FÜR 
DEN SCHUTZ DER RECHTE 
UND FREIHEITEN

Die Grundwerte der verfassungsmäßigen 
Ordnung Nordmazedoniens sind in Arti-
kel 8 verankert, in dem die Freiheiten und 
Rechte des Einzelnen und Rechtsstaatlich-
keit anerkannt werden. In Artikel 50 des 
Dokuments ist außerdem festgelegt, dass je-
der Bürger den Schutz der in der Verfassung 
verankerten Freiheiten und Rechte vor den 
Gerichten und dem Verfassungsgericht der 
Republik Nordmazedonien in Verfahren 
einfordern kann, die auf den Grundsätzen 
der Priorität und Dringlichkeit beruhen. 
Die Praxis zeigt jedoch, dass diese Erwar-
tungen nicht erfüllt werden. Die Hauptur-
sache für diese Ineffizienz ist die übermäßig 
strenge und enge Definition der Rechte und 
Freiheiten, die vom Verfassungsgericht ge-
schützt werden können. Eine Selektivität, 
die jeder rationalen Grundlage und Erklä-
rung entbehrt. Darüber hinaus schränkt die 
unzulässige Selbstbeschränkung des Ge-
richts, die häufig auf einem rigiden Textua-
lismus beruht, seinen Anwendungsbereich 
weiter ein und verstärkt den Eindruck, dass 
das Gericht nicht in erster Linie an seiner 
Rolle als Hüter der verfassungsmäßigen 
Rechte und Freiheiten interessiert ist.

Diese enge Definition und Begrenzung 
spezifischer Verfassungsbeschwerden un-
tergräbt effektiv die Möglichkeit, die Ein-
haltung der Verfassung durchzusetzen und 
schwächt damit die Achtung der Rechts-
staatlichkeit, ein Eckpfeiler der Verfassung. 
Den größten Schaden erleiden die Bürger, 
denen die Möglichkeit genommen wird, 
ihre Rechte und Freiheiten vor den inner-
staatlichen Institutionen so zu schützen, 
wie es ursprünglich von den Verfassungs-
gebern vorgesehen war. Daher sollte die 
Erweiterung der Möglichkeiten der Verfas-
sungsbeschwerde nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt ihrer Wirksamkeit im Rahmen 
der EMRK und des EGMR betrachtet wer-
den, sondern in erster Linie als Interesse 
der Bürger und als notwendiger Schritt zur 
Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, 
insbesondere durch die Praxis der ordent-
lichen Gerichte.

DAS VERFAHREN ZUR 
EINREICHUNG EINER INITIATIVE 
BEIM VERFASSUNGSGERICHT 

Die Einleitung eines Verfahrens zur Über-
prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines 
Gesetzes, der Rechtmäßigkeit einer Ver-
ordnung oder eines anderen allgemeinen 
Rechtsakts kann durch eine Entscheidung 
des Verfassungsgerichts auf der Grundlage 
einer Initiative angefochten werden (Arti-
kel 11 der Verfahrensordnung des Verfas-
sungsgerichts von RSM). Hinsichtlich der 
Frage, wer eine solche Initiative einreichen 
kann, bestimmt Artikel 12 der Verfahrens-
ordnung des Verfassungsgerichtshofs, dass 
jeder eine Initiative zur Einleitung eines 
Verfahrens zur Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit eines Gesetzes, der Verfas-
sungsmäßigkeit und der Rechtmäßigkeit 
einer Verordnung oder eines anderen all-
gemeinen Rechtsakts einreichen kann. 

Die Verfahrensordnung des Verfassungs-
gerichtshofs sieht vor, dass in Fällen der 
Einleitung von Gesetzen, Verordnungen 
und anderen allgemeinen Rechtsakten eine 
Entscheidung getroffen wird. Diese Ent-
scheidungen des Verfassungsgerichtshofs 
können gemäß Artikel 112 der Verfas-
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sung für nichtig erklärt oder aufgehoben 
werden. Was die Umsetzung betrifft, so 
sind die Entscheidungen des Verfassungs-
gerichtshofs endgültig und vollstreckbar. 
Da sie verbindlich sind, ist die Umsetzung 
dieser Entscheidungen zwingend vorge-
schrieben. Laut einem Bericht aus 2023 
über die Arbeit des Verfassungsgerichts der 
Republik Nordmazedonien vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2023 befasste 
sich das Gericht mit insgesamt 359 Fällen. 
Davon verteilten sich 210 Fälle auf die fol-
genden Kategorien: 101 Fälle (48,1%) be-
trafen die Überprüfung der Vereinbarkeit 
von Gesetzen mit der Verfassung, 100 Fäl-
le (47,62%) betrafen die Überprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit 
anderer Verordnungen und Gesetze, 2 Fäl-
le (0,95%) betrafen die Lösung von Kom-
petenzkonflikten und 7 Anfragen (3,33%) 
betrafen den Schutz der Freiheiten und 
Rechte.

DIE EXPERTISE VON 
LGP SKOPJE VOR DEM 
VERFASSUNGSGERICHT 

LGP Skopje hat zahlreiche Anträge, Initia-
tiven und Anfechtungen von Gesetzen und 
allgemeinen Rechtsakten durch natürliche 
und juristische Personen vor dem Verfas-
sungsgericht eingereicht. Dieses Recht ist 
für natürliche und juristische Personen 
im Land garantiert. Mit einer Initiative, 
die sich auf (Verfassungs-)Recht stützt, 
fechtet der Beschwerdeführer die Anwen-
dung von Rechtsvorschriften an, die im 
Widerspruch zur Verfassungsbestimmung 
stehen und die Ausübung der Rechte ver-
hindert. Daher ist eine genaue Auslegung 
der vorgeschriebenen Bestimmungen, 
deren Gegenstand und Zweck, erforder-
lich. Die erste Analyse konzentriert sich 
zunächst auf die verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen, die den Bürger schützen, 
und erst dann auf den Konflikt mit Ver-
ordnungen, gesetzlichen und allgemeinen 
Rechtsakten. Widersprüche zielen darauf 
ab, das Vorhandensein eines rechtlichen 
Vakuums zu erklären und dem Gericht 
vorzuschlagen, weitere Verfahren einzu-
leiten, um die Verfassungsmäßigkeit oder 

Rechtmäßigkeit der in der Initiative kon-
kret beanstandeten Artikel zu überprüfen, 
sowie einen Vorschlag zur Entscheidung 
über die Aufhebung bestimmter Artikel 
oder einen Antrag auf Stopp der Umset-
zung bestimmter Gesetze und/oder Ver-
ordnungen zu initiieren. 

LGP Skopje ist stolz, dass durch unser 
Fachwissen und unser Engagement die 
verfassungsrechtlichen Grundsätze durch 
proaktives rechtliches Handeln gewahrt 
werden. Im Laufe der Jahre haben wir im 
Namen unserer Mandanten erfolgreich 
Initiativen vor dem Verfassungsgericht 
eingereicht, um Gesetze, Verordnungen 
und Vorschriften anzufechten, die nicht 
mit der Verfassung übereinstimmen. Dank 
unserer umfassenden Erfahrung im Um-
gang mit dem doch komplexen Verfas-
sungsrecht in Nordmazedonien sind wir 
in der Lage, unseren Mandanten eine ef-
fektive Vertretung und strategische Bera-
tung zu bieten. Durch unser Verständnis 
der Rechtspraxis und Rechtssprechung 
sowie der gründlichen Analyse der ver-
fassungsrechtlichen Bestimmungen sind 

wir bestrebt, einen aktiven Beitrag zum 
Rechtssystem zu leisten.

FAZIT

Der derzeitige Mechanismus zum Schutz 
der Rechte von Privatpersonen vor dem 
Verfassungsgericht der Republik Nord-
mazedonien muss noch weiterentwickelt 
und verbessert werden, um die Rechts-
staatlichkeit und die Rechtsordnung ins-
gesamt wirksam zu wahren. Dies betrifft 
vor allem die Stärkung der Beziehungen 
zwischen dem Verfassungsgericht und den 
ordentlichen Gerichten sowie die Kont-
rollfunktion. Nur so wird eine wirksame 
Zusammenarbeit und Aufsicht über die 
ordentliche Gerichtsbarkeit ermöglicht 
werden, die darauf ausgerichtet ist, eine 
konsequente Einhaltung der Rechtsstaat-
lichkeit und einen robusten Schutz der 
Verfassungsmäßigkeit und der Grund-
rechte zu gewährleisten. Der Schutz der 
verfassungsmäßigen Rechte bildet das 
Fundament einer demokratischen Gesell-
schaft und schützt die Bürger vor Macht-
missbrauch.    n
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 R echtsstaatlichkeit ist ein grund-
legender Eckpfeiler einer demo-
kratischen Gesellschaft. Damit 
wird gewährleistet, dass vom ho-
hen Regierungsbeamten bis hin 

zum einfachen Bürger alle denselben Geset-
zen unterliegen. Dieser Grundsatz bildet das 
zentrale Fundament von Gerechtigkeit und 
Gleichheit und schützt zugleich unsere wich-
tigsten Rechte und Freiheiten. 

Die Slowakei ist sich des notwendigen 
Kampfes für die Rechtsstaatlichkeit bewusst 
und erkennt ihre Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung einer gerechten und gleich-
berechtigten Gesellschaft an. Eine der wich-

tigsten Aufgaben von Rechtsstaatlichkeit ist 
dabei der Schutz der Rechte des Einzelnen, 
wie beispielsweise das Recht auf Privatsphäre 
und das Recht auf ein faires Verfahren. Die-
se beiden Grundrechte sind in unserer Ver-
fassung verankert und entscheidend für die 
Wahrung der persönlichen Freiheit. 

In der Slowakischen Republik spielt das 
Verfassungsgericht bei der Auslegung und 
Wahrung dieser verfassungsrechtlichen 
Schutzbestimmungen eine wichtige Rolle bei 
der Aufrechterhaltung des Schutzes und der 
Weiterentwicklung staatlicher Institutionen, 
um sicherzustellen, dass effektiv und unab-
hängig Recht gesprochen wird.

Als Anwälte sehen wir es als unsere Pflicht, 
zur Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei bei-
zutragen. Beispielsweise weist die Ände-
rung des Gesetzes zur Umgestaltung des 
Nationalen Instituts für Werte und Techno-
logie im slowakischen Gesundheitswesen 
Unvereinbarkeiten auf. Deshalb unterstüt-
zen wir die Abgeordneten bei der Ausarbei-
tung ihrer Vorschläge an das Verfassungs-
gericht.

Zwei aktuelle Urteile des Verfassungsgerichts 
veranschaulichen nicht nur, wie das Rechts-
staatlichkeitsprinzip unsere Rechte schützt, 
sondern unterstreichen auch die große Be-
deutung eines soliden Verfassungsrahmens 

slowakischen Rechtsstaat
Verfassungsgericht schützt

Dieser Artikel befasst sich 
mit zwei wichtigen Ent-
scheidungen des slowaki-
schen Verfassungsgerichts, 
die die praktische Anwen-
dung der Rechtsstaatlich-
keit verdeutlichen. Ziel 
war es, das in der Verfas-
sung verankerte Recht 
auf Privatsphäre und das 
Recht auf ein faires Verfah-
ren vor staatlicher Willkür 
und Machtmissbrauch 
zu bewahren.

Von Martin JACKO und 
Ľubomír CHRIPKO

© unsplash.com
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als Grundlage für eine faire und gerechte 
Gesellschaft.

NOTFALLVERORDNUNG MIT 
ELEKTRONISCHER ÜBERWACHUNG 
DER BÜRGER 

Der Nationalrat der Slowakischen Republik 
hatte im Zusammenhang mit der Bekämp-
fung der Ausbreitung der COVID-19-Pan-
demie ein neues Gesetz verabschiedet, nach 
dem die Gesundheitsbehörde der Slowaki-
schen Republik im Notfall auch Zugang zu 
Daten von Mobilfunkbetreibern erhält, die 
dem Fernmeldegeheimnis unterliegen. Die-
se hochsensiblen Daten, die auch die jeweili-
gen Standorte der Nutzer beinhalten, sollten 
der Gesundheitsbehörde auf der Grundlage 
eines begründeten schriftlichen Antrags 
jedoch nur während eines Notfalls bzw. 
Ausnahmezustands zugänglich gemacht 
werden, während die Erhebung und Spei-
cherung dieser Daten höchstens bis zum 
Ende des Kalenderjahres dauern durfte. Am 
7. April 2020 reichte eine Gruppe von Ab-
geordneten beim Verfassungsgericht einen 
Antrag auf Überprüfung der Vereinbarkeit 
der oben genannten gesetzlichen Regelung 
sowie anderer gesetzlicher Bestimmungen 
mit der Verfassung der Slowakischen Repu-
blik ein. 

Der Wortlaut der angefochtenen Bestim-
mung lautet wie folgt: „Daten, die dem Fern-
meldegeheimnis unterliegen, können der 
Gesundheitsbehörde in Zeiten eines Notfalls 
oder einer gesundheitlichen Notlage zum 
Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und 
Speicherung zur Verfügung gestellt werden, 
soweit dies zur Identifizierung natürlicher 
Personen im Interesse des Schutzes von Le-
ben und Gesundheit erforderlich ist, auch im 
ursächlichen Zusammenhang mit dem Auf-
treten einer Pandemie oder der Ausbreitung 
einer gefährlichen ansteckenden mensch-
lichen Krankheit. Die in Satz 1 genannten 
Daten dürfen von der Gesundheitsbehörde 
für die Dauer des Notstands oder der Not-
lage, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2020, erhoben, verarbeitet und gespeichert 
werden.“

Am 13. Mai 2020 erließ das Verfassungsge-
richt der Slowakischen Republik eine rich-
tungsweisende Entscheidung, mit der es die 
Wirksamkeit der oben genannten Bestim-
mung aussetzte und den Fall zur weiteren 
Bearbeitung annahm. In seiner Begrün-
dung für die Aussetzung erklärte das Ver-
fassungsgericht: „Es wurde festgestellt, dass 
ein Teil der ausgesetzten Rechtsvorschriften 
nicht hinreichend bestimmt war, da sie es 
den staatlichen Behörden erlaubten, per-

sonenbezogene Daten zu verarbeiten, ohne 
den Zweck einer solchen Verarbeitung und 
die Methoden der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten klar zu definieren. In einem 
anderen Teil der ausgesetzten Gesetzgebung 
war zwar der Zweck klar, aber es fehlten die 
notwendigen Garantien gegen einen mögli-
chen Missbrauch der verarbeiteten personen-
bezogenen Daten.“

Das Verfassungsgericht der Slowakischen 
Republik stellte ferner fest, dass die Gesetz-
gebung die Möglichkeit nicht berücksich-
tigte, die erforderlichen Daten aus weniger 
sensiblen Quellen zu beschaffen oder die 
Möglichkeit, den verfolgten Zweck auf an-
dere, weniger restriktive Weise zu erreichen. 
Darüber hinaus fehlten in den Rechtsvor-
schriften Bestimmungen über eine unab-
hängige Qualitätskontrolle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Be-
hörde, Bestimmungen zur Gewährleistung 
eines extrem hohen Schutz- und Sicherheits-
niveaus bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, eine klare zeitliche Begrenzung 
der Vernichtung personenbezogener Daten, 
sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht 
ist, und schließlich Bestimmungen über die 
Information der Personen, deren personen-
bezogene Daten verarbeitet werden könnten.
In der Folge änderte der Gesetzgeber die 

© unsplash.com
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Verordnung dahingehend, dass er in Bezug 
auf den Zugang der Gesundheitsbehörde 
zum Fernmeldegeheimnis solche Garan-
tien in die Gesetzgebung einfügte, die den 
Schutz der Grundrechte und -freiheiten der 
betroffenen Personen gewährleisten (wie 
z. B. die Bedingung, dass die Bereitstellung 
von Informationen an die Zustimmung der 
betroffenen Person geknüpft ist oder die 
Verpflichtung, die fraglichen Informationen 
zu vernichten, nachdem der Zweck ihrer Be-
schaffung verstrichen ist). Folglich stellte das 
Verfassungsgericht der Slowakischen Repu-
blik das Verfahren über die verfassungsmä-
ßige Vereinbarkeit der angefochtenen Ver-
ordnung ein.

ÜBERPRÜFUNG VON 
PROZESSABSPRACHEN 

Die derzeitige Regierung der Slowakischen 
Republik begann kurz nach ihrem Amtsan-
tritt mit der Arbeit an einer Änderung der 
Strafgesetze, die von den Medien und der 
Opposition sehr aufmerksam verfolgt wurde. 
Die Verabschiedung der neuen Novelle wur-
de dabei von einer Vielzahl an kontroversen 
Meinungen und einer hitzigen öffentlichen 
Debatte begleitet, an der alle betroffenen 
Parteien beteiligt waren. So beinhaltete die 
Änderung der Strafgesetzgebung beispiels-
weise die Auflösung der Sonderstaatsan-
waltschaft für schwere Straftaten sowie die 
Übertragung ihrer Befugnisse direkt auf 
die Generalstaatsanwaltschaft oder andere 
Strafverfolgungsbehörden. Darüber hinaus 
wurde vorgeschlagen, bestimmte Strafen für 
Eigentums- und Wirtschaftsdelikte sowie 
andere Straftaten zu senken und die Verjäh-
rungsfristen für Straftaten zu verkürzen.

Eines der überarbeiteten Gesetze war die 
Berufungsmöglichkeit des Justizministers, 
der nach dieser Novelle mit sogenannten 
kooperierenden Angeklagten getroffene 
Absprachen bis zu drei Jahre nach deren 
Abschluss – also rückwirkend bis 2021 – an-
fechten kann. Das Rechtsinstitut des koope-
rierenden Angeklagten wurde während der 
Amtszeiten der Vorgängerregierungen von 
2020 bis 2023 häufig bei der Strafverfolgung 
von Staatsbediensteten und Mitgliedern 
von Strafverfolgungsbehörden im Zusam-
menhang mit mutmaßlichen kriminellen 
Aktivitäten eingesetzt. Heftig kritisiert wur-
de dabei vor allem der Interessenskonflikt, 

in dem sich ein solcher Mitbeschuldigter 
befindet, da er Vorteile wie eine reduzierte 
oder bedingte Haftstrafe erhält, wenn er ge-
gen andere Personen aussagt. Nach einem 
langen Gesetzgebungsverfahren im Natio-
nalrat der Slowakischen Republik, das von 
lautstarken Protesten seitens der Opposition 
begleitet wurde, wurde die Änderung der 
Strafrechtsnovelle schließlich am 8. Februar 
2024 verabschiedet. Der damals amtierende 
Präsident und ausgewählte Mitglieder des 
Nationalrats fochten die angenommene Än-
derung danach umgehend vor dem Verfas-
sungsgericht der Slowakischen Republik an.

In ihrer Verfassungsbeschwerde zur Über-
prüfung von Geständnisvereinbarungen 
mit sogenannten kooperierenden Angeklag-
ten führten die Mitglieder des Nationalrats 
aus: „Das angefochtene Gesetz stellt einen 
schwerwiegenden Eingriff in die Rechts-
sicherheit und den Vertrauensschutz der 
Beschuldigten dar, mit denen Absprachen 
getroffen wurden sowie einen Eingriff in 
den Grundsatz der Gewaltenteilung, da ei-
nem Vertreter der Exekutive die Befugnis 
übertragen wurde, die Angemessenheit und 
Fairness von Absprachen zu beurteilen, was 
ausschließlich der Judikative zusteht.“ Am 3. 
Juli 2024 entschied das Verfassungsgericht 
der Slowakischen Republik, dass die Über-

gangsbestimmung, die es dem Justizminister 
erlaubt, bei vor dem 15. März 2024 gebillig-
ten Vereinbarungen über Schuldbekenntnis-
se bis zu drei Jahre rückwirkend gegen den 
Angeklagten Berufung einzulegen, mit dem 
Rechtsstaatsprinzip unvereinbar ist.

Das Gericht begründete seine Entschei-
dung u.a. mit einem Rechtsgutachten zur 
verfassungskonformen Auslegung des an-
gefochtenen Gesetzes. Demnach können 
die Bestimmungen über die Verlängerung 
der Berufungsfrist gegen den Beschuldig-
ten auf drei Jahre und die Erweiterung der 
Berufungsbefugnis des Justizministers auch 
gegen Gerichtsurteile mit Vergleichsverein-
barungen nur auf Entscheidungen angewen-
det werden, die ab dem 15. März 2024 (d.h. 
ab dem Inkrafttreten der Strafrechtsnovelle) 
rechtskräftig geworden sind, da sie sonst ge-
gen das Verbot der negativen Rückwirkung 
verstoßen würden. In den übrigen Punk-
ten der Verfassungsbeschwerde entschied 
das Verfassungsgericht der Slowakischen 
Republik, dass diese der verfassungsrechtli-
chen Prüfung standhalten – einschließlich 
der Auflösung der Eliteeinheit der Staats-
anwaltschaft, der Verringerung der Strafen 
für Eigentums- und Wirtschaftsdelikte und 
der Verkürzung der Verjährungsfristen für 
Straftaten.  n

Mgr. ĽUBOMÍR CHRIPKO, LL.M.
ist Senior Lawyer bei LGP Bratislava und bietet 
Rechtsdienstleistungen vor allem im Bank- und 
Finanzrecht, Zivilrecht, Handelsrecht, Gesell-
schaftsrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht 
sowie im Insolvenzrecht an. Er ist spezialisiert 
auf die Vorbereitung von Klagen und anderen 
gerichtlichen Anträgen, rechtliche Analysen, die 
Ausarbeitung von Verträgen und die Vertretung 
von Mandanten in Gerichtsverfahren.

JUDr. MARTIN JACKO
ist Rechtsanwalt und Managing Partner 
bei LGP Bratislava und LGP Prag. Er betreut 
seine Kunden vorrangig in den Bereichen 
Compliance, strategische Beratung, 
Krisenmanagement, Insolvenz- und 
Restrukturierungsrecht, Fusionen und 
Übernahmen sowie Baurecht 
(einschließlich FIDIC)
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 D ie VAE haben sich in den letzten Jahren zu einem 
wichtigen politischen und wirtschaftlichen Zentrum 
auf internationaler Ebene entwickelt. Einer der Schlüs-
selfaktoren für den Erfolg der VAE, eines der wachs-
tumsstärksten und vielfältigsten Länder der Welt, sind 

die sieben Emirate, jedes mit seiner eigenen Geschichte, vereint 
seit der Unabhängigkeit. Wir von LGP Middle East freuen uns 
darauf, dieses Potenzial zu erschließen. Nachdem wir zwei Jahre 

lang Erfahrungen in zwei führenden Emiraten sammeln konnten, 
wenden wir uns nun Abu Dhabi im Bereich der Streitbeilegung 
zu, erkunden Oman mit seinen Industrieprojekten und lernen 
Katar und Kuwait, die größten Nachbarn der VAE, näher kennen.

Unser Team besteht aus internationalen Juristinnen und Juristen 
mit einem breiten Spektrum an Berufserfahrung in verschiedenen 
Ländern und Branchen, mit Schwerpunkt auf europäischem und 

Im April 2022 zog LGP in die Vereinigten Arabischen Emirate und registrierte seine Büros 
in Ras Al Khaimah und später in Dubai. Seit mehr als zwei Jahren baut LGP Middle East 
Legal Consultants erfolgreich Brücken zwischen dem Westen, dem Osten und dem 
Mittleren Osten und erschließt das Potenzial der MENA-Region.

Zwei Jahre LGP Middle East –
ein Überblick

Elizaveta Dubrovskaya, Pavel Astakhov, Gabriel Lansky, Maxim Gubarev, Izzat Dajani, Anna Zeitlinger, Eryk Pausch, Philip Goeth, Elena Burova
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internationalem Recht, Außenhandel, grenzüberschreitenden In-
vestitionen und Streitbeilegung. Wir beraten Unternehmen und 
Einzelpersonen aus Ost und West in den Bereichen Sanktionen 
und Handelsbeschränkungen, Compliance und Regulierung, 
sanktionsbezogene Gerichtsverfahren (einschließlich EU-Ge-
richte), grenzüberschreitende Streitigkeiten und internationale 
Schiedsverfahren.

Mit Fokus auf den Markt der VAE berät unser Team gemeinsam 
mit unseren lokalen Partnern Klienten bei der Expansion in die 
Region in den Bereichen Regulierung und Corporate Governance, 
Markteintritt, Strukturierung von Investitionen und Investitions-
schutz. Unsere Branchenexpertise umfasst die Bereiche Energie, 
Banken & Finanzen, Gesundheit und Bildung.

WACHSEN IN DER ARABISCHEN GOLFREGION

Im Juni 2024 besuchte Gabriel Lansky, Managing Partner von LGP 
Middle East, in Begleitung unseres Partners in der Türkei, Levent 
Kilinc (Kilinc Law & Consulting) und Arlind Zeqiri, Partner und 
Head of Business Development der LGP Group, Kuwait, Katar und 
Saudi Arabien, um eine mögliche Zusammenarbeit mit führenden 
Juristen aus der Region auszuloten.

Dank unserer wunderbaren Gastgeber, den Kanzleien Al Sulaiti 
(Doha) und Al-Yaqout & Al-Fouzan Legal Group (Kuwait-Stadt), 
hoffen wir, schon bald unsere internationalen Kapazitäten ausbauen 
und unseren Klienten im gesamten arabischen Golf Rechtsberatung 
auf hohem Niveau anbieten zu können.  n

Gabriel Lansky
Philip Goeth  
Anna Zeitlinger
Gerald Ganzger 

LGP
MIDDLE EAST

Zugelassen zur Vertretung vor 
den Gerichten des DIFC

Gabriel Lansky
Managing partner 

Philip Goeth
Managing partner 

Anna Zeitlinger
Managing partner 

Elena Burova
Senior Associate

Al Sulaiti Law Firm und LGP Al-Yaqout & Al-Fouzan Legal Group und LGP
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verfügt über langjährige Erfahrung in grenzüberschreitenden Rechtsstrei-
tigkeiten, einschließlich Sanktionen, und war in internationalen Schieds- 
und Gerichtsverfahren tätig. Er hat Mandanten in komplexen, mehrere 
Jurisdiktionen übergreifenden Verfahren sowie bei der Vermögenssuche, 
einstweiligen Verfügungen, Zwangsvollstreckungen, grenzüberschreiten-
den Insolvenzverfahren und Distressed Assets beraten. Pavel verfügt über 
umfassende Kenntnisse des internationalen Rechts und aus einer verglei-
chenden Perspektive des EU-Rechts, des Rechts des Vereinigten König-
reichs, der USA und des deutschen Privatrechts. Er war in führenden inter-
nationalen und regionalen Anwaltskanzleien sowie als Senior Corporate 
Counsel tätig. Seine Branchenkenntnisse umfassen die Bau-, Immobilien-, 
Bank-, Finanz-, Energie- und Automobilindustrie. Pavel hat sein Studium an 
der MGIMO Universität mit einem Bachelor und einem Master (cum laude) 
abgeschlossen und bereitet sich derzeit auf seine Zulassung als Solicitor in 
England und Wales vor. Er spricht fließend Russisch, Englisch und Deutsch 
und hat Grundkenntnisse in Französisch, Spanisch und Polnisch.

ist spezialisiert auf komplexe grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten 
und internationale Schiedsverfahren, auch im Zusammenhang mit Sank-
tionen. Ihr Profil umfasst Investitions- und Handelsschiedsgerichtsbar-
keit, grenzüberschreitende Streitigkeiten, zwischenstaatliche Verfahren 
und Völkerrecht. Sie hat Klienten aus verschiedenen Sektoren vertreten, 
darunter Öl und Gas, Bergbau, Bankwesen, Bauwesen und Schifffahrt. 
Sie ist erfahren in institutionellen und Ad-hoc-Schiedsverfahren nach 
den Regeln von UNCITRAL, ICSID, SCC, LCIA, ICC, RAC und RIMA, ist als 
Schiedsrichterin tätig und wird im Next Generation of Russian Arbitrators 
Guide sowie in Best Lawyers (International Arbitration, Arbitration & Me-
diation) aufgeführt. Elena hat einen LL.M. in Investment Treaty Arbitration 
(Universität Uppsala) und schloss ihr Studium an der MGIMO Universität 
mit einem Bachelor und Master (cum laude) ab. Sie ist als Rechtsanwältin 
in Russland und vor den Gerichten des DIFC zugelassen und ist Mit-
glied des Chartered Institute of Arbitrators. Sie spricht fließend Russisch, 
Englisch und Französisch.

ist ehemaliger Geschäftsführer des 
Investment & Development Office, der 
Investitionsabteilung der Regierung von 
Ras Al Khaimah (RAK) in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Außerdem war er 
Leiter der Abteilung Großkunden bei Gold-
man Sachs-Investment Management 
in Dubai und Vorsitzender und CEO der 
Citibank Qatar. Izzat besitzt einen Master in 
Public Administration (MPA) von der Harvard 
Kennedy School, Harvard University. Außer-
dem hat er einen Bachelor of Science von 
der Liverpool School of Pharmacy in Groß-
britannien. Als erfahrener Investmentbanker 
mit fundierten Kenntnissen der Strukturen 
der VAE, der fließend Arabisch und Englisch 
spricht, ist Izzat ein strategischer Regierungs- 
und Unternehmensberater mit mehr als 
25 Jahren Erfahrung in der GCC- und MENA-
Region sowie in der Türkei und auf 
dem Balkan.

Izzat
Dajani

Partner in 
Charge

Senior 
Associate

ist seit 2011 bei LGP tätig und verfügt über 
einen Abschluss in Rechtswissenschaften der 
MGIMO Universität (cum laude) und einen 
Master-Abschluss in europäischem Wirt-
schaftsrecht der Universität Leiden (Nieder-
lande). Ihr Fachwissen basiert auf umfassen-
der praktischer Erfahrung im europäischen 
Recht und wird seit 2014 auch durch ihre 
Erfahrung in der Prozessführung bei Sank-
tionen untermauert. Elizaveta betreut auch 
komplexe internationale Geschäfts- und 
Investitionsprojekte und berät bei interna-
tionalen Rechtsstreitigkeiten. Als russische 
Muttersprachlerin, die fließend Englisch, 
Deutsch, Französisch und Italienisch spricht, 
ist sie es gewohnt, eine Brücke zwischen ver-
schiedenen Rechtssystemen und Kulturen zu 
schlagen. Als Leiterin des LGP-Büros in Dubai 
unterstützt sie das LGP Business Develop-
ment und fungiert als Hauptansprechpart-
nerin vor Ort.

ist in den Bereichen Handelsrecht, internatio-
nale Sanktionen (einschließlich Individualsank-
tionen) und sektorale Handelsbeschränkungen 
tätig. Seine Expertise umfasst Industrieprojekte 
und regulatorische Fragen, unter anderem 
in der MENA-Region. Seine Erfahrungen 
sammelte er in einer führenden internationalen 
Anwaltskanzlei im Bereich des Regulierungs- 
und Außenhandelsrechts, bei der UNCTAD 
in Genf mit Schwerpunkt auf internationalen 
nichttarifären Maßnahmen, im Sekretariat des 
WTO-Berufungsgremiums und in leitender 
Position für internationale Verträge bei einem 
der größten Energieunternehmen. Er verfügt 
über Erfahrung in den Sektoren Automobil, 
Tabak, Konsumgüter, Landwirtschaft und Ener-
gie. Maxim hat einen Abschluss in russischem 
Recht, einen LL.M. von der University of Arkan-
sas School of Law (USA), und einen Master in 
internationalem Recht und Wirtschaft von der 
Universität Bern (Schweiz).

LERNEN SIE LGP MIDDLE EAST KENNEN

Leiterin des Büros 
in Dubai

Elizaveta 
Dubrovskaya

Maxim
Gubarev, LL.M.

Elena Burova, LL.M., MCIArb Pavel Astakhov, LL.M.

LL.M. Senior 
Associate

Senior 
Associate
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 D ie Partnerschaft mit Kılınç Law 
markiert den Beginn eines neu-
en aufregenden Kapitels für 
beide Unternehmen. Es ist ein 
strategischer Schritt und eine 

gemeinsame Vision, der uns Wachstum 
und Erfolg in der sich schnell entwickeln-
den Rechtslandschaft sichern soll. In einer 
zunehmend komplexen Welt hilft uns die 
Zusammenarbeit mit Kılınç Law dabei, un-
sere Rollen komplementär zu verbessern 
und zu entwickeln. Unser breites Spekt-
rum an juristischen Dienstleistungen und 
unsere umfangreiche Erfahrung in den 
Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A, 
Streitbeilegung, EU-Recht, ausländische 
Direktinvestitionen, Insolvenz & Restruk-
turierung, öffentliches Recht, Immobilien-
recht, Sanktionsrecht & Handelsbeschrän-
kungen, Steuerrecht, TMT, IP & verwandte 
Bereiche, transformative Technologien und 
andere Spezialgebiete korrelieren perfekt 
mit der Professionalität unseres neuen Part-
ners Kılınç Law & Consulting. Als in der 
Türkei ansässige Anwaltskanzlei offeriert 
sie sowohl im Inland als auch international 
juristische Dienstleistungen mit speziellem 
Fokus auf Energie- und Wirtschaftsrecht, 
Wettbewerbsrecht, Fusionen und Übernah-
men, Projektfinanzierung und Beratungs-
dienste für ausländische Direktinvestitionen 
sowie andere Bereiche.

BESSERE BEWÄLTIGUNG 
KOMPLEXER RECHTLICHER 
HERAUSFORDERUNGEN 

Die Partnerschaft zwischen den beiden re-
nommierten Anwaltskanzleien aus der Tür-
kei und Österreich stellt eine strategische 
Allianz dar, die darauf abzielt, moderne 
Rechtsdienstleistungen zu revolutionieren. 
Diese beziehen sich vor allem auf die digi-
tale Transformation unserer Gesellschaft, 
die Notwendigkeit reibungsloser grenz-
überschreitender Transaktionen sowie auf 
die sich ständig ändernden regulatorischen 
Rahmenbedingungen (ESG-Kriterien etc). 
LGP und Kılınç Law verfügen über die ent-
sprechenden Ressourcen und blicken auf 
eine lange Geschichte erfolgreicher Man-
dantenvertretung zurück – als erfahrene 
Experten in rechtlichen Angelegenheiten 
aber auch als verlässliche Partner, die in die 
Beziehung zu ihren Mandanten investieren. 
Hinzu kommt, dass die internationale Prä-
senz von Kılınç Law mit Büros in der Türkei, 
Katar, Kuwait und Saudi-Arabien sowie an 

anderen Standorten in der Golfregion es bei-
den Kanzleien ermöglicht, in verschiedenen 
Rechtsordnungen auf der ganzen Welt tätig 
zu sein.

PARTNERSCHAFT ALS GLOBALE 
RECHTLICHE SYNERGIE

Wir helfen unseren Mandanten stets dabei, 
die bestmögliche juristische Beratung bei 
Unsicherheiten in Bezug auf rechtliche Fra-
gen und regulatorische Herausforderungen 
zu erhalten. Dazu braucht es lokale Exper-
tise, eine Mischung aus internationaler und 
nationaler Erfahrung, einen proaktiven An-
satz und hohe Servicebereitschaft, gefolgt 
von ständigen Updates, die Kernprinzipien 
zur Verbesserung der Effizienz bleiben. Mit 
der neuen Partnerschaft zwischen Kılınç 
Law und LGP sind wir jetzt noch besser 
gerüstet, zukünftige Herausforderungen zu 
meistern, innovative juristische Lösungen 
zu bieten und einen positiven Einfluss auf 
unsere Mandanten und die Rechtsbranche 
auszuüben.   n

Im Mai 2024 hat LGP offiziell 
eine Partnerschaft mit der tür-
kischen Anwaltskanzlei Kılınç 
Law & Consulting gegründet 
und damit einen bedeutenden 
Meilenstein im Ausbau des glo-
balen Netzwerks gesetzt. 

Kılınç Law & Consulting ist
neuer LGP Partner

Managing Partner Arlind Zeqiri, Dr. Philip Goeth, Anna Zeitlinger, 
Levent Lezgin (Kilinc), Dr. Gabriel Lansky, Dr. Gerald Ganzger
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 S ie beraten, liefern Ideen, beglei-
ten aktiv neue Prozesse und Pro-
jekte und stellen ihre beruflichen 
Erfahrungen, wertvollen Kontak-
te und weltweiten Netzwerke zur 

Verfügung. LGP Senior Expert Counsels, 
Partner und LGP Rechtsanwälte haben in 
ihrer langen persönlichen Laufbahn schon 
viele herausfordernde Situationen erlebt 
und komplexe Problemstellungen dank 
ihrer vielfältigen Kompetenzen und prakti-
schen Skills erfolgreich gelöst. Was sie da-
bei vereint: Jede einzelne Persönlichkeit ist 
in ihrem jeweiligen Fachgebiet hochqualifi-

ziert, hat in ganz unterschiedlichen Unter-
nehmensgrößen und Strukturen gearbeitet 
und ist international bestens vernetzt.

SENIOR EXPERT COUNSEL / 
PARTNER IN CHARGE 

MMMag. Dr. Stephan KLINGER verfügt über 
mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Banken- 
und Finanzbranche. In seiner letzten Posi-
tion bei der Österreichischen Nationalbank 
leitete er die Rechtsabteilung sowie die na-
tionale Behörde für die Durchsetzung von 
EU-Finanzsanktionen. Davor zentralisierte 

er als Head of Group Compliance des Ös-
terreichischen Volksbanken-Verbundes 
Rechts- und Compliance-Aufgaben, arbei-
tete als Head of Group Legal bei der Vien-
na Insurance Group und restrukturierte als 
Head of Legal & Compliance die ÖVAG-
Bankengruppe durch Abspaltung einer Ab-
wicklungsgesellschaft. Als Leiter der Abtei-
lung „Legal Treasury, Capital Markets and 
Asset Management“ der Österreichischen 
Volksbanken war er für alle relevanten 
rechtlichen Dienstleistungen in den Berei-
chen Treasury und Trading einschließlich 
Rechtsstreitigkeiten zuständig. 

Prominente Neuzugänge

LGP News präsentiert Ihnen gleich mehrere bekannte Namen aus Wirtschaft 
und Recht, die mit ihrer Fachexpertise den wachsenden LGP Expertenpool kompetent 
und lösungsorientiert bereichern – ein Asset, das sich bei internationalen Projekten 
besonders bezahlt macht.

erweitern LGP Team

MMMag. Dr. Stephan KLINGER Izzat DAJANI 



1 | 2024 LGP news  47

INTERN

Stephan M. Klinger erhielt mehrfach Aus-
zeichnungen (z.B. Best Scientific Paper 
Award) sowie Stipendien (z.B. Europäisches 
Forum Alpbach) und wurde in renom-
mierten juristischen Rankings (Legal 500) 
gelistet. Er verfügt über einen fundierten 
akademischen Hintergrund in den Berei-
chen Wirtschaft, Recht, Anthropologie und 
Philosophie und lehrt seit über 25 Jahren 
an der renommierten WU Wien sowie an-
deren Universitäten. Dort gibt er sein Wis-
sen in den Bereichen Management, Recht, 
Datenphilosophie, Verhandlungsmanage-
ment, Führungsethik und Interkulturelles 
Management weiter. Seine umfangreiche 
Erfahrung in der Finanzbranche, kombi-
niert mit seiner Expertise in den Bereichen 
Compliance, Regulierung und strategi-
schem Management, ist für unsere Kunden 
von unschätzbarem Wert.

Izzat DAJANI ist kein unbekanntes Ge-
sicht bei LGP. Seit geraumer Zeit stellt der 
Jordanier seine langjährige Erfahrung im 
Investment & Corporate Banking sowie in 
der Beratung von Unternehmen und Regie-
rungen als LGP Senior Expert Counsel zur 
Verfügung – und unterstützt jetzt zusätzlich 
noch den Nahen Osten in seiner neuen Rol-
le als Partner in Charge bei LGP Project So-
lutions Middle East mit Sitz in Dubai. 

Die Karriere des Harvard-Absolventen ist 
beeindruckend. Er ist Geschäftsführer von 

IMCapital Partners und Vorstandsmit-
glied zahlreicher Organisationen, ehema-
liger Geschäftsführer der Citibank Qatar 
sowie der Investitionsabteilung der Regie-
rung von Ras Al Khaimah in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten. Außerdem war 
er ehemaliger Head of Key Clients bei der 
Goldman Sachs-Investment Management 
in Dubai. Izzat Dajani ist Vordenker und 
Stratege und verfügt über 30 Jahre Er-
fahrung. Neben seinem Master in Public 
Administration (Harvard) besitzt er noch 
einen Bachelor of Science von der Liver-
pool School of Pharmacy in Großbritan-
nien und ist Gründungsmitglied der Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain.

PARTNER 

Dr. Helena MARKO, LL.M. hat sich auf 
nationale und internationale Verfahrens-
führung, nationale und internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit, Arbeitsrecht, so-
wie allgemeines Zivilrecht spezialisiert. 
Sie betreut seit vielen Jahren namhafte 
nationale und internationale Mandanten 
aus vielen verschiedenen Branchen. Be-
vor Sie ihre eigene Rechtsanwaltskanzlei 
in Wien und Niederösterreich gründete, 
war Helena Marko Partnerin und Leiterin 
der Abteilungen Arbeitsrecht und Dispute 
Resolution (Verfahrensrecht, Litigation/
Arbitration) bei LGP. Seit März 2023 ist 
sie wieder als Partnerin zu LGP zurück-

gekehrt und führt seitdem erfolgreich 
unterschiedliche Mandate in den Berei-
chen Dispute Resolution, Arbeitsrecht und 
Strafrecht.

Helena Marko hat nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Wien zusätzlich ein Doktoratsstudium mit 
Dissertationsthema zum internationalen 
Steuerrecht sowie den Universitätslehr-
gang Informations- und Medienrecht ab-
geschlossen.

Helena Marko arbeitet und berät ihre 
Mandanten in deutscher, englischer und 
griechischer Sprache.

Mag. iur. Ivo STITIC, MBA ist spezialisiert 
auf die Bereiche Corporate/M&A, Private 
Equity, Startup & Venture Building, Real 
Estate, Foreign Direct Investments, Insol-
vency & Restructuring sowie Technology 
& Digitalization. Vor seinem LGP Beitritt 
war der gebürtige Kroate im Rahmen sei-
ner eigenen Boutique-Wirtschaftskanzlei 
und als Co-Founder eines Technologieun-
ternehmens tätig. Davor sammelte er über 
10 Jahre lang praktische Erfahrungen bei 
renommierten Wiener Großkanzleien in 
Österreich sowie im CEE/SEE-Raum. Sti-
tic verfügt über eine exzellente Expertise 
in Private-Equity-Transaktionen in unter-
schiedlichen Branchen, darunter Gesund-
heitswesen und Gesundheitstechnologie, 

Mag. iur. Ivo STITIC, MBADr. Helena MARKO, LL.M.



48  LGP news 1 | 2024

INTERN

E-Commerce, intelligente Logistik, KI-
Technologie, Immobilienentwicklung und 
Prop-Tech, nachhaltiger Transport und 
erneuerbare Energien. Mit seinem multi-
disziplinären und internationalen Ansatz 
fokussiert er seine Beratung auf multina-
tionale Unternehmen sowie auf Private 
Equity- und strategische Investoren.

Ivo Stitic hat an der Universität Wien 
Rechtswissenschaften studiert und wäh-
renddessen weitere akademische Pro-
gramme der Wake Forest University, 
Law School (North Carolina), Penn State 
University und Dickinson School of Law 
(Pennsylvania) absolviert. Weiterführen-
de akademische Abschlüsse erlangte er 
an der Columbia University in New York 
City (MBA) und an der London Business 
School (MBA). 

SENIOR LEGAL EXPERT /  
RECHTSANWÄLTE

Mag. Gerhard JAROSCH ist seit Jänner 
2024 neuer Senior Legal Expert bei LANS-
KY, GANZGER, GOETH + partner (LGP). 
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in den 
Bereichen österreichisches und internatio-
nales Strafrecht sowie Litigation- und Kri-
sen-PR. Zuvor war er mehr als 25 Jahre in 
Toppositionen in der österreichischen Jus-
tiz beschäftigt, hatte zuletzt den Posten des 
Ersten Staatsanwaltes der Staatsanwalt-

schaft Wien inne und war als Nationales 
Mitglied für Österreich in der EU-Rechts-
hilfeagentur Eurojust in Den Haag tätig. 
Diese fungiert als Koordinationsstelle für 
die Justizbehörden und Staatsanwaltschaf-
ten aus 27 EU-Staaten und besteht aus 
hochrangigen Staatsanwälten und Rich-
tern der jeweiligen Länder. 

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der ös-
terreichischen, europäischen und weltwei-
ten Strafjustiz, der internen und externen 
Kommunikation und dem Krisenmanage-
ment im juristischen Bereich sowie einer 
umfassenden Kenntnis des österreichi-
schen Rechtssystems und der nationalen 
Medienlandschaft begleitet und vertritt 
der gebürtige Linzer Unternehmen und 
Personen bei inländischen Strafverfahren. 
Durch sein weltweites Netzwerk und sei-
ne intime Kenntnis verschiedenster Jus-
tizsysteme auf allen Kontinenten kann er 
darüber hinaus auch bei Ermittlungen und 
Strafverfahren mit internationaler An-
knüpfung äußerst fundiert beraten. 

Dr. Konstantin OPPOLZER  ist als neuer 
Rechtsanwalt (Schweiz) im Wiener Büro 
von LGP tätig. Seine fachlichen Schwer-
punkte liegen in komplexen und grenz-
überschreitenden Verfahren, Schiedsver-
fahren, White Collar- und Sanktionsfällen 
sowie internen und externen Untersu-
chungen. Oppolzers Dispute Resolution 

Praxis umfasst insbesondere die Bereiche 
Banken- und Finanzdienstleistungen, 
Bergbau, Retail sowie Technologie, Medien 
und Kommunikation. Vor seiner Tätigkeit 
bei LGP arbeitete Konstantin als Rechts-
anwalt bei Quinn Emanuel Urquhart & 
Sullivan in Zürich (2019 – 2023) und im 
Governmental Affairs Team der UBS in 
Zürich (2017). Er hält einen Doktortitel 
der Universität St.Gallen (2019) und einen 
Magistertitel der Universität Wien (2015). 
Konstantin ist EIZ Visiting Research Fel-
low an der Universität Georgetown. 

Mag. Tomislav MAROS ist ebenfalls als 
Rechtsanwalt bei LANSKY, GANZGER, 
GOETH + partner (LGP) in Wien neu 
eingestiegen. Er ist auf Dispute Resolution 
spezialisiert und dabei schwerpunktmäßig 
in wirtschaftsrechtlichen Verfahren sowie 
komplexen länderübergreifenden Streitig-
keiten tätig. Zudem vertritt er nationale 
und internationale Mandanten in diversen 
Bereichen des öffentlichen Rechts. Vor sei-
nem Eintritt bei LGP sammelte Tomislav 
Maros Erfahrung in einer Wiener Rechts-
anwaltskanzlei, wo er sich durch seinen 
weiten Aktionsradius zu einem juristischen 
Allrounder entwickelte. Tomislav Maros 
hat an der Karl-Franzens-Universität Graz 
das Diplomstudium der Rechtswissenschaf-
ten abgeschlossen und absolvierte anschlie-
ßend die Gerichtspraxis im Sprengel des 
Oberlandesgerichtes Graz.     n

Dr. Konstantin OPPOLZER Mag. Tomislav MAROSMag. Gerhard JAROSCH
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Die Eckpfeiler unserer derzeitigen Weltordnung sind ins Wanken ge-
raten: Wir erleben gerade aktuelle Phänomene wie die Postdemokra-
tie, das Wiederaufleben autoritärer Kräfte und die Ablösung des Li-
beralismus als Leitprinzip der westlichen Welt. In seinem neuen Buch 
„Smena Epoha“ (Epochenwechsel) gibt der ehemalige österreichische 
Botschafter in Belgrad Wolfgang Petritsch fachkundige Einblicke in 
weltpolitische Szenarien und skizziert darin die Konturen unserer 
kommenden Weltordnung. 

Anlässlich der Buchpräsentation wurden die Gäste von Zoran 
Drakulić, Präsident des serbischen Wirtschaftsclubs „Privrednik“, 
Gabriel Lansky, Managing Partner bei LGP und Christian Ebner,  
österreichischer Botschafter in Serbien begrüßt. Es folgte eine lebhaf-
te Diskussion über die sich rasch entwickelnde europäische und glo- 

bale Ordnung und ihre möglichen Auswirkungen auf Serbien und den 
Rest der Region. Der Abend endete mit einem kleinen Empfang, bei 
dem die Gäste die Gelegenheit nutzten, die wichtigsten Themen der 
Veranstaltung in der intimen Atmosphäre des serbischen Wirtschafts- 
clubs „Privrednik“ in weiteren Gesprächen zu vertiefen. LGP ist seit 
seiner Gründung aktiv in der Westbalkanregion tätig und hat seit 
2018 eine Präsenz in Skopje (Nordmazedonien) eingerichtet.            n

Buchpräsentation in Belgrad
Am 29. Februar 2024 lud LGP zu einer Buchprä-
sentation von Senior Expert Counsel Wolfgang 
Petritsch in den Räumlichkeiten des serbischen 
Wirtschaftsclubs „Privrednik“ ein. Am hochrangig 
besetzten Podium wurde dabei leidenschaftlich 
über die Zukunft der globalen Ordnung diskutiert.

Wolfgang Petritsch präsentierte sein neuestes Buch „Smena Epoha“ in Belgrad. 

Ziel dieses international hochkarätig besetzten Forums war es, ak-
tuelle rechtliche und wirtschaftliche Fragen zu erörtern sowie eine 
rechtliche Infrastruktur für den internationalen Handel und Inves-
titionen mit Schwerpunkt auf den VAE und der MENA-Region zu 
schaffen. 

Mehr als 200 Delegierte, darunter Topmanager und Leiter von 
Rechtsabteilungen internationaler Unternehmen sowie Partner füh-
render Anwaltskanzleien aus den Mitgliedsstaaten der BRICS+ und 
des GCC, nahmen an dem Forum teil. Elena Burova, Senior Associ-
ate bei LGP, sprach am runden Tisch über aktuelle Herausforderun-
gen des neuen Schiedsgerichtsstandortes Arbitrate AD, der kürzlich 
in Abu Dhabi eröffnet wurde.    n

BRICS+ New Economy Legal Forum
Am 6. und 7. März 2024 nahmen die beiden 
LGP Managing Partner Gabriel Lansky und Anna 
Zeitlinger sowie die LGP Rechtsanwälte Pavel 
Astakhov und Elena Burova am „BRICS+ New 
Economy Legal Forum“ in Dubai teil. 

LGP Anwältin Elena Burova und LGP Middle East Partnerin Anna Zeitlinger
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Viele prominente Gäste folgten der Einladung auf die LGP Dach-
terrasse, um die österreichisch-serbischen Geschäftsbeziehungen 
und den Dialog für die zukünftige Zusammenarbeit zu fördern. 
Der amtierende Generalsekretär des serbischen Außenministeri-
ums, Dušan Kozarev, der serbische Botschafter in Wien, S.E. Marko 
Blagojević und LGP Managing Partner Gabriel Lansky betonten in 
ihren Reden die Bedeutung der österreichisch-serbischen Bezie-
hungen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Investiti-
onen. Vor dem Hintergrund globaler Trends zur Auslagerung von 
Geschäftsprozessen in ein Nachbarland (Nearshoring) sowie zur 
Dekomplexisierung von Lieferketten ist Serbien einzigartig positio-
niert, um ein zentraler Standort für europäische Investitionsströme 
in Industrie, Fertigung, Technologie und Energie zu werden. Poli-
tische Stabilität und gegenseitiger Respekt bleiben dabei die wich-
tigsten Komponenten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.       n

Laut  Gerhard Hrebicek, Studienautor und Präsident des European 
Brand Institute, würde das heurige Wachstum des Markenwerts bei 
den TOP 10 Markenunternehmen vor allem durch ein gesteigertes 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit angetrieben. Demnach sei das ESG-

Reporting seit 2024 nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch 
eine strategische Chance für alle Markenunternehmen: „Unsere Stu-
dien zeigen eine starke Korrelation zwischen den Nachhaltigkeits-
praktiken eines Unternehmens und seinem Markenwert sowie seiner 
allgemeinen finanziellen Performance.“ Marken müssten deshalb un-
bedingt professionell gemanaged werden, betonte anschließend LGP 
Managing Partner Gerald Ganzger in seiner Keynote „Sustainability 
pays off!“. Besonders Jungunternehmen täten gut daran, sich rasch 
eine Marke zu schaffen und sie gleich eintragen zu lassen. So könne 
man eine unbegrenzte Schutzdauer genießen und gleichzeitig auch 
den wirtschaftlichen Wert des Unternehmens erhöhen. 

Fazit: Der Salzburger Energydrink-Hersteller Red Bull bleibt weiter-
hin die mit Abstand wertvollste Marke in Österreich. Dahinter folgen 
der Glücksspielkonzern Novomatic und das Handelsunternehmen 
Spar. Wie aus der aktuellen Markenwertstudie des European Brand 
Institute hervorgeht, konnten die zehn wertvollsten Marken ihren 
Wert um 2,7 Prozent auf insgesamt 38 Milliarden Euro steigern.      n

Zum 21. Mal hat das European Brand Institute (EBI) seine Österreichische Markenwertstudie 
durchgeführt und die wertvollsten Markenunternehmen ermittelt. Die Ergebnisse wurden
am 26. Juni 2024 vor Medienvertretern und Markenverantwortlichen präsentiert. 

LGP Event beim Ländermatch Österreich-Serbien

Österreichische Markenwertstudie 2024

Das Fußball-Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Serbien am 4. Juni 2024 bot einen guten 
Anlass für eine LGP Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Southeast Europe Business 
Development Network (SEEBDN). 

Aleksandar Gros, SEEBDN; Daniel Gros, Grimex Consult; S.E. Žarko Obradović, 
Ständiger Vertreter der Republik Serbien bei der OSZE; S.E. Marko Blagojević, 
Botschafter der Republik Serbien in Wien; Dušan Kozarev, amtierender General-
sekretär des serbischen Außenministeriums; Gabriel Lansky, Managing Partner 
LGP und Nebojša Radojičić, Ministerrat an der Botschaft der Republik Serbien 
in Washington, D.C. (v.l.n.r.) | © Prokofief Foto

Herbert Kovar, Managing Partner Deloitte Österreich; Monika Racek, CEO Admi-
ral; Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute und Gerald Ganzger, 
Managing Partner LGP (v.l.n.r.) | © Martin Lusser
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Alexander Egger, Head of EU, Regulatory, PP & State Aids bei LGP 
und Alumnus des renommierten Postgraduiertenkollegs, freute 
sich über die zahlreich erschienenen hochkarätigen Gäste, die sei-
ner sommerlichen Einladung Folge geleistet hatten. Gesichtet wur-
den u.a. der Keynote-Speaker und ehemalige Richter am Gericht 
der EU in Luxemburg Josef Azizi, die Generaldirektorin der öster-
reichischen Bundeswettbewerbsbehörde Natalie Harsdorf-Borsch, 
der Executive Director der E-Control Wolfgang Urbantschitsch, der 
österreichische Diplomat und ehemalige Ständige Vertreter Öster-
reichs bei der EU Gregor Woschnagg, der österreichische Diplomat 
und OSZE-Sonderbeauftragte Thomas Mayr-Harting und zahlrei-
che weitere Vertreter aus Verwaltung und Wirtschaft. Im Beisein 
von LGP Gründungspartner Gabriel Lansky und Gerald Ganzger 
verbrachten alle Alumni einen lauen Sommerabend auf der wun-
derschönen Dachterrasse bei exzellenter Stimmung.  n

Am 1. Juli 2024 fand das alljährliche Sommertreffen des College d`Europe auf der 
Dachterrasse der Wiener LGP Zentrale statt. Alexander Egger konnte wieder viele 
prominente Gäste aus Nah und Fern begrüßen.

Alumni-Treffen des College d’Europe

Keynote-Speaker Josef Azizi (li) und Alexander Egger

Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November dieses 
Jahres sind nicht nur für die USA, sondern auch für Europa von 
immenser Bedeutung. Kein Wunder, dass viele Gäste dem Ruf der 
internationalen Wirtschaftskanzlei folgten, um sich mit dem kalifor-
nischen Abgeordneten Eric Swalwell persönlich auszutauschen. LGP 
Managing Partner Gabriel Lansky begrüßte am frühen Mittwoch-
abend in seinem Wiener Headquarter illustre Gäste wie Ex-Kanzler 
Christian Kern, WKÖ-Vizepräsident Wolfgang Hesoun, Botschafter 
Gerhard Sailler, stv. Politischer Direktor im BMEIA, Bankmanager 
Erich Hampel und andere bekannte Namen aus Politik, Wirtschaft 
und Medien. Lansky lobte den Demokraten Swalwell für sein diplo-
matisches Engagement und bezeichnete ihn als einen „unerschütt-
lichen Verfechter internationaler Stabilität und Frieden“. Eröffnet 
wurde der Abend durch Christoph Matznetter, Vorsitzender des 
außenpolitischen Ausschusses des österreichischen Nationalrats, die 
Moderation übernahm LGP Senior Expert Counsel Wolfgang Pet-
ritsch, Präsident des Österreichischen Instituts für Internationale Po-
litik und der Österreichischen Marshallplan-Stiftung.       n

Am 17. Juli 2024 lud LGP Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien zu einem exklusiven 
Empfang: US-Abgeordneter Eric Swalwell gab Einblicke in die aktuelle US-Politik vor den
anstehenden Wahlen im November im Kontext der jüngsten Ereignisse. 

Prominenter Besuch in Wien

Gabriel Lansky mit Eric Swalwell | © LGP/Rudolph




